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Mitarbeit der Wirtschaft 
im Zivilschutz 

Die vorliegende Ausgabe der Fachzeitschrift "Ziviler Bevöl
kerungsschutz ZB" befaßt sich mit verschiedenen Problemen 
des Zivilschutzes in der gewerblimen Wirtschaft. Dieses 
Thema kann allerdings wegen seiner Vielschichtigkeit in 
einem Heft nicht erschöpfend behandelt werden; dennoch 
wird versucht, wenigstens alle bedeutsamen Einzelfragen an
zusprechen, um dem Leser einen umfassenden überblick über 
die Probleme dieses Aufgabenbereiches zu geben. 
Neben verschiedenen Vorbereitungsmaßnahmen der Wirt
schaft im Rahmen des Zivilschutzes sollen in diesem Heft vor 
allem die Grundsatzfragen des "Selbstschutzes in Betrieben" 
erörtert werden. Dabei wird den zur Regierungsvorlage des 
Entwurfs eines Selbstschutzgesetzes vertretenen Auffassun
gen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BOI) und 
des Deutschen Induslrie- und Handclslnges (DIHT) ein breiter 
Raum gewährt, da diesen Stellen als Sprachrohr der gewerb
lichen Wirtschaft eine besondere Bedeutung zukommt. Aller
dings darf in diesem Zusammenhang nicht verkannt werden. 
daß die verschiedenen Argumente in den Ausschußberatungen 
des Bundestags bereits eingehend behandelt worden sind und 
daß die Entscheidungen auf clieser Ebene vorliegen. Dennoch 
dürften einige dieser Fragen auch bei der späteren Durch
führung des Selbstschutzgesetzes von Bedeutung sein, so daß 
diese Diskussion nicht nur von historischer Bedeutung ist. 
Es ist durchaus verständlich, daß die Wirtschaft nicht in allen 
Punkten den Absichten und Planungen der Bundesregierung 
zustimmt. Die vor allem mit einigen Gesetzentwürfen ver
bundenen Belastungen der einzelnen Betriebe haben immer 
wieder zu Anderungsvorschlägen der Spitzenverbände der 
Wirtschaft geführt; und zwar nicht nur bei finanziellen Be
lastungen, sondern aum bei der übertragung von Verantwort
lichkeiten im Zivilschutz. Dabei war doch immer clie grund
sätzliche Zustimmung zu den Gesetzentwürfen und clie Bereit
schaft zur Mitarbeit erkennbar. 
An dieser Stelle soll nicht übersehen werden, daß die bisheri
gen Zivilschutzvorbereitungen der gewerblichen Wirtschaft 
auf freiwilliger Grundlage - von einigen Ausnahmen abge
sehen - keinen befriedigenden Stand erreicht haben. Auch 
das in § 6 des Ersten Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung vom 9. Oktober 1957 vorgesehene Bera
tende Gremium für den "Industrieluftschutz" ist nach eini
gen Startversuchen seit einigen Jahren nicht mehr tätig ge
worden. Zusammenfassend gesehen ist jedenfalls über Pla
nungen und Empfehlungen hinaus in der Praxis nicht viel 
geschehen, Dennoch haben die vorliegenden Unterlagen die 
Vorbereitung einiger Gesetzentwürfe sehr befruchtet. Die 
Diskussion mit dem BOI und dem DIHT brachten zwar in 
verschiedenen Punkten keine übereinstimmung mit den Vor
stellungen des Bundesministeriums des Innern and des Bun
desamtes für zivilen Bevölkerungsschutz, sie haben aber zu 
einer Reihe von Verbesserungen und Klarstellungen beige
tragen, so daß eine gute Ausgangsbasis für eine spätere prak
tische Durchführung der Zivilschutzgesetze gegeben sein 
dürfte. Die vorliegenden Beiträge aus dem Bereich des BDI 
und des DIHT spiegeln diese Diskussion wieder. Dabei wird 
angestrebt, in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift clie 
Stellungnahme eines Vertreters des Bundesrninisteriums des 
Innern zu bringen. 
Bei Redaktionsschluß für das vorliegende Heft sind einige der 
dem Deutschen Bundestag vorliegenden Entwürfe von Not
standsgesetzen in den Bundestagsausschüssen bereits abschlie
ßend beraten worden, u, a. der Entwurf eines Selbstschutz
gesetzes. Es darf an dieser Stelle der HofInung Ausdruck 
gegeben werden, daß diese Entwürfe bald im Plenum behan
delt und verabschiedet werden, damit in vielen Bereichen der 
Weg von der Planung zur Durchführung des Zivilsmutzes 
begangen werden kann. 
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Ausblick auf 
Aufgaben im Rahmen 
der Zivilverteidigung 
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M inis terialdirektor Hans A rnold 
T b 0 m se n vom Bundesministerium des Innern hielt vo r 
dem Ausschuß Industrieschutz des Bundesverbandes der Deut
schen Industrie in der .. Bausmau Bonn" folgenden Vortrag: 

I. 
In letzter Zeit wird anerkennenswerter Weise viel über den 
Zivilschutz geschrieben und gesagt. Daran gemessen ist es um 
den Zivilschutzgedanken nicht schlecht bestellt. Nimmt man 
aber die Ergebnisse der bisherigen Bemühungen, einen wirk
samen Zivilschutz in der Bevölkerung aulzubauen, zum Maß
stab, so möchte es scheinen, daß man von der Notwendigkeit 
solcher Maßnahmen noch nicht überzeugt ist oder aber vor 
erkennbaren Tatsachen die Augen immer noch verschließt. 
Diese Feststellung gilt gleichermaßen für viele Politiker, Wis
senschaftler, Persönlichkeiten der Wirtschaft und für Ange
hörige anderer Sparten und Berufsgruppen unserer Bevöl
kerung. Dabei haben wir keinen begründeten Anlaß zu glau
ben, das von der Menschheit ersehnte Friedenszeitalter sei 
bereits angebrochen. Die Errichtung der Mauer in Berlin im 
August 1961 und die Kuba-Krise im Herbst 1962 haben mit 
erschreckender Deutlichkeit gezeigt, wie schnell die zwischen 
den Machtblöcken bestehenden Spannungen von einer schein
bar gesicherten Lage zu der riesenha(ten Gefahr einer be
waffneten Auseinanderse tzung führen können. Die Bezie
hungen zwischen Ost und West haben sich trotz aller Bemü
hungen der Staatsmänner, einen modus vivendi zu finden, in
zwischen nicht wesentlich verbessert. Kennzeichnend für 
diese Gegensätzlichkeit im politischen Weltgeschehen ist die 
Tatsache, daß sie in Auseinandersetzungen auch kleinerer 
Staaten oder sogar bei innerstaatlichen Kämpfen in Erschei
nung tritt - man denke an die Krisenherde in Vietnam, am 
Kongo und auf Zypern - und somit leicht zu einer existenti
ellen BedrOhung für uns alle werden kann. Auch die sich in 
den letzten Jahren zeigenden Risse im Ostblock dürfen uns 
nicht zu einem falschen SicherheitsgefühJ verleiten; denn wir 
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wissen, daß der Ostblock schon wiederholt Krisen in den 
eigenen Reihen mit einer Verschärfung der weltpolitischen 
Spannungen zu überbrücken versucht hat. 
Vergegenwärtigen wir uns darüber hinaus die geographische 
Lage Deutschlands auf der Berührungslinie der Machtblöcke, 
so müssen wir uns darüber im klaren sein, daß jede krie
gerische Auseinandersetzung zwischen Ost und West - selbst 
wenn sie nur beschränkten Umfang annähme - unser Land 
in Mitleidenschaft ziehen müßte. Nur wenn wir uns diese 
Situation nüchtern vor Augen halten, wird sich die Bereit
schaft finden, die zum Fortbestand unserer Bevölkerung, un
seres Staates und unserer wirtschaftlichen Existenz notwen
digen Maßnahmen auch unter finanziellen Opfern zu ver
wirklichen. Hierbei werden Sie erkennen, daß der Zivilschutz 
nicht nur unter dem Aspekt eines zukünftigen Krieges, son
dern auch für die Gegenwart der Wirtschaft positive Mo
mente in sich birgt. 

u. 
Betrachten wir nach diesen einleitenden Worten nunmehr 
unser Thema "ZiviJschutz und Wirtschart". Ich möchte vom 
gegenwärtigen Stand der Entwicklung ausgehen. Die Wirt
schaft ist die Grundlage für die materielle Existenz und mit 
allen Lebensbereichen unseres Volkes unlösbar verbunden. 
Das gilt vor allem auch für alle Bereiche der militärischen 
und zivilen Verteidigung. Der technisierte Krieg setzt zur 
erfolgreichen Abwehr eines Angreifers und zum Oberleben 
der Bevölkerung unter erträglichen Lebensbedingungen ent
scheidend voraus, daß sich auch die gesamte Wirtschart recht
zeitig auf eine solche Katas trophe vorbereitet. Zu dieser Vor
bereitung gehören die Entwicklung der Ausrüstung und Ab
wehrmittel der Streitkräfte und der zivilen Hilfsdienste, ja der 
gesamten Bevölkerung nach dem letzten Stand der Technik 
und Wissenschaft. Ich nenne hier z. B. den großen Komplex 
des Schutzraumbaus, die Bildung von umfangreichen Vor
räten auf allen Versorgungsgebieten. Ich muß aber auch die 
Notwendigkeit betonen, die Voraussetzungen dafür zu schaf-



fen, daß in einem Spannungs fall oder sogar nach einem er
folgten Angriff die lebens- und verteidigungswichtige Pro
duktion und die Verteilung solcher Güter durch Industrie, 
Handel und Gewerbe nicht zum Erliegen kommen. Die ein
gangs angedeutete Kritik, daß u. a . auf dem Wirtschaftssektor 
mit der Verwirklichung des Zivilschutzgedankens nom nicht 
entscheidend begonnen worden sei, läßt sich - das muß ich 
hier einräumen - zum Teil auf Regierung und Parlament 
abwälzen, die es bisher unterlassen haben, die für die genann
ten Vorbereitungen auf dem Gebiet der Wirtschaft notwen
digen gesetzlichen Grundlagen in ausreichendem Maße zu 
schafTen. 

Das Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivil 
bevölkerung aus dem Jahre 1957 ist in dieser Hinsicht ein 
Torso. Es geht von einer völlig abstrakten Selbsthilfe der Be
völkerung aus, in der die Wirtschaft eingesdllossen ist. Wei
ter sieht es lediglich die Bildung eines beratenden Gremiums 
vor, das unter Mitwirkung von Vertretern der Arbeitnehmer
verbände auf dem Gebiet der Planung und Vorbereitung des 
Industrieluftsdlutzes Vorschläge machen und die Betriebz bei 
der Durchführung von Maßnahmen des Zivilschutzes unter
stützen sollte. Art und Umfang der von der Industrie und der 
übrigen gewerblichen Wirtschaft zu übernehmenden Aufga
ben oder der von ihr durchzuführenden Schutz vorkehrungen 
werden im Gesetz nicht angesprochen. Dennoch hat das 
1. ZaG als erste Grundlage für den Aufbau einer Zivil
schutzorganisation erhebliche Auswirkungen auch auf die 
gewerbliche Wirtschaft gehabt. Die Aufstellung und Aus
rüstung des LSHD, der Aufbau des Warn- und Alarmdienstes, 
die Arzneimittelbevorratung, ja selbst das an sich auf Grund 
des 1. ZaG entwickelte armselige Schutzraumbauprogramm 
ergaben BeSchaffungen und Aufträge, die auch für deutsche 
WirtschaftsverhäItnisse sehr beachtl ich sind. So wurden bisher 
für die Aufstellung des überörtlichen Luftschutzhilfsdienstes 
320 Milt. DM für Fadldienstausrüstung - Bergungs- , Sani
täts-, Fernmelde- und ABC-Gerät - und für Fahrzeuge aus-

Cer moderne technisierte Krieg l etzt zur erfolgreichen Abwehr eines 
Angreifers und zum Oberleben der Bevölkerung unter erträglichen 
lebensbedingungen voraus, daß sich auch die gesamte Wirtschaft durch 
bestimmte Schutzmaßnahmen auf eine lolche Katastrophe vorbereitet. 

gegeben. Seit 1963 läuft auch die Beschaffung für die Aus
rüstung des örtlichen LuftschutzhiHsdiensles, für den ein 
Gesamtbeschaffungsproglamm von rd. 500 MBl. DM vorliegt. 
Für die bereits ausgelieferten 30000 Sirenen - insgesamt 
sollen 70000 beschafft werden - sind rd. 120 Mill. DM aus
gegeben worden. Für Fernmeldeeinrichtungen werden jähr
lich mehrere hundert Millionen DM an die Industrie gezahlt. 
Auf dem Sektor des Schutzraumbaues - so besdleiden die 
Anfänge auch sein mögen - waren es immerhin auch schon 
über 46 Mill. DM für die Instandsetzung öffentlicher Schutz
räume und rd. 31 Mil!. DM für Mehrzweckbauten. Weiterhin 
hat die Bauindustrie für die Errichtung von zehn LS-Warn
ämtern Aufträge in Höhe von rd. 80 Mil l. DM, für den Neu
bau von Betriebsräumen für Rundfunksender und Rundfunk
stellen Aufträge von rd. 26 Mill. DM sowie für den Bau von 
festen Anlagen tür den Luftschutzhilfsdienst Aufträge von 
rd. 2,5 MUL DM erhalten. An Arzneimitteln, Verbandstoffen 
und ärztlichem Gerät ist bereits ein Vorrat im Werte von 250 
Mitl. DM beschafft worden. 
Alles in allem haben die Gesamtausgaben für die zivile Ver
teidigung - also nicht nur die Aufträge an die Wirtschaft -
einschließlich 1963 rd. 3 Mrd. DM betragen. 
Neben diesen profitablen Auswirkungen gibt der Aufbau des 
Zivilschutzes der gewerblichen Wirtschaft wertvolle Impulse 
für die Weiter- und Neuentwicklung auf den verschiedensten 
Gebieten der Technik. Zum Beispiel verlangte die Bedrohung 
durch radioaktive Strahlen eine besdlleunigte Entwicklung 
auf dem Gebiet der Strahlen technik, die bis dahin in Deutsch
land noch in den Anfängen stedtte; in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz wurden so in 
den letzten Jahren u. a. brauchbare Geigerzähler, versdliede
ne Verfahren der Dosimetrie, hier insbesondere ein Phosphat
glasdosimeter mit entsprechendem Auswertungsgerät, ent
wickelt. Auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik wurde eine 
Reihe von Funkgeräten neu konstruiert, an die Weiterent
wicklung der Richtfunktechnik gestellte Anforderungen wur-
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den erfüllt und Anregungen für die Erforschung neuer Fern
meldeverbindungen gegeben. 
Ein weiteres Problem, das auf die Industrie zukommt, liegt 
in der Entwicklung von elektrischen Kabeln und Leitungen, 
die gegen elektromagnetische Einwirkungen, die von Atom
bombenexplosionen ausgehen, unempfindlich sind. Wie die 
Fachpresse gelegentlich berichtet hat, haben Erfahrungen bei 
Versuchen mit Atomexplosionen ergeben, daß elektromagne
tische Wirkungen in den stromleitenden Kabeln durch Induk
tion einen Stromstoß erzeugen, dessen Kopfwelle so stark sein 
kann, daß sie angeschlossene Teile, z. B. in einem Elektrizi
tätswerk, Warnamt usw., verbrennen kann. 
Zweifellos werden die Aufträge und Anregungen zur Erfor
sdlUng neuer Gebiete der Technik, die nach Inkrafttreten der 
ZivilsdlUtzgesetze nodl einen wesentlidl größeren Umfang 
annehmen werden, und - vor allem - vom Bund finanziert 
werden, auch die friedensmäßigen Arbeitsprogramme der 
Wirtschaft wesentlich befruchten. Ich freue mich, in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen zu können, daß die Auf
träge für die Organisation des ZivilsdlUtzes bisher fast 
ausschließlich der deutschen Wirtsdlaft zugute gekommen 
sind. Da wir damit gute Erfahrungen gemacht haben und 
nicht zu erkennen ist, daß das Ausland auf dem Gebiet der 
Fertigung für den Zivilschutz der deutschen Industrie voraus 
ist. werden auch die in Zukunft noch größer werdenden Be
schaffungsaufträge an die deutsche Wirtsmaft vergeben wer
den. Darüber hinaus weiß die einschlägige deutsche Industrie, 
in welchem Umfang sie auch zu Zivilschutzlieferungen an 
das europäische Auslond bereits herongezogen wurde. 
Während also die deutsche Wirtschaft die im Frieden an 
ihre Leistungsfähigkeit gestellten Anlorderungen aus dem 
Bereich des Zivilschutzes durchaus erfüllt, sind andererseits 
keine nennenswerten Anstrengungen der Betriebe festzu
stellen, Maßnahmen des Zivilschutzes vorzubereiten und 
durchzuführen. Insbesondere wurden die in die freiwillige 
Selbsthilfe der Betriebe gestellten Erwartungen, Schutzvor
kehrungen für ihre Angehörigen im Ernstfall zu treffen, weit
gehend enttäuscht. 
Es soll nicht übersehen werden, daß das bald nach Inkraft
treten des 1. ZBG ins Leben gerufene Beratende Gremium 
seine Aufgabe zunächst mit einigem Schwung angegangen ist 
und eine Reihe von Maßnahmen erörtert hat. Leider sind 
aber auch diese Empfehlungen - die vornehmlich aufklä
render Art waren (Ratschläge für das Verhalten im Werk) -
nur zum geringen Teil an die eigentlichen Adressaten, näm
lieh die Betriebe, gelangt. Die in diesem Zusammenhang wie
derholt gegenüber der Bundesregierung gemachten Vorwürfe 
einer mangelnden Aufklärung und der fehlenden dringlichen 
Appelle zur freiwilligen Mitarbeit sind längst überholt. Nicht 
erst seit heute besteht für jeden die Möglichkeit, sich über 
die Gefahren eines zukünftigen Krieges und über geeignete 
Schu1zmaßnahmen an Hand verschiedener Merkblätter, durch 
Studien der Fachzeitschriften oder durch Anfrage bei den 
zuständigen Stellen - z. B. beim Bundesluftschutzverband -
zu informieren. Auch eine Zivilschutzfibel enthält praktische 
Hinweise und Ratschläge für ridlliges Verhalten im Augen
blick der Gefahr, die sim auch in Betrieben anwenden Jassen. 
Die dennoch nicht vorhandene Initiative der Betriebe kann 
also nicht auf fehlende Möglichkeiten der Information zu
rückgeführt werden. Vielmehr kann man immer wieder hören, 
daß das Abwarten der dem Bundestag zur Beratung vorlie
genden Notstandsgesetze als Grund dafür genannt wird, jetzt 
noch keine Initiative zu entwickeln. Zweifellos wird mit die
sen Gesetzen eine Reihe neuer Regelungen eingeführt. Zu 
einem großen Teil bauen sie jedoch - gerade was den enge
ren Bereich des Zivilschutzes angeht - auf den vorhandenen 
und jedem Interessenten zugänglichen Planungen auf, so daß 
jetzt getroffene Maßnahmen z. B. auf dem Gebiet des Selbst
schutzes und des Schutzraumbaus keineswegs hinfällig 
würden. 
Allerdings muß ich einräumen, daß Aufwendungen hierfür 
heute nur als "normale" Betriebsunkosten steuerlich absetz
bar wären, wogegen § 53 a des Entwurfs eines Selbstschutz
gesetzes die sofortige Absetzbarkeit innerhalb eines Jahres 
und § 9 des Entwurfs eines Schutzbaugesetzes Abschrei
bungsmöglichkeiten innerhalb von zehn Jahren vorsieht. Die
ser steuerrechtliche Nachteil sollte meines Erachtens aber 
nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Schon deshalb nicht, 
weil Versäumtes oft nicht oder nur mit größeren Kosten nach
geholt werden kann bzw. weil ein Nutzen auch im Frieden 
unabweisbar ist. In diesem Zusammenhang begrüße ich aus
d rücklidt die neuerliche Initiative des BDI, wie sie aus den 
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Der Entwurf dei Selbltsc:hutzge.etze, ,Ieht vor, dIß 
große Betriebe mit einer erheblichen SelChlhlgten
zahl einen besonderen Werkselbstacllub: einrichten. 

Empfehlungen für den Werkselbstschutz ersichtlich ist. Be
tonen möchte ich allerdings, daß diesen Empfehlungen keine 
Verbindlichkeit zukommt; sie werden aber Industrie und 
Bund in die Lage versetzen, über den Weg der zu praktizie
renden Erprobung zu einer übereinstimmenden Auffassung 
des Notwendigen zu kommen. 
Im übrigen bin ich mir aber, wie ich schon zum Ausdruck 
brachte, darüber im klaren, daß mit dem Prinzip der Frei
willigkeit allein ein effektiver Zivilschutz nicht erreicht wer
den kann, so daß wir auf eine baldige Verabschiedung der 
Notstandsgesetze in der Tat angewiesen sind. Vor welche 
Aufgaben stellen nun diese Gesetze des ZivilsdlUtzes die 
deutsche Industrie und gewerbliche Wirtschaft? Welche Kon
zeption liegt ihnen zugrunde? 
Nun, die Gesetzentwürfe des engeren Bereichs des Zivil
schutzes, also Schutzbaugesetz, Selbstschutzgesetz und Gesetz 
über Zivilschutzkorps und Zivilschutzdienst, tragen das ent
scheidende Merkmal, daß nunmehr neben die Möglichkeit 
einer freiwilligen Mitarbeit eine Reihe von Verpflichtungen 
tritt, die für einen Kriegsfall notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen. Auf freiwillige Mitarbeit soll nicht verzichtet wer
den; nur wo sie fehlt oder nicht ausreicht, ist es notwendig, 
sie durch gesetzliche Anordnungen zu ergänzen. Je mehr also 
der einzelne - insbesondere auch im Bereich der Wirtschaft 
- von sich aus zu tun bereit ist, desto weniger bedarf es einer 
staatlichen Direktive. Ein kleines Beispiel hierfür: Auf die 
noch in der Regierungsvorlage des Selbstschutzgesetzes be
absichtigte staaUime Genehmigungspflicht für die Zulassung 
des Vertriebs von Selbstschutzgegenständen konnte - nach
dem die Spitzenorganisationen der Wirtsmaft ein freiwilliges 
Prüfungsverfahren vorgeschlagen haben - verz.ichtet werden. 
Im Bereich des Zivilschutzes, der ja dem Schutz der Zivil
bevölkerung vor den WafTenwirkungen in einem Kriege 
dient, soll auch nach der in den Zivilsmutzgesetzen nieder
gelegten Konzeption der Schutz des Menschen im Vorder
grund stehen. Dieser Konzeption liegt die Erkenntnis zugrun
de, daß bei der weite Flächen verheerenden Wirkung mo
derner Waffen Schutzvorkehrungen zunächst auf das am 
höchsten einzuschätzende Gut, nämlich das menschliche 
Leben, konzentriert werden müssen. 
Demzufolge ist die im Entwurf eines Selbstschutzgesetzes 
für die Betriebe verankerte Verpflichtung zum Aufbau eines 
Betriebsselbstschutzes und auch der in größeren Betrieben 
aufzustellende Werkselbstschutz nur auf Schutzvorkehrungen 
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für die Betriebszugehörigen abgestellt. Auf der gleichen Linie 
liegt es, wenn dem Selbstschutz in Wohnstätten der Vorrang 
eingeräumt wird, d.h. der selbstschutzpflichtige Betriebs
angehörige bei Gefahr feindlicher Angriffe grundsätzlich aus 
dem Betrieb in seine Wohnstätte zu entlassen ist. 
Nam dem Entwurf eines Schutzbaugesetzes ist die Ver
pflichtung zu Schutzvorkehrungen in allen Neubauten grund
sätzlich ebenfalls auf die Menschen des Betriebs bezogen. 
Auf die Ausnahmebestimmungen eines Objektschutzes kom
me im später noch. Auch der Entwurf eines Gesetzes über 
Zivilschutzkorps und Zivilschutzdienst stellt den Schutz der 
Menschen in den Mittelpunkt, d.h. ein Einsatz der Einheiten 
in Betrieben und Werken kann grundsätzlich - nach Ausfall 
der werkseigenen Hilfseinrichtungen - nur zur Rettung von 
Betriebsangehörigen angefordert werden. 
Ich weiß natürlich und verstehe sehr wohl, daß die Industrie 
insbesondere im Selbstschutzgesetz gern die Möglichkeit des 
Einsatzes der betrieblichen Selbstschutzkräfte zur Erhaltung 
bzw. Wiederinstandsetzung der Produktionsstätten berück
sichtigt gesehen hätte. Auch im Zivilschutzkorps erscheinen 
ihr technisch hochqualifizierte Instandsetzungsabteilungen 
zweckmäßig. Ich muß aber betonen, daß alles zu fordern die 
Finanzkraft unseres Staates und unserer Bürger übersteigt. 
Sorgen wir doch erst einmal für das höchste Gut, das Leben! 
Im übrigen haben auch die Beratungen in den Bundestags
ausschüssen eindeutig gezeigt, daß der Gesetzgeber mit der 
Bundesregierung der gemeinsamen Auffassung ist, daß die 
Grenze des dem einzelnen psychologisch Zumutbaren durch 
Einbeziehung des Sachschutzes überschritten würde. Die po
litische Billigung wäre dafür nicht zu erreichen. Das schließt 
nicht aus und kam im Innenausschuß des Bundestags offen 
zur Sprame, daß oft die Erhaltung von getroffenen Betriebs
teilen - na sagen wir - ein automatischer Nebenerfolg des 
Menschenschutzes sein wird. Es ist im übrigen auch nicht 
kraft Gesetzes ausgeschlossen, daß - falls ein Einsatz zur 
Rettung von Menschenleben nicht erforderlich wird - das 
Zivilschutzkorps oder der Zivilschutzdienst zur Rettung des 
materiellen Bestands eines Betriebes eingreifen. Auf die 
Problematik, ob die genannten Hilfsdienste wegen ihres völ
kerrechtlichen Status als humanitäre Organisation nach Ar
tikel 63 des IV. Genfer Abkommens von 1949 auch in 
Rüstungsbetrieben eingesetzt werden könnten, möchte ich in 
diesem Zusammenhang nicht eingehen. 
Doch nun zu den Ausnahmen von dem Grundsatz, daß die 

betrieblichen Schutzvorkehrungen nur auf den unmittelbaren 
Menschenschutz auszurichten sind. Sie werden notwendig bei 
zwei Betriebsgruppen. a) lebens- und verteidigungswichtigen 
Betrieben, die zur Aufrechterhaltung der Verteidigung und 
der unerläßlichen Lebensbedingungen für die Zivilbevölke
rung auch im Falle eines Angriffs weiterarbeiten müssen' 
b) Betrieben, bei denen durch Kampfeinwirkungen erheblich~ 
Gefahren für die Umgebung oder für die im Bereich des Be
triebs befindlichen Personen entstehen. In Betrieben dieser 
Art sind die Selbstschutzpflichtigen gehalten, an ihrem Ar
beitsplatz zu bleiben (§ 30 Abs. 2 Entwurf eines SSG). 
Das Schutzbaugesetz bezeichnet in den §§ 31, 36 diejenigen 
Betriebe, deren Anlagen oder Einrichtungen aus den oben 
genannten Gründen durch besondere Baurnaßnahmen zu 
schützen sind. Dazu gehören Anlagen und Einrichtungen, die 
der öffentlichen Versorgung mit Wasser oder elektrischer 
Energie oder der Abwässerbeseitigung dienen, Anlagen oder 
Einrichtungen des Fernmeldewesens, der Rundfunkanstalten, 
der Flugsicherung und der Bundesbahn; schließlich auch die 
Betriebe, von denen bei einer Zerstörung Gefahren für die 
Umgebung auftreten. Die nach dem Schutzbaugesetz mit bau
lichen Vorkehrungen zu schützenden Anlagen sind also die
selben, die durch zustäzlichen Selbstschutz abgedeckt sind. 
Ich glaube, nun hier auf eine Selbstverständlichkeit hin
weisen zu müssen: Betrieben, die keine besonderen Schutz
vorkehrungen baulicher Art treffen müssen, bleibt es freige
stellt, freiwillig, allerdings auch zu eigenen Lasten, Maßnah
men zum Schutz von Maschinen und sonstigen Sachwerten 
zu treffen. Es wäre, wenn man es genau betrachtet, unver
ständlich, wenn Betriebe es einerseits als selbstverständlich 
ansehen, gegen Unfälle und Katastrophen im Frieden vor
zusorgen, andererseits für die größte Katastrophe, nämlich 
einen Krieg, jedoch nichts vorbereiteten, obwohl von dieser 
Vorbereitung sehr wohl die ganze weitere Existenz abhängig 
sein könnte und obwohl es für sie bekanntlich keinerlei Ver
sicherung gibt. 
Die Maßnahmen, die in den einzelnen Betrieben getroffen 
werden können, sind verschiedener Art und sind deshalb von 
dem Ideenreichtum der Betriebsleitung abhängig. Nicht selten 
wird die Möglichkeit gegeben sein, bei einem Betriebsneu
oder Erweiterungsbau die empfindlichsten und meist wert
vollsten Maschinen unter "Erdgleiche" im Kellergeschoß auf
zustellen. Bei der heutigen Bauweise dürfte dadurch, wenn 
einige technische Voraussetzungen des Druckschutzes (Biege-



steifheit) beachtet werden, ohne ins Gewicht fallende Mehr
kosten ein dem sogenannten verstärkten Schutz vergleich
barer Schutz erreicht werden. Wo diese Möglichkeit fehlt, 
könnte man unter Umständen Vorbereitungen treffen, um 
wichtigstes transportables Gerät an einem nahe gelegenen ge
schützten Ort unterzubringen. Sehr wichtig kann es sein, Ge
schä ftspapiere, Konstruktionspläne, Patente und dergleichen 
an geschützten Orten, am besten unter Verwendung von Foto
kopien, aulzubewahren. 
Sie werden von mir selbs tverständlich erwarten, daß im 
über die Belastung, die mit dem Aufbau des Zivilschutzes auf 
die WirtschaU zukommt, etwas sage. Vorab: Es ist meine 
überzeugung, daß sich die geschilderten Aufgaben, die im 
Bereidl des Zivilsdlutzes auf die Betriebe zukommen, durch
aus dem allgemeinen Aufbau und der Entwicklung innerhalb 
der Wirtschaft anpassen lassen. Es wäre aber - um keine 
Mißverständnisse aufkommen zu lassen - eine unzulässige 
und gefährliche Schönfärberei, wollte ich den Eindruck er
wecken, als ließe sich ein wirksamer Zivilschutz ohne erheb
liche Belastung für den einzelnen aufbauen. Ich warne aber 
ausdrücklich davor, s ich von denjenigen Gruppen und Kreisen 
ins Bockshorn jagen zu lassen, die mit der Errechnung er
schreckend hoher Zahlen über die Kosten des Zivilschutzes 
den Eindruck: erwecken wollen, daß jede Ausgabe für diesen 
Zweck sinnlos und al1e Bemühungen in dieser Richtung illu
sorisch seien. Sie werden die in der Presse ausführlich wie
dergegebene Diskussion um das im Auftrag der Vereinigung 
Deutscher Wissenschaftler erstellte Gutachten der Prognos AG 
mitverfolgt haben. Ich wiederhole hier , daß die durt ange
stellten Berechnungen vielfach von falschen Voraussetzungen 
ausgehen und ganz erheblich übersetzt sind. 
Das Bundesinnenministerium hat - im Gegensatz zu diesen 
Vorstellungen - im Zusammenwirken mit den übrigen be
teiligten Ressorts die den Notstandsgesetzen zugrunde Hegen
den Planungen entscheidend auch auf die volkswirtschaftliche 
Belas tbarkeit unseres Landes ausgerichtet. Die Bundesregie
rung selbst muß in ihrer Verantwortlichkeit das größte Inter
esse daran haben, eine überbeanspruchung der Wirtschaft 
und ihrer Leistungsfähigkeit zu vermeiden. Ihre Gesundheit 
im Innern und ihre Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten 
der Welt sichern unseren Wohlstand. Zerstören wir die Wirt
schaft, so wäre auch der politische Verfall nicht aufzuhalten. 
Der Kommunismus hat stets da Fuß gefaßt - ohne Waffen
anwendung -, wo wirtschaftlicher Niedergang und soziale 
Verzweiflung für ihn den Weg freimamten. 
Nun - die Hauptbelastungen werden das Schutzbaugesetz 
und das Selbstschutzgesetz bringen. Sie wissen und hörten, 
daß nach dem Schutzbaugesetz in allen Betriebsneubaulcn 
Schutzräume für die dort regelmäßig anwesenden Werks
angehörigen zu bauen sind. Bei einem durchschnittlichen 
Kostenbetrag für baulichen Grunctschutz von 360 DM (nam 
heutigem Preisindex) pro Smutzplatz wird schätzungsweise 
eine jährliche Belas tung der Indust rie und gewerblichen 
WirtschaIt von rd. 360 MiI!. DM entstehen. Dieser Betrag ist 
sehr hoch gegriffen, geht er doch vom jährlichen Bau von ei
ner Mi1lion Schutzplätzen l in Arbeitss tätten aus, eine Zahl, 
die m. E. nur unter günstigs ten Bedingungen und erst nach 
einer längeren Anlaufzeit nach Inkrafttreten des Schutzbau
gesetzes erreicht werden kann. Die Kosten des verstärkten 
Schutzes, die unter den gleichen Vora ussetzungen pro Schutz
platz 500 DM - jährlich rd. 500 MiJ!. DM zusätzlich - aus
machen sind in diesem Zusammenhang weniger interessant. 
weil sie' pauschal vom Bund getragen werden und somit die 
Wirtschaft nicht unmittelbar belasten. Auch die für den bau
lichen Betriebsschutz aufzuwendenden Mittel von jährlich 
rd 100 Mill DM! werden vom Bund getragen. 
Das Selbstschutzgesetz bringt für die Betriebe von einer 
bestimmten Größe an verschiedene Verpflichtungen mit sich. 
Der Regierungsentwurf sah schon für Betriebe mit zehn Be
schäftigten die Einführung der Selbstschutzpflicht vor, wäh
rend nach einem Beschluß des Innenausschusses des Bundes
tags - auf Anregung der Bundesregie rung - nur Betriebe 
mit mehr als 15 Angehörigen dieser Verpflichtung unterliegen 
sollen. Unters tellt man, daß das Plenum der Auffassung des 
BT-Innenausschusses folgt, so werden Betriebe der Industrie 
und gewerblichen Wirtschaft für rd. 13,3 Millionen Beschäf
tigte eine Selbstschutzausriistung bescha ffen und außerdem 
die gleiche Anzahl von Selbstschutzpflichtigen im Betriebs
selbstschutz ausbilden lassen müssen. Für Betriebe, die wegen 
ihrer Größe, Aufgabe oder Eigenart erhöhte Selbstschutzmaß
nahmen erfordern, s ind darüber hinaus Einheiten eines 
Werkselbstschutzes aufzustellen. Die Zahl diesel' Betriebe -

bisher mit mehr als 200 Beschäftig ten - ist auf Grund von 
Verhandlungen zwischen der Wirtschaft und der Bundesre
gierung auf Betriebe mit mehr als 300 Beschäftigten be
schränkt worden. Die durchschnittlichen Kosten aller Selbst
schutzmaßnahmen pro Beschäftigten allel' Betriebe mit mehr 
als 15 Personen sind mit etwa 104 OMa erredmet worden. In 
diesem Zusammenhang wird Sie vielleicht auch die Kosten
schätzung für die einzelnen Betriebsgrößen interessieren. 
Für jeden Beschäftigten in Betrieben mit einer Belegschaft 
von über 15 Personen werden 73,13 DM, in Betrieben mit 50 
bis 99 Beschäftigten 87,89 DM, in Betrieben mit 100 bis 299 
Beschäftigten 100,11 DM, in Betrieben mit 300 und mehr Be
schäftigten 127.29 DM, (Werkselbstschutz) aufzuwenden sein. 
Die auf die Wirtschaft zukommenden Gesamtkosten für den 
Betriebsselbstschutz belaufen sich bei der genannten Zahl von 
13,3 Millionen4 Beschäftigten auf knapp 1,4 Mrd. DM. 
Neben den finanzie1len Belastungen wird der Aufbau des 
Zivilschutzes in den Betrieben eine Reihe z.e itlicher Opfer und 
organisatorische Probleme mit s ich bringen. Hier wird die 
Hauptbelastung auf die Betriebsleiter zukommen, denen die 
Verantwortung U.a. für den Betriebsselbstschutz. obliegt. In 
vielen Fä1len wird es notwendig sein, einen Betriebsangehöri
gen mit diesen Aufgaben zu betrauen. Er bedarf seinerseits, 
um seiner Aufgabe nachkommen zu können, einer gründ
lichen Schulung, die er an den Schulen des Bundesluftschutz
verbandes und in Lehrgängen beim Bundesamt für zivilen 
Bevölkerungsschutz erhalten kann, soweit ihm nicht eigene 
Schulungsmöglichkeiten der Wirtschaft das notwendige Wis
sen vermilteln können. Die Betriebe werden sich zweck
mäßigerweise bei der Aufbaua rbeit der Unterstützung des 
Bundesluftschutzverbandes und des für den Zivilschutz allge
mein verantwortlichen Hauptverwaltungsbeamten der Ge
meinde oder des Kreises bedienen . Auf diese Weise sollte es 
gelingen, auch mit den anstehenden organisatorischen Pro
blemen - wie sie z. B. die Ausbildung aller Betriebsangehöri
gen mit sich bringt - fertig zu werden. 
Schließlich könnte es die Wirtscha ft bei dem heutigen Ar
beitskräftemangel als Belastung empfinden, daß neben der 
Bundeswehr nunmehr auch das kommende Zivilschutz korps 
einen Teil der männlichen arbeitSfähigen Bevölkerung in 
Anspruch nimmt und somit dem Arbeitsmarkt entzieht. Hicr 
kann ich aber darau f hinweisen, daß die in diesem Zusam
menhang oft genannte Zahl von 200000 Angehörigen des 
Zivilschutzkorps insofern ein fa lsches Bild gibt, als jeweils 
nur 20 000 Mann, und zwar 5000 Mann Kaderpersonal und 
15000 jeweils für 1/ 4 Jahr Dienende, im Zivilschutzkorps zu
sammengezogen werden. Die Zahl von 20000 Personen dürfte 
aber bei einer Beschäftigtenzahl von insgesamt 22 Mi1lionen 
und im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der Einrichtung ver
tretbar und tragbar sein. 
Die von mir genannten Zahlen über die Belas tung unserer 
Wirtschaftsbetriebe mögen, für sich gesehen, hoch erscheinen. 
Setzt man jedoch hierzu z.B. die durchschnitllichen Einridl
tungskosten eines Arbeitsplatzes in einem Betrieb mit her
kömmlicher Fertigungsmethode, die bei ca. 34000 DM1I 
liegen dürften, in Relation, so ergibt s ich, daß die Vorkehrun
gen sowohl des baulichen Schutzes wie auch des Betriebs· 
selbstschutzes pro Beschäftigten rd. 1,4 v. H. dieser Summe 
kosten. Zu den durchschnittlichen Lohnkosten plus Neben
kosten in Höhe von 12000 DM' pro Jahr ergeben die Be
lastungen aller Zivilschutzmaßnahmen pro Betriebsangehöri
gen ein Verhältnis von 26:1, also knapp 4 v. H. Dabei läßt 
diese hypothetische Rechnung den Zeitablauf der Maßnahmen 
noch außer Betracht. Ich glaube, daß aus den genannten 
Zahlen gefolgert werden darf, daß in der Regel die Kosten 
des Zivilschutzes für die Betriebe unserer Wirtschaft nicht 
unzumutbar s ind. Ich sagte "in der Regel"; die Bundes
regierung ist sich natürlich der besondcren Problematik der 
cxtrem- oder besonders lohnintensiven Betriebe und der dif
ferenzierten Ertragslage bewußt. Im Rahmen dieses kurzen 
Abrisses kann darauf jedoch nicllt eingegangen werden. 

I Zahl Ist geschätzt, wird unseren Berechnungen aber Immer zugrunde 
gelegt. 
Regie rungsvorlage SchutZbaugesetz. 

• In dieser Summe sind enthalten: Kosten der AusrUstung, der Aus· 
bildung einschI. Lohnausfall mit 4.04 DM pro Stund e (Insgesamt zehn 
Stunden bzw. Im Werkselbs tschutz bis zu 50 Std.). 

I Zahl ist In Annäherung an die s tatisti schen Werte geSChätzt. 
6 Aus Unternehmerbrie! des Deutschen Industrieinstituts: Stand 1961 

+ 12 v. H .: Schwankung zwischen optischer Industrie mit 7601 DM 
und Erdölgewinn ung mit 158 808 DM pro Arbeitsplatz. 

I Aus Statistischem J ah rbuch 1964. 



Erlauben Sie mir noch einen weiteren Hinweis : Ich bin über
zeugt, daß die für einen Kriegsfall getroffenen Schutzvor
kehrungen auch bei Katastrophen und Unfällen in Normal
zeiten günstige Auswirkungen haben werden. Die immer 
schneller steigende Technisierung aller Betriebe erhöht täg
lich die Gefahren. Die technische Katastrophe steht in Um
fang und Ausmaß doch heute schon _. denken Sie an unsere 
Verkehrsunfälle, an Gasexplosionen, Großbrände und der
gleichen - vor den Naturkatastrophen. So gesehen können 
die Ausbildung der Betriebsangehörigen in Erster Hilfe und 
zum Teil auch die Ausstattung mit Schutzgerät durchaus als 
allfällige Maßnahmen der Betriebsfürsorge bezeichnet wer
den. Humanitärer Wert kann nicht mit Zahlen belegt werden. 
Er ist aber unbestreitbar. 
Nun lassen Sie mich in aller Nüchternheit in diesem Zu
sammenhang auch noch folgendes sagen: Den finanziellen 
Belastungen der Wirtschaft sind auch die positiven Aspekte 
der Aufträge gegenüberzustellen, die nach Inkrafttreten der 
Notstandsgesetze an zahlreiche Wirtschaftszweige in einem 
den bisherigen Umfang weit übersteigenden Maße vergeben 
werden. 
Aus den Planungen der Bundesregierung ergeben sich für 
den Bereich des Zivilschutzes in den nächsten Jahren folgen
de Aufträge an die Wirtschaft: 
für Bevorratung von Arzneimitteln und 
äntlichen Geräten bis zum Auslauf des 
gegenwärtigen Regierungsprogramms 
für den weiteren Aufbau des Alarmdienstes 
für den restlichen Ausbau des Warndien
stes (ohne Baumaßnahmen) 

Im übrigen auf Grund der Notstandsgesetze 
stellt, wir hätten die Gesetze bis 1965): 
für Ausweich- und Hilfskrankenhäuser 
für privaten Schutzraumhau 
für Instandsetzung öffentlicher Schutzräume 
für Schutzräume in Mehrzweckbauten 
für bauliche Anlagen des Zivilschutzkorps 
und des Zivilschutzdienstes 
für Ausrüstung des Zivilschutzkorps und 
des Zivilschutzdienstes 
für Ausrüstung des Selbstschutzes e·inschl. 
Betriebsselbstschu tz 
davon: 
Beschaffungen der 
Bevölkerung 
Ausrüstung der 
Selbstschutzzüge 
Ausrüstung der Selbst-
schutzpflichtigen mit 
besonderen Aufgaben 
Ausrüstung des Betriebs-
selbstschutzes einschl. 
Werkselbstschutz 

4,3 Mrd.DM 

50 Mil!. DM 

20 Mill. DM 

300 Mill. DM 

225,3 Mil!. DM 
120 Mil!. DM 

100 Mil!. DM 

bis 1970 (unter-

89 MiIl.DM 
13900 Mil!. DM 

667,6 MB!. DM 
300 Mil!. DM 

1 490 Mill . DM 

650 Mil!. DM 

4 670 Mill. DM 

Die Verteilung der Aufträge auf mehrere Jahre trägt einmal 
der gegenwärtigen Konjunktur Rechnung, zum anderen 
könnte darin bei einem Konjunkturrückgang auch ein Stabi
lisierungsfaktor für die Wirtschaft liegen. 

111. 
Lassen Sie mich, über das eigentliche Thema meines Vor
trages hinaus, zuletzt noch einen kurzen Ausblick auf die im 
weiteren Bereich der Zivilverteidigung heranstehenden Auf
gaben der Wirtschaft geben. Wie ich eingangs schon sagte, ist 
die Wirtschaft in mehrfacher Beziehung mit den Verteidi
gungsanstrengungen verbunden. Sie ist nicht nur Objekt für 
Schutzvorkehrungen im Bereich des Zivilschutzes, sondern sie 
hat als Hauptträger der lebens- und verteidigungswichtigen 
Versorgung naturgemäß eine Reihe aktiver Funktionen. Für 
die Bevölkerung kommt die Versorgung mit Energie und 
Wasser, Lebensmitteln, Arzneimitteln, Bekleidung und Be
fehlsunterkünften in Frage; für zivile und militärische Ein
satzverbände darüber hinaus die Lieferung von Kraftfahr
zeugen, Geräten zur Rettung und Schadensbekämpfung, Be
triebsstoffe und Ersatzteile und nicht zuletzt die Leistung von 
Instandsetzungsdiensten. 
Diese Aufgaben lassen sich in einem Spannungs- oder Ver
teidigungsfall nur bewerkstelligen, wenn die Produktions-

kapazität hierauf konzentriert wird. Da aber nicht überall mit 
einer Weiterproduktion in ausreichendem Maße gerechnet 
werden kann und vor a llem Transport- und Verteilungs
systeme weitgehend ausfallen können, kommt auch der Vor
ratshaltung eine ganz entscheidende Bedeutung zu. 
Es wird von Wirtschaftskreisen - wenn auch nicht immer 
ohne Unbehagen - anerkannt, daß diese Maßnahmen zur 
Versorgung unserer Bevölkerung und unserer Streitkräfte in 
einem möglichen Verteidigungsfall nicht ohne wirtschafts
lenkende Eingriffe sichergestellt werden können und wir 
deshalb ohne die Sicherstellungsgesetze nicht auskommen 
werden. Diese Gesetze werden sich, was die Eingriffsmög
lichkeit in Produktion und Verteilung von Waren und Gütern 
angeht, erst im Verteidigungsfall oder bei Versorgungskrisen 
auswirken. Sie bedeuten a lso auf keinen Fall einen Struktur
wandel unserer freien Marktwirtschaft im Frieden. Wir 
brauchen die Sicherstellungsgesetze, um Lieferung, Produk
tion und Verteilung von Material und Gütern zentral oder 
dezentral trotz aller Schwierigkeiten, die eine schwere Kata
strophe oder der Krieg zum Gefolge hat, zu sichern, und ein 
Zivildienstgesetz, um u.a. die hierfür benötigten Arbeitskräfte 
heranzuziehen oder an ihrem bisherigen Arbeitsplatz zu ver
pflichten. 
Für die Gegenwart interessanter werden aber auch hier die 
schon im Frieden vorzubereitenden Maßnahmen, insbeson
dere die der Vorratshaltung sein. Ihr kommt die Aufgabe zu, 
bei einem Ausfall der Produktion infolge eines Angriffs oder 
einer sonstigen Katastrophe die Belieferung der Zivilbevöl
kerung und der Streitkräfte mit den notwendigen Gütern zu 
übernehmen und so die Zeit bis zum Wiederbeginn von Ver
sorgungsleistungen aus der Produktion zu überbrücken. Bei 
der Vielzahl der für die Bevorratung in Frage kommenden 
Waren und Güter wäre es müßig, sie aufzählen zu wollen. 
Wesentlich ist die Tatsache, daß die Bevorratung langfristig 
vorbereitet werden muß und daß diese Aufgabe schon jetzt 
auf die Wirtschaft zukommt. 
Die Regierungsentwürfe der Sicherstellungsgesetze sehen u.a. 
die Möglichkeit vor, durch Verordnungen Betriebe der In
dustrie und der gewerblichen Wirtschaft überhaupt zur Vor
ratshaltung zu verpflichten. Die Möglichkeit einer Kosten
erstattung oder sonstiger finanzieller Hilfen wurde zunächst 
nicht in Betracht gezogen. Niett zuletzt auf Grund der in
zwischen mit den Wirtschaftsverbänden geführten Verhand
lungen und Besprechungen hat die Bundesregierung nunmehr 
bei der Beratung der Sicherstellunggesetze in den Aus
schüssen des Bundestags vorgeschlagen, den Gesetzentwurf 
dahin zu ändern, daß in der zu erlassenden Verordnung über 
die Vorratshaltung eine Kostenregelung aufgenommen wer
den soll. Diese Kostenregelung soll so ausgestattet werden, 
daß den Betrieben, für die eine Vorratshaltung angeordnet 
wird, eine Finanzierungshilie in Form von Darlehen, Zuschüs
sen und Steuervergünstigungen gewährt werden kann. Große 
Schwierigkeiten bereitet allerdings die Abgrenzung zwischen 
normaler Vorratshaltung und einer solchen für friedens
mäßige Katastrophen und Krisen und der Vorratshaltung für 
einen Verteidigungsfall. Eine Lösung der damit verbundenen 
Kostenprobleme kann nur in enger Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft gefunden werden. 
Absdlließend möchte ich im Rahmen meines Ausblicks über 
die Aufgaben der Wirtschaft im Bereich der ZiVilverteidigung 
auf die Notwendigkeit hinweisen, die in leitenden Positionen 
der Wirtschaft tätigen Persönlichkeiten darauf vorzubereiten, 
ihre Aufgaben auch unter den Bedingungen eines zukünftigen 
Krieges ausführen zu können, insbesondere das Zusammen
wirken mit den zivilen und militärischen Führungsstellen zu 
erlernen und zu erproben. Der Einweisung und Ausbildung 
dieser Führungskräfte sowie der leitenden Beamten von Be
hörden aller Verwaltungsstufen dient die Akademie für Zivil
verteidigung, die noch im Laufe des nächsten Jahres, spä
testens jedoch im Jahre 1966 eröffnet werden soll. Ich bin 
überzeugt, daß die Begegnung zwischen Persönlichkeiten der 
Wirtschaft und der Verwaltung an solcher Stelle nicht nur für 
die Zivilverteidigung Früchte tragen wird. 
Mit dem Gedanken, daß die Maßnahmen des Zivilschutzes 
und der Zivilverteidigung schlechthin sich in mancher Hin
sicht auch dann segensreich auswirken können, wenn es -
wie wir alle zutiefst hoffen - nie zu ihrer Anwendung in 
einem Kriege kommt - darf ich meine Ausführungen 
beenden. 
(Dieser Artikel wurde im Bulletin des Pressc- und In!ormatlonsamtes 
der Bundesregierung vorn 30. Dez. 1964 veröffentlicht.) 
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Der Selbstschutz 
in Betrieben 

Von Waller Haag, Bad Godesberg 

D as Gesetz über den Selbstscllutz der Zivilbevölkerung 
(Selbstschutzgesetz), mit dessen Verabschiedung noch in 

dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages gerech
net werden kann, untersd1cidet zwischen dem Selbstschutz in 
Wohnstätt.en und dem Selbstschutz in Betrieben. Im Rahmen 
des Selbstschutzes in Betrieben bestehen SonderbesLimmun
gen tür Betriebe, die Einheiten auizusteUen haben (Werk
selbstsdlUu), für den Selbstschutz in Verkehrsbetrieben, den 
Selbstschutz der Deutsdlen Bundespost, den Selbstschutz der 
Bundeswehr und den Selbstschutz der Polizei des Bundes und 
der Länder sowie der Strafvollzugsverwaltung. 
Beim Selbstschutz in Betrieben ist demnach zu unterscheiden 
zwisdlen: 
dem Betriebsselbstschutz im engeren Sinne, 
d. h. dem Selbstschutz in den Betrieben, 
die nicht verpflichtet sind, Werkselbst
schutzeinheiten aufzustellen; 
dem \Verkselbstschutz, d. h. dem Selbst
schutz in den Betrieben, die Werkselbst
schutzeinheiten aufzustellen haben; 
dem Selbst'SChutz in Verkehrsbetrieben, d. h. 
dem Selbstschutz in den Betrieben und An
lagen der Wasser- und SchHfahrtsverwal
tung des Bundes, des Deutschen Wetter
dienstes, der Bundesanstalt für Flugsiche
rung, der Deutschen Bundesbahn. den nicht 
bundeseigenen Eisenbahnen, der sonstigen 
Verkehrsunternehmen, der zivilen Luft
fahrt sowie dem Selbstschutz in Häfen und 
auf Schiften; 

bisher: 
Erweiterter 
Selbstschutz 
und 
Industrie
luftschutz 

Unten : Betriebe, die wegen Ihrer Größe, Aufgabe oder Eigenart der 
Produktion besondere Schutzmaßnahmen erfordern, haben eigene Werk
feuerwehren aulgestellt, um BrAnde schon Im Entstehen bekämpfen zu 
können. Rechts: In Lehrgängen des Bundesluftschutzverbande. werden 
handwerkliche Fähigkeiten vermittelt, die bel VertrOmmerungen zur Ret
tung und Bergung Verschülteter sinnvoll angewandt werden können. 

dem Selbstschutz der Deutschen Bundespost, 
d. h. dem Selbstschutz in den Betrieben 
und Anlagen der Deutsdlen Bundespost; 
dem Selbstschutz der Bundeswehr, d. h. dem 
Selbstschutz in Anlagen und Einrichtun
gen der Bundeswehr und 
dem Selbstschutz der Polizei des Bundes, 
der Länder und der S1.rafvollzugsverwal
tung. 

Allgemeines 

bisher: 
Luftschutz 
der 
besonderen 
Verwaltungen 

Den Bestimmungen über den Selbstschutz in Betrieben unter
liegen grundsätzlich: 
alle Arbeitsstätten einschließlich der Einrichtungen, die der 
Erfüllung öffentlicher Zwecke dienen, mit mindestens 15 Be
schäftigten; 
alle Krankenhäuser, Beherbergungsstätten und Sdtulen sowie 
sonstige Anstalten und Einrichtungen, die der Unterbringung 
von Personen oder der Ausbildung oder Betreuung von Kin
dern oder Jugendlichen dienen; 
alle Seeschiffe, Binnensch.ille und Luftfahrzeuge. 
In allen diesen Arbeitsstätten usw. sind der Inhaber und die 
Beschäftigten zum gemeinschafUichen Selbstschutz im Betrieb 
verpflichtet. Die Pflicht zur Teilnahme am Betriebsselbst· 
schutz und damit auch die übernahme von besonderen Auf
gaben im Betriebsselbstschutz ergibt sich aus der durch § 1 
des Selbstschutzgesetzes begründeten allgemeinen Selbst
schutzpflicht und aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. 
Der Inhaber des Betriebes oder sein gesetzlicher Vertreter ist 
Leiter des Betriebsselbstschutzes und trägt damit die Ver-



antwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der er
forderlichen Selbstschutzmaßnahmen im Betrieb. Im übrigen 
sieht der Gesetzesentwurf vor, daß bei Schulen und sonstigen 
Anstalten und Einrichtungen, die der Unterbringung von 
Personen oder der Ausbildung und der Betreuung von Kin
dern und Jugendlichen dienen und bei denen die Trägerschaft 
für den Personal- und Sachbedarf getrennt sind, die Landes
regierungen durch Rechtsverordnungen bestimmen können, 
wer als Inhaber dieser Einrichtungen gilt und damit Leiter des 
Betriebsselbstschutzes ist. Der Inhaber ( = Leiter des Betriebs
selbstschutzes) kann im Einvernehmen mit dem Betriebsrat 
oder der zuständigen Personalvertretung einen geeigneten Be
triebsangehörigen mit den Aufgaben eines Betriebsselbst
schutzlei ters betrauen. Für Nebenbetriebe und Betriebs
teile, die räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind oder 
durch Aufgabenbereich und Organisation eigenhändig sind, 
kann jeweils ein weiterer Betriebsselbstschutzleiter bestellt 
werden. Bei der Mitwirkung des Betriebsrates bzw. der Per
sonalvertretungen soll das für die Mitbestimmung in sozialen 
Angelegenheiten vorgeschriebene Verfahren Anwendung fin
den, d. h. ist eine übereinstimmung nicht zu erzielen, so 
entscheidet die Einigungsstelle (§§ 50 und 56 des Betriebs
verfassungsgesetzes) bzw. die oberste Dienstbehörde im 
Einvernehmen mit der bei ihr bestehenden zuständigen Per
sonalvertretung und, falls sich auch hier keine Einigung er
zielen läßt, die Einigungsstelle (§§ 62 und 63 des Personal
vertretungsgesetzes). Die Bestellung eines Betriebsschutzlei
ters ist dem Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde anzu
zeigen. 
Mehrere in einem Gebäude untergebrachte Betriebe oder 
mehrere benachbarte Betriebe können sich zu einer Betriebs
selbstschutzgemeinschaft zusammenschließen und einen ge
meinsamen Betriebsselbstschutzleiter bestellen. 

Aufgaben des Leiters des Betriebsselbstschutzes 
Dem Leiter des Betriebsselbstschutzes ( = Inhaber) bzw. dem 
Betriebsselbstschutzleiter obliegt der Aufbau des Betriebs
selbstschutzes und der Einsatz der Selbstschutzpflichtigen im 
Betrieb. Mit der Bestimmung des Gesetzentwurfes, daß er die 
Betriebsangehörigen in der Wahrnehmung ihrer besonderen 
Selbstschutzaufgaben im Betrieb zu unterweisen hat, wird für 
ihn die Prticht begründet, die Betriebsangehörigen im Selbst
schutz auszubilden. Diese Bestimmungen über die Aufgaben 
des Leiters des Betriebsselbstschutzes gelten auch für die 
Betriebe, die Werkselbstschutzeinheiten aufzustellen haben, 
wobei der mit den Aufgaben eines Betriebsselbstschutzleiters 
betraute Betriebsangehörige in diesen Betrieben zweckmäßi
gerweise die Bezeichnung "Werkselbstschutzleiter" erhalten 
sollte. Die Betriebs- bzw. Werkselbstschutzleiter wären natür
lich überfordert, wenn von ihnen verlangt würde, die Be
triebsangehörigen in jedem Falle selbst in ihren besonderen 
Selbstaufgaben auszubilden bzw. die Ausbildung der ver-

schiedenartigen Einheiten der Fachdienste des Werkselbst
schutzes selbst vorzunehmen. Dem Bundesluftschutzverband 
wurde daher u. a. die Aufgabe zugewiesen, bei der Ausbil
dung im Betriebsselbstschutz mitzuwirken. Das bedeutet ande
rerseits wiederum nicht, daß der Bundesluftschutzverband 
grundsätzlich die gesamte Ausbildung im Betriebsselbstschutz 
durchführt. Dazu dürCle er weder sachlich noch personell in 
der Lage sein. Die Mitwirkung des Bundesluftschutzverbandes 
an der Ausbildung im Betriebsselbstschutz erfolgt daher nur 
dann, wenn sie vom Betriebs- bzw. Werkselbstschutzleiter 
beantragt wird und der Bundesluftschutzverband diese Auf
gabe im Einzelfall übernommen hat, wobei noch die Zu
stimmung des Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde erfor
derlich ist, wenn die Ausbildung in örtlichen Ausbildungs
stätten durchgeführt werden soll. Es wird damit zu rechnen 
sein, daß der Bundesluftschutzverband die Ausbildung der 
Betriebsselbstschutzleiter und der Brandschutz-, Rettungs
und Laienhelfer der Betriebe, die nicht verpflichtet sind, 
Werkselbstschutzeinheiten aufzustellen, übernehmen kann 
und wird. daß sich dagegen die Mitwirkung bei der' Ausbil
dung von Werkselbstschutzkräften auf Ausnahmefälle be
schränken wird. 

Selbslschutzpflichten 
Das Selbstschutzgesetz begründet neben einer umfassenden 
Selbstschutzpflicht für die Bevölkerung und Betriebe eine 
Reihe von Einzelpflichten. Dazu gehören einmal Verhaltens
normen für den Verteidigungsfall, wie die Pflicht zum selbst
schutzmäßigen Verhalten, die Pflicht zur Nachbarschaftshilfe 
und die Pflicht zum Aufsuchen des Schutzraumes, zum ande
ren Vorbereitungspflichten, wie die Pflicht zur Beschaffung 
und Bereithaltung einer Selbstschutzausrüstung, die Pflicht 
zur Beschaffung und Bereithaltung eines Notvorrats, die 
Pflicht zur Beschaffung und Bereithaltung einer besonderen 
Geräteausstattung für Gebäude, die Pflicht, Vorkehrungen für 
eine Verdunkelung zu treffen, und die Pflicht, Vorkehrungen 
für eine Entrümpelung zu treften, sowie die Pflicht zur über
nahme besonderer Aufgaben im Selbstschutz, in Wohnstätten 
oder im Selbstschutz in Betrieben und die Pflicht zur Teil
nahme an Ausbildun,gsveranstaltungen. 
Der Selbstschutzpflichtige hat sich bei Gefahr feindlicher An
griffe so zu verhalten, daß er selber, seine mit ihm in häus
licher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen und die 
ihm sonst anvertrauten Personen durch Waffenwirkung mög
lichst wenig Schaden erleiden (selbstschutzmäßiges Verhalten). 
Das gilt natürlich auch für das Verhalten im Betrieb. Der Be
triebsselbstschutzleiter wird, je nach den besonderen Um
ständen, in seinem Betrieb bestimmen müssen, welche Ver
haltensregeln im einzelnen sich aus dieser Verpflichtung zum 
selbstschutzmäßigen Verhalten ergeben. 
Im Verteidigungsfall hat der Selbstschutzpflichtige den Nach
barn zu helfen, wenn sie eine unmittelbar drohende Gefahr 

STRAHLENMESSGERÄTE 
VON TOTAL 

LS-GEIGERZÄHLER 
TOTAL-ATOMETER 

. zur persönlichen Ausrüstung 
im Selbstschutz 

FOR DEN SELBSTSCHUTZ 

Wir fertigen und liefern nach amtlichen Richtlinien und Vorschrillen 

TOTAL KOM.-GES. FOERSTNER & CO., ABT. STRAHLENMESSGEAATE 
6802 LADENBUAG, POSTFACH 7, TELEFON (06203) 2986, FS 04-.62101 

. entsprechend den vorläufigen 
Richtlinien für LS-Gelgerzähler 
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RECHENSCHEIBE 

• jetzt in farbiger Kunststoffausfüh
rung, 

• stabil. handlich. einschließlich Auf
bewahrungstasche und Anleitung 
mit praktischen Rechenbeispielen 

. auch als Wandtafel für Lehrgänge 
und Schulungen lieferbar. 
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tür Leib oder Leben nicht selbst abwehren können. Sind in 
benachbarten Gebäuden oder Bctricben Sdläden eingetreten, 
so hat also dcr Betriebs- bzw. WerkselbstschutzJeiter aus 
eigenem Entschluß oder auf Anforderung dje erforderlichen 
Kräfte seines Betriebes zur NadlbarschaftshilCe einzusetzcn. 
Nur wenn damit eine erhebliche eigene Gefahr verbunden ist 
odcr hierdurch andere wichtige Pflichten verletzt werden, 
entfällt die Ptlidlt zur Nachbarschaltshilfe. Der Entwurf des 
Selbstschutzgcsetzes sieht nunmehr auf Wunsch des Innen
ausschusses des Deutschcn Bundestages außerdem vor, daß 
sidl bei Betricben, deren Weiterarbeit nadl der Zivilverteidi
gungsplanung audl während unmittelbarer Kampfeinwir
kungen unerläßlich ist, die Verpflichtung zur Nachbarschafts
hilfe auch auf diejenigen Betriebe im Nahverkehrsbereich 
erstreckt, die hinsichtlich der Betricbsgelahren gleidlartig 
sind. 
Die Pflicht zum Aufsuchen des Schutzraumes, die zwar im 
Hinblick auf den derzeitigen Stand des Schutzraumbaues 
etwas eingeschränkt wurde - jeder Selbstschutzpflichtige 
"soll" bei öffentlicher AJarmierung oder bei sonst erkenn
barer Gefahr von Waffenwirkungen unverzüglich einen 
Schutzraum, einen Keller oder eincn sons t geeigneten Raum 
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aufsudlen und ihn, außer bei Gefahr im Verzuge, erst wieder 
bei Entwarnung verlassen -, bedarf trotzdem dringend der 
Ergänzung durch die Pflicht zum Bau von Sdlutzräumen. Diese 
Ergänzung soU einem besonderen Gesetz vorbehalten blei
ben. Sofern das dem Bundestag vorliegende Gesetz über bau
liche Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung (Sch.utz
bau gesetz) ebenfalls noch in dieser Legislaturperiode verab
schiedet werden soll te, besteht dann wenigstens bei Neubauten 
die Pflicht zum Bau von Schutzräumen für d iejenigen Per
sonen, die an einer zu dem Neubau gehörenden Arbeitsstätte 
regelmäßig tätig sind. Außerdem wird dann der freiwillige 
Bau von Schutzräumen in Altbauten durch Gewährung von 
finanziellen Vergünstigungen nachhaltig gefördert werden 
können. Auch wenn eine gesetzliche PClicht zum Bau von 
Schutzräumen vorerst nicht bestehen soll te, so dürfte sich 
für jeden Betriebsinhaber die zwingende Verpflichtung er
geben, dafür zu sorgen, daß die Betriebsangehörigen im Ver
teidigungsfall die Möglichkeit haben, einen Schutzraum oder 
zumindest einen behelfsmäßigen Schutzraum aufzusuchen, der 
so ausgestattet ist, daß in ihm ein längerer Aufenthalt möglich 
ist. Das Verlassen des Schutzraumes vor der Entwarnung darf 
nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des Betriebs- bzw. 



Werkselbstschutzleiters oder dessen Beauftragten und nur 
bei Gefahr im Verzuge erfolgen. Dabei ist die ABC-Lage zu 
beachten. Bei einer Dosisleistung von 0,3 Röntgen/Stunde und 
weniger kann der Schutzraum verlassen werden. 
Nach dem Selbstschutzgesetz ist der Inhaber eines Betriebes 
verpflichtet, für diejenigen Personen, die im Betrieb regel
mäßig tätig sind oder die in den Betriob üblicherweise auf
genommen werden, Ausrüstungsgegenstände zum Schutz 
gegen die Einwirkung radioaktiver Niederschläge und gegen 
chemische Kampfstoffe und biologische Kampfmittel, Sani
tätsmittel (Selbstschutzausrüstung) sowie Vorräte an Lebens
mitteln zu beschaffen und bereitzuhalten und eine Bevorra
tung mit Wasser vorzubereiten (Notvorrat). Durch Rechtsver
ordnung sollen die erforderlichen Gegenstände näher be
stimmt und festgelegt werden, in welchem Umfange sie be
reitzuhalten sind. Soweit es die Selbstschut7.ausrüstung be
trifft, wird in dieser Rechtsverordnung zunächst einmal die 
persönliche Ausrüstung für die Betriebsselbstschutzleiter, 
deren Stellvertreter und für die SelbstsdlUtzpflichtigen mit 
besonderen Aufgaben (Brandschutzhelfer, Rettungshelfer, 
Laienhelfer, Melder, Fernsprecher und Ordner) sowie die all
gemeine Ausrüstung der Laienhelfer mit Sanitätsmitteln (Sa
nitätstaschen, Verbandmitteltaschen, Krankentragen, Lösch
decken und Mundbeatmer) festzulegen sein. Für die Betriebe, 
die Werkselbstschutzeinheiten aufzustellen haben, wird eine 
analoge Festlegung über die persönliche Ausrüstung der 
Werkselbstschutzführungskräfte und die allgemeine Ausrü
stung der Sanitätskräfte des Werkselbstschutzes in der vor
gesehenen Rechtsverordnung über die Auswahl der zur Auf
stellung von Werkselbstschutzeinheiten verpflichteten Betriebe 
und über die Gliederung, Stärke, Ausrüstung und Ausbildung 
des Werkselbstschutzes getroffen werden. Ob die Inhaber von 
Betrieben darüber hinaus noch verpflichtet werden sollen, 
für alle anderen Beschäftigten Ausrüstungsgegenstände, z. B. 
eine ABC-Schutzmaske (Volksschutzmaske), zu beschaffen und 
bereitzuhalten, bedarf noch eingehender Prüfung. Auf Grund 
des § 6 des Entwurfes des Selbstschutzgesetzes und der hierzu 
vorgesehenen Rechtsverordnung wird jeder Selbstschutz
pflichtige ohnehin eine solche ABC-Schutzmaske zu beschaf
fen haben. Wenn die Selbstschutzpflichtigen im Verteidi
gungsfall die ABC-Schutzmaske ständig mitführen und zur 
Arbeitss tätte mitbringen, besteht eigentlich keine Notwendig
keit für eine Beschaffung im Rahmen des Betriebsselbstschut
zes. Notwendig ist eine solche Beschaffung jedoch dann, wenn 
davon ausgegangen wird, daß bei einem überraschungsangriI[ 
ohne vorausgegangene Spannungszeit die Betriebsangehörigen 
ihre selbstbeschaffte ABC-Schutzmaske nicht an ihrer Ar
beitsstätte haben werden. Soweit es die Beschaffung von 
Lebensmittelvorräten und die Vorbereitung einer Wasser
bevorratung betrifft, dürften durch die vorgenannte Rechts
verordnung die Inhaber von Betrieben verpflichtet werden, 
einen für 14 Tage ausreichenden Notvorrat an Lebensmitteln 
zu beschafien, wobei für jede Person von einem täglichen 
Kalorienbedarf von mindestens 1800 Kcal ausgegangen wer
den soll und eine für denselben Zeitraum ausreichende Be
vorratung mit Wasser durch die Beschaffung von Trink
wasserbehältern vorzubereiten, wobei für jede Person ein 
täglicher Trinkwasserbedarf von voraussichtlich 2 Litern zu
grunde zu legen ist. 

Dem Eigentümer eines Gebäudes oder Gebäudeteiles obliegt 
die Pflicht, Geräte zur Brandbekämpfung einschließlich Lösch
wasserbehälter, Batterieempfänger für Rundfunkdurchsagen 
und Geräte zur Selbstbefreiung (Geräteausstattung für Ge
bäude) zu beschaffen und bereitzuhalten. Bei Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, die zu Betrieben gehören, die unter den Selbst
schutz in Betrieben fallen, richtet sich Art und Umfang der 
Ausstattung mit Geräten zur Brandbekämpfung und zur 
Selbstbefreiung sowie die unabhängige Löschwasserversor
gung nach der Zahl der Betriebsangehörigen, der räumlichen 
Ausdehnung, der Brandempfindlichkeit und der Art des Be
triebes. Hierüber müssen noch nähere Bestimmungen ergehen. 
Für den Betriebsselbstschutz im engeren Sinne werden diese 
Richtlinien die Geräte zur Brandbekämpfung und zur Selbst
befreiung in der allgemeinen Ausrüstung der Brandschutz
und Rettungshelfer festlegen, für den Werkselbstschutz er
folgt diese Festlegung durch die Ausrüstungsnachweisungen 
für die Einheiten des Brandschutzdienstes (WS-Löschtrupps, 
WS-Löschstaffeln, WS-Löschgruppen, WS-Löschzüge) und 
Bergungs- und Instandsetzungsdienstes (WS-Bergungstrupps, 
WS-Bergungsstaffeln, WS-Bergungsgruppen, WS-Bergungs
züge). Die Löschwasserversorgung wird durch Anlagen und 

Einrichtungen sicherzustellen sein, die einen vom Wasser
leitungsnetz unabhängigen Einsatz der Geräte zur Brandbe
kämpfung ermöglichen. Soweit unerschöpfliche Löschwasser
stellen (z. B. Brunnen, ortsfeste Pumpen, Entnahmestellen an 
offenen Gewässern) nicht vorhanden sind und auch nicht ge
schaffen werden können, müssen Löschwasserbehälter be
schafft oder erschöpfliche Löschwasserstellen (z. B. Lösch
wasserzisternen, Löschwasserteiche) angelegt werden. Damit 
die Bevölkerung durch den Rundfunk laufend über die all
gemeine Lage, über notwendige Schutzmaßnahmen und über 
richtiges Verhalten unterrichtet werden kann, ist ein Batte
riempfänger hoher Empfindlichkeit erforderlich, der auch bei 
Aufstellung im Schutzraum einen einwandfreien Empfang 
möglich macht. 
Der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang auf 
die "Verordnung über den Anschluß von Behörden und Be
trieben an den LuItschutzwarndienst vom 20. Juli 1961" hin
gewiesen. Danach können bestimmte Betriebe, die vor, wäh
rend und nach Luftangriffen und bei drohenden Gefahren 
durch radioaktiven Niederschlag, biologische oder chemische 
Kampfmittel besondere Selbstschutzmaßnahmen zu treffen 
haben, zum Anschluß an das Warnnetz als Warnstellen ver
pflichtet werden. Andere Betriebe, die z. B. wegen ihrer Be
deutung für die Allgemeinheit oder der Zahl ihrer Beschäf
tigten besondere Zivilschutzmaßnahmen zu treffen haben. 
können einen freiwilligen Anschluß an das Warnnetz be
antragen. 
Das Selbstschutzgesetz bestimmt weiter, daß die Eigentümer 
oder unmittelbaren Besitzer beweglicher und unbeweglicher 
Sachen, d. h. auch die Betriebe, Vorkehrungen zu treffen 
haben, die eine sofortige Verdunkelung ermöglichen. Die ein
zelnen Maßnahmen sollen durch eine Rechtsverordnung fest
gelegt werden. Als solche Maßnahmen korrunen das Abdecken 
der Lichtaustrittsöffnungen oder das Abblenden der Licht
quellen in Betracht. Das Abdecken der Lichtaustrittsöffnun
gen kann durch Fensterläden, Rolläden und Jalousien enol
gen, wenn diese lichtundurchlässig s ind und lichtdicht ab
schließen. Sind solche Einrichtungen nicht vorhanden, müssen 
die Lichtaustrittsöffnungen mit besonderen Verdunkelungs
folien, die thermisch belastbar sein müssen, abgedeckt wer
den. Bei Türen muß durch besondere Einrichtungen (z. B. 
Lichtschleusen) verhindert werden, daß beim Offnen der 
Türen Licht nach außen fällt. Lichtquellen können durch 
Herabsetzung der Leuchtwirkung oder durch Begrenzen des 
Lichtausstrahlungsbereiches abgeblendet werden. Ein aus
reichendes Abblenden wird dann anzunehmen sein, wenn die 
abgeblendete Lichtquelle bei Dunkelheit und klarer Sicht aus 
1500 m Entfernung weder unmittelbar noch mittelbar wahr
zunehmen ist. 
Die Betriebe haben außerdem Vorkehrungen zu treffen, die 
eine sofortige Entrümpelung von Dach-, Boden- und Lager
räumen ermöglichen. Eine nähere Angabe über den Begriff 
.. Entrümpelung" enthält das Gesetz nicht. Unter Entrümpe
lung dürfte jedoch die Entfernung aller entbehrlichen Sachen 
aus Dach-, Boden- und Lagerräurnen zu verstehen sein, wobei 
bei der Auslegung des Begriffs "entbehrlich" daran gedacht 
werden sollte, wie sehr die Brandbelastung eines Betriebes 
durch eine gründliche Entrümpelung herabgesetzt werden 
kann. 
Der Selbstschutzpflichtige (d. h. der Betrieb und jeder Be
triebsangehörige) darf Selbstschutzmaßnahmen anderer nicht 
beeinträchtigen, und er hat im Verteidigungsfalle einen Ein
griff anderer selbstschutzpflichtiger Personen in seine Rechte 
zu dulden, wenn dies zur Abwendung einer unmittelbar dro
henden Gefahr unabweisbar is t und seine Redlle hierdurch 
nicht unzumutbar beschränkt werden. Neben diesen Pflich
ten gegenüber anderen besteht für alle Angehörige eines 
Betriebes die Pflicht zur Ubernahme besonderer Aufgaben 
im Selbstsmutz in Betrieben. Jeder Betriebsangehörige ist 
also nicht nur zum gemeinschaftlichen Selbstschutz im Betrieb 
verpflichtet, sondern hat u. a. auf Weisung des Betriebs- bzw. 
Werkselbstschutzleiters die besonderen Aufgaben eines Brand
schutz-, Rettungs- oder Laienhel!ers zu übernehmen bzw. in 
den Werkselbstschutzeinheiten mitzuwirken. Bei der Auswahl 
der Betriebsangehörigen für diese besonderen Aufgaben ist 
der Betriebsrat oder die Personalvertretung im Rahmen der 
betriebsverfassungsrechUichen oder personalvertretungsred1t
lichen Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrates 
oder der Personal vertretung bei Fragen der Ordnung im Be
trieb und des Verhaltens der Betriebsangehörigen zu beteili
gen. 
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Die Selbstschutzpflicht umfaßt auch die Verpflichtung zur 
Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen, die jedoch auf 
die Selbstschutzpflichtigen im Alter von 16 bis 65 Jahren be· 
schränkt ist. Selbstverständlich können auch jüngere und 
ältere Selbstschutzpflichtige freiwillig an Ausbildungsver
anstaltungen teilnehmen. Bei JugendliOOen unter 16 Jahren 
ist dazu allerdings die Zustimmung des gesetzliOOen Vertreters 
erforderliOO. Eine Heranziehung von Betriebsangehörigen un· 
ter 16 oder über 65 Jahre zu besonderen Aufgaben im Selbst
schutz in Betrieben ist also nur zweckmäßig, wenn diese Vor
aussetzungen erfüllt sind. Die Ausbildungspflicht umfaßt 
naOO dem Selbstschutzgesetz eine Grundausbildung im Rah
men des Selbstschutzes in Wohnstätten von insgesamt 10 
Stunden und eine zusätzliche Ausbildung im Betriebsselbst
schutz bis zu 10 Stunden und für Werkselbstschutzkräfte bis 
zu 50 Stunden. Nach Ablauf von jeweils 3 Jahren können 
Wiederholungslehrgänge mit einer Dauer bis zu 5 Stunden 
angeordnet werden. Bei der Festlegung der Art und der 
Dauer der Ausbildung ist eine bereits vorhandene Ausbildung 
angemessen zu berücksichtigen. 

Werkselbstschutz 
Betriebe, die wegen ihrer Lage, Größe, Aufgabe oder Eigen
art verstärkte Selbstsmutzmaßnahmen erfordern, haben für 
bestimmte Aufgaben, insbesondere für Brandbekämpfung, 
Bergung und Erste Hilfe, Selbstschutzpflichtige auszubilden, 
auszurüsten und zu Einheiten (Werkselbstschutz) zusammen
zufassen. Die Bestimmung dieser Betriebe obliegt dem Haupt
verwaltungsbeamten der Gemeinde. Nähere Bestimmungen 
über die Auswahl dieser Betriebe sowie über Stärke, Glie
derung, Ausrüstung und Ausbildung des Werk selbstschutzes 
sollen durch eine Rechtsverordnung getroUen werden. 
Noch vor der Verabschiedung des Selbstschutzgesetzes und 
zu einem Zeitpunkt, da die Erörterungen über den Inhalt der 
zu erlassenden Rechtsverordnung erst begonnen haben, hat 
der Bundesverband der Deutschen Industrie die BOI-Druck· 
schrift Nr. 72 - 2. Empfehlungen .,Vorschläge für Stärke, 
Gliederung, Ausrüstung und Ausbildung von Werkselbst
schutzkräften gemäß § 24 des Entwurfs zum Selbstschutzge
setz" veröffentlicht. Abgesehen von einigen Ausführungen, 
die im Widerspruch zu den vorgesehenen gesetzlichen Rege
lungen stehen, werden in dieser Druckschrirt Empfehlungen 
für die Gliederung, Stärke und Ausrüstung des Werkselbst
schutzes gemacht, die bisher nicht die Zustimmung des Bun
desministeriums des Innern und des Bundesamtes für zivilen 
Bevölkerungsschutz gefunden haben. Ministerialdirektor 
Thomsen hat in seinen Ausführungen über "Zivilschutz und 
Wirtschaft" bereits darauf hingewiesen, daß diesen Empfeh· 
lungen keine Verbindlichkeit zukommt, daß sie jedoch Indu
strie und Bund in die Lage versetzen, übel' den Weg der zu 
praktizierenden Erprobung zu einer übereinstimmenden Auf
fassung des Notwendigen zu kommen. Vorläufig stel1en die 
Empfehlungen also lediglidl eine Diskussionsgrundlage dar, 
und die notwendige Diskussion muß erst nom stattfinden. 
Es ist daher etwas eigenartig, wenn im Tätigkeitsbericht für 
1964 des Deutschen Industrie- und Handelstag festgestellt 
wird, das BzB habe in seiner Stellungnahme eine erhebliche 
Heraufsetzung der personellen Stärke der Werkselbstschutz
einheiten gefordert, der DIHT habe jedoch von zwei namhaf
ten Experten Gutachten hierzu eingeholt, die im wesentlichen 
zu demselben Ergebnis wie die .. Vorschläge" kommen, und 
das BzB würde "sidl diesen beiden gründlichen UntersudlUn
gen nicht verschließen können". Das BzB wird siOO ganz be
stimmt überzeugenden sachlichen Argumenten nicht verschlie
ßen. Der Leiter der Schule der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk kommt in seinem Gutachten allerdings - und das 
steht im Widerspruch zu obigen Ausführungen des DIlIT -
zu dem eindeutigen Ergebnis, daß die personelle Stärke des 
Bergungs- und des Sanitätsdienstes in der Anlage 2 der Emp
fehlungen zu gering festgelegt wurde. 
Nach dem derzeitigen Stand der Erörterungen kann davon 
ausgegangen werden, daß zu den Betrieben, die wegen ihrer 
Lage, Größe, Aufgabe oder Eigenart verstärkte Selbstschutz
maßnahmen erfordern, die Betriebe gehören werden, in denen 
mindestens 300 Personen regelmäßig tätig sind, ferner die 
Betriebe, deren Weitcral'beit nach der Zivilvel'teidigungspla
nung audi während unmittelbarer Kampfeinwirkungen un
erläßlich ist, und Betriebe, deren Zerstörung oder Beschädi
gung wegen ihrer außergewöhnlichen betrieblichen Eigen
gefahren im technischen Produktionsablauf oder wegen ihrer 
Erzeugnisse die Umgebung stark gefährden würden, sowie 
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schließlich Krankenhäuser, Beherbergungsstätten und Inter
natsschulen sowie sonstige Anstalten und Einrichtungen, die 
der Unterbringung, Ausbildung oder Betreuung dienen, mit 
mehr als 100 Betten. 
Für den Werkselbstschutz eines Betriebes werden im allge
meinen erforderlich sein : 

Fü hrungskrä rte 
(Werkselbstschutzleiter, Werkselbstschutzabschnittsleitcr und 
deren Vertreter). 
Aufgaben: Unterstützung des Leiters des Betriebsselbst
schutzes bei der Aufstellung, Ausrüstung und Ausbildung 
sowie beim Einsatz des Werkselbstschutzes. 

Sani tätskrä tte 
Aufgaben: Leistung der Ersten Hilfe, Betreuung und Regi
strierung der Verletzten und - soweit möglich - deren Ab
transport. 
Einheiten: WS-Sanitätstrupp (1:2), WS·SanitätsstaUel (1:5), 
WS-Sanitätsgruppe (1 :8) oder WS-Sanitätszug (1 :27). 

Brandschutzkräfte 
Aufgaben: Rettung von Menschen aus Brandgelahr, Bekämp
fung von Bränden und Verhinderung ihrer Ausbreitung. 
Einheilen: WS-Löschtrupp (1:2), WS-Löschstaffel (1:5), WS
Löschgruppe (1 :8) oder WS-Löschzug (1 :27). 

ABC-Schut, krä fte 
Aufgaben: Feststellung, Meldung, Kennzeichnung und - so
weit möglich - Beseitigung oder Minderung der durch die 
Einwirkung radioaktiver, biologischer oder chemischer Kampf· 
mittel drohenden oder eingetretenen Gefahren. 
Einheiten: WS-ABC-Trupps (1 :2) oder WS-ABC-Gruppe (1 :9). 

Bergungs- und Instandsetzungskrä rte 
Aufgaben: Bergung Verschütteter und Durchführung der zur 
Behebung von Gefahren und Notständen unaufschiebbaren 
Aufräumungs· und Instandsetzungsarbeiten. 
Einheiten: WS-Bergungstrupp (1 :2), WS-BergungsstafCel (1 :5), 
WS-Bergungsgruppe (1:10) oder WS-Bergungszug (1:33). 

Schutz wichtiger Schriftstücke 
Jeder Bel..rieb besitzt wichtige Schriftstücke, Akten und Be
triebsunterlagen, deren Verlust schwerwiegende Folgen ha
ben würde. Obwohl besondere Maßnahmen zu ihrem Schutz 
gesetzlich niOOt gefordert werden, da es sich hierbei um einen 
Sachschutz handelt und :llle geforderten Selbstschutzvorbe
reitungen nur dem Schutz des Menschen dienen sollen, wird 
jeder Betriebsinhabel' zu überlegen haben, wie die Schriet· 
stücke, die für eine reibungslose Weiterführung des Betriebes 
während und nach einem Verteidigungsfall oder den Nach
weis etwaiger Rechtsansprüche unerläßlich sind, vor der Ver
nidllung geschützt werden können. Ein Schutz ist im allge
meinen nur dadurdl möglich, daß derartige Unterlagen in 
unterirdischen Räumen und Anlagen aufbewahrt werden, die 
einen möglichst hohen Schutz gegen Wa!Cenwirkungen bieten. 
Je nach dem Umfang des zu schützenden Schriftgutes werden 
dazu umfangreiche und kostspielige bauliche Maßnahmen er
forderlich sein. Der Kostenaufwand kann jedoch z. B. dadurch 
wesentlioo gesenkt und der Schutz überdies wirkungsvoller 
gemacht werden, daß die Unterlagen selbst oder besser Zweit
oder Mehrexemplare (Abschriften, Lichtpausen, Fotokopien 
oder Mikrokopien) an anderen Orten aufbewahrt werden, wo 
der Schutz geringere bauliche Maßnahmen erfordert. Bei An
fertigung von Mikrokopien wird der Raumbedarf in vielen 
Fällen so gering sein, daß eine geschützte Aufbewahrung in 
Panzerschränken oder in den Personenschutzräumen (z. B. 
im Schutzraum der Betriebs- bzw. Werkselbstschutzleitung) 
möglich sein wird. 
Der BOI hat daher auch in den 3. Empfehlungen "Anleitung 
für eine Werkbeschreibung" (BOI-Drucksache Nr. 73) unter 
Nr. 334 auf .. überlegungen für die Sichel'ung von Akten, Ge
schäftspapieren und Dokumenten aller Art, ggf. Mikrover
filmung" hingewiesen. 

Gemeinde und Betriebsselbstschutz 
Der HauptverwaItungsbeamte der Gemeinde (bisher: örUicher 
Luftschutzleiter) hat - a nders wie im Selbstschutz in Wohn
stätten - nach dem Selbstschutzgesetz für den Betriebsselbst
schutz nur ein sehr geringes Weisungsrecht. 
Ihm obliegt die Bestimmung derjenigen Betriebe, die Werk-



selbstschutzeinheiten aufzustellen haben, wobei er vor der 
Entscheidung sachverständige Stellen der gewerblichen Wirt
schaft anzuhören hat, wenn sich diese Entscheidung auf ge
werbliche Betriebe bezieht. 
Er ist nach § 26 des Selbstschutzgesetzes befugt, sich über den 
Stand des Betriebsselbstschutzes zu unterrichten und kann 
die Behebung von Mängeln verlangen. Dieses Recht besitzt 
der Hauptverwaltungsbeamte auch gegenüber dem Selbst
schutz in Verkehrsbetrieben, dem Selbstschutz der Deutschen 
Bundespost, dem Selbstschutz der Polizei des Bundes und 
der Länder, dem Selbstschutz der Strafvollzugsverwaltung, 
nicht jedoch gegenüber dem Selbstschutz der Bundeswehr. 
Dieses Recht ermöglicht es dem Hauptverwaltungsbeamten 
der Gemeinde, der ihm nach Nr. 4 der "allgemeinen Ver
waltungsvorschrift über die Leitung des zivilen Luftschutzes 
im Luftschutzort" (AVV-LS-Ort) obliegenden Aufgabe gerecht 
zu werden und alle örtlichen Zivilschutzmaßnahmen ein
schließlich der des "Industrieluftschutzes" zu koordinieren. 
Der § 26 des Selbstschutzgesetzes über Befugnisse des Haupt
verwaltungsbeamten der Gemeinde wird noch ergänzt durch 
eine Bestimmung in § 49, wonach die zuständige Behörde -
und dazu gehört auch die Gemeinde - zur Durchführung 
dieses Gesetzes sowie zur Vorbereitung und Durchführung 
der auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden Rechtsverord
nungen von Personen und nichtrechtsfähigen Personenver
einigungen, die erforderlichen Auskünfte verlangen kann. 
Diese Auskunftspflicht soll es den zuständigen Behörden er
möglichen, diejenigen Tatsachen zu ermitteln, die für die 
Vorbereitung und Durchführung von Selbstschutzmaßnahmen 
von Bedeutung sind. 
Die Mitwirkung des Bundesluftschutzverbandes an der Aus
bildung im Betriebsselbstschutz bedarf der Zustimmung des 
Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde. Diese Zustimmung 
ist jedoch nicht erforderlich bei der Ausbildung im Betriebs
selbstschutz der bundeseigenen Verwaltungen einschließlich 
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost 
und für Ausbildungsveranstaltungen, die nicht in örtlichen 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden. 
Selbstverständlich sind die allgemeinen Anordnungen über 

die Verdunkelung, die Entrümpelung, die Kennzeichnung von 
Schutzräumen, über das Verhalten bei Angriffen und über 
sonstige unaufschiebbare Selbstschutzmaßnahmen, die der 
Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde bei Eintritt des Ver
teidigungsfalles und im Verteidigungsfalle treffen wird, auch 
für den Betriebsselbstschutz bindend. 

Bundesluftschulzverband und Belriebsselbslschulz 
Auf die Hauptaufgabe des Bundesluftsmutzverbandes - der 
zukünftig die Bezeichnung "Bundesverband für den Selbst
schutz" führen soll -, die Mitwirkung bei der Ausbildung 
im Betriebsselbstschutz, ist bereits hingewiesen worden. Für 
den Betriebsselbstschutz ist jedoch ebenso wie für den Selbst
schutz in Wohnstätten eine beratende Organisation unent
behrlich. 
Nach § 6 des 1. ZBG in der nach § 62 des Selbstschutzgesetzes 
geänderten Fassung können der Bundesminister für Wirt
schaft und der Bundesminister des Innern daher eine Orga
nisation der gewerblichen Wirtschaft beauftragen, auf dem 
Gebiete der Planung und Vorbereitung des Selbstschutzes in 
Betrieben der gewerblichen Wirtschaft Vorschläge zu machen, 
beratend mitzuwirken und gewerbliche Betriebe bei der 
Durchführung des Betriebsselbstschutzes beratend zu unter
stützen. Siehe dazu die Ausführungen in dem Jahresbericht 
1964 des BDI und dem Tätigkeitsbericht für 1964 des DIHT 
über die "Luftschutzarbeitsgemeinschaft der gewerblichen 
Wirtschaft" und die "Selbstschutzberatungsstellen der ge
werblichen Wirtschaft". Bisher haben zwei solcher Beratungs
stellen ihre Tätigkeit aufgenommen, drei weitere sollen im 
Laufe des Jahres 1965 tätig werden. 
Nun fallen unter den Betriebsschutz auch Arbeitsstätten 
(Behörden, Dienststellen, Einrichtungen usw.), die nicht der 
gewerblichen Wirtschaft angehören. Die Beratung aller die
ser "Betriebe" wird - wie bisher schon - durch den Bun
desluftschutzverband erfolgen müssen. Das ist eine umfang
reiche und überaus schwierige Aufgabe, für die der Bundes
luftschutzverband besonders ausgebildete und besonders qua
lifizierte Mitarbeiter benötigt. 

vernünftige Vorsorge gegenüber 
Katastrophenfällen. Was aber 
nutzen alle Sicherheits
vorkehrungen, wenn die 
netzunabhängige und zuverlässige 
Beleuchtung fehlt? Robuste 
Spezialleuchten mit eigener 
Energiequelle, In enger 
Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden entwickelt, 
sind lichtstark und sicher. 
Unsere versierten Fachleute 
beraten Sie gern. 

Concordln Eleklrlziläls-Aktlengesellsc:halt Dorlmund 



I nder Reihe der vom Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BOI) ver
öffentlichten Druckschriften zur 

Vorbereitung ziviler Verteidigungsmaß
nahmen in der gewerblichen Wirtschaft 
nehmen die seit Anfang Juni 1964 in 
einer größeren Auflage an die Betriebe 
der gewerblichen Wirtschaft herausge
gebenen Druckschrilten Nr. 72 und 73, 
nämlich .. 2. Empfehlungen - Vorschlä
ge (ür Stärke, Gliederung, Ausrüstung 
und Ausbildung von Werkselbstschutz
kräften" sowie .. 3. Empfehlungen -Anlei
tung für eine Werkbeschreibung", eine 
besondere Stellung ein. Der Enlschluß, 
diese Druckschriften durch einen B01-
Arbeitskreis erstellen zu lassen, wurde 
durch eine große Anzahl von Anfragen 
aus der gcwerblidlen Wirtsmaft ausge
löst, weldle durdl die Hinweise aus der 
Drucksdlrüt Nr. 64 "Erste Empfehlun
gen für planerisch-organisatorische Vor
bereitungen in den Betrieben zur Her
stellung der zivilen Verteidigungsbereit
schart" dazu angeregt wurde, innerhalb 
ihrer Betriebe überlegungen zum Auf
bau eines angemessenen Betriebs
(Werk-)Selbstschutzes einzuleiten, und 
deswegen an den BOI mit dem 
Ersuchen heran tra t, ihr geeignete 
Unterlagen für zweckmäßige Maßnah
men zur Verfügung zu slellen. Die ,,2. 
Empfehlungen" enthalten Hinweise für 
Stärkebemessung, zweckmäßige Gliede
rung nach Schwerpunklsgesichtspunk
ten auf Grund der Eigengefahren und 
nachbarschaftlichen Gefahren des Be
triebes, Art und Um lang der Ausrü
stung sowie Richtlinien, Methoden und 
LehrstofIpläne für die Ausbildung. 
In den ,,3. Empfehlungen" ist ein Plan 
für die systematische Untersuchung der 
Gegebenheiten des Werkes mit dem 
Ziel enthalten, die besonderen Ge!ah
renpunkte des Werkes zu erkennen und 
hieraus die für die bctriebsindividuel
len Gegebenheiten des Werkes zuge
schnitlenen Maßnahmen einzuleiten. 
Aus der Natur der Sache ergibt sidl, 
daß die Betriebe für den praktischen 
Vollzug dieser vorbereitenden Maßnah
men zunächst mit der Untersuchung ih
rer Betriebe auf Grund der .. 3. Empfeh
lungen" beginnen sollten, um gestützt 
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auf deren Ergebnisse den Aufbau von 
Werkselbstschutzkräften einzuleiten. 
Mit diesen von betrieblichen Praktikern 
mit Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Zivilschutzes erstellten Arbeiten sollen 
den Betrieben, die vor dem noch in der 
laufenden Legislaturperiode zu erwar
tenden Erlaß des Selbstschutzgesetzes 
freiwillig zur Inangriffnahme organisa
torischer Vorbereitungsmaßnahmen be
reit sind, Unterlagen nichiamtlicher Art 
an die Hand gegeben werden, die ihnen 
dieses Vorhaben erleichtern sollen. Der 
BDI legt den Betrieben nahe, sich be
reits vor Erlaß des Selbstschutzgesetzes 
zum mindesten planerisch-organisato
risch mit den sich aus den gesetzlichen 
Vorschriften für den Betriebsselbst
schutz ergebenden Konsequenzen aus 
folgenden Gründen zu befassen: 
Erstens können diese die gesamte Wirt
schaft in erheblichem Maße finanziell, 
personell und organisatorisch belasten
den Aufgaben betriebsfremder Art nur 
dann in betriebsnaher Form gelöst wer
den, wenn sich möglichst viele Betriebe 
aus der gewerblichen Wirtschaft Gedan
ken darüber machen, wie diese Proble
me in weitgehender Anpassung an die 
betriebliche Praxis und in kostenspa
render Form gelöst werden können. Aus 
dieser betrieblichen Arbeit erhofft sich 
der BDI eine große Zahl von Ände
rungs- und Ergänzungsvorschlägen von 
substanziellem Wert, welche nich.t nur 
als Grundlage für eine spätere über
arbeitung der ,,2. und 3. Empfehlungen" 
geeignet sind, sondern auch eine Unter
lage abgeben für die vom BzB zu er
arbeitenden behördlichen Richtlinien im 
Zusammenhang mit der gemäß § 24 des 
Entwurfs zum Selbstschutzgesetz zu er
stellenden Rcchtsverordnung für die 
Auswahl werkselbstschutzpflichtiger 
Betriebe sowie der amtlichen Richtli
nien über Stärke, Gliederung, Ausbil
dung und Ausrüstung von WS-Kräften. 
Zweitens rät der BDI den zu freiwilli
gen Vorbereitungsmaßnahmen bereiten 
Firmen der gewerblichen WirbchaH, die 
für die Verwendung als Gruppen- und 
Zugführer vorgesehenen Angehörigen 
des Werkselbstschutzes schon vor Erlaß 
des Selbstschutzgesetzes in Ausbil-

dungsstätten des LSHD und BLSV für 
ihre zukünftige Aufgabe ausbilden zu 
lassen, damit sie mit Rechtskräftigwer
den des Selbstschutzgesetzes in der La
ge sind, die Werkselbstschutzheller ih
res Betriebes in werkeigener Regie 
schulen zu können. 
Die Grundlagen für die .. 2. Empfehlun
gen" sind die Vorschriften des § 24 des 
Entwurfs zum Selbstschutzgesetz sowie 
die in einem Vorentwurf unter Beteili
gung der LAGW vom BzB erarbeitete 
Rechtsverordnung gern. Abs. 2 des § 24 
des Entwurfs zum Selbstschutzgesetz. 
Im § 24 wird bestimmt. daß Betriebe, 
die wegen ihrer Größe, Aufgaben oder 
Eigenart erhöhte Selbstschutzmaßnah
men erfordern, für bestimmte Aufga
ben, insbe!:iondere für Brandbekämp
fung, Bergung und 1. Rille, Selbstschutz
pfiichtige auszubilden, auszurüsten und 
in 50stündigel' Ausbildungszeit für ihre 
Aufgaben zu schulen haben. Diese Maß
nahmen haben in der Verantwortung 
der Betriebsinhaber bzw. der Unterneh
mensleitungen zu gesch.ehen, welche die
se Aufgabe auf einen geeigneten Be
triebsangehörigen delegieren können. 
Die Rechtsverordnung gemäß Abs. 2 des 
§ 24 legt lest, daß der Bundesminister 
des Innern ermächtigt wird, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit den jeweils beteiligten Bundesmini
stern und mit Zustirrunung des Bundes
rates nähere Bestimmungen über die 
Auswahl der Betriebe sowie über Stär
ke, Gliederung, Ausbildung und Aus
rüstung zu erlassen. 
Die nach.drückliche Förderung und In
angrifTnahme dieser gesetzlich vorge
schriebenen Maßnahmen seitens der 
Betriebsinhaber und Unternehmenslei
tungen wird durch einige aus dem 
Selbstsch.utz- bzw. Schutzbaugesetz re
sultierende Folgemaßnahmen bzw. 
durch negative Auswirkungen einiger 
Bestimmungen der Gesetze ungünstig 
beeinflußt, die nachstehend beleuchtet 
werden: 
Hierbei ist an erster Stelle die zu Recht 
bestehende Bestimmung des § 30 des 
Selbstschutzgesetzes zu nennen, derzu
folge sämtliche Betriebsangehörige mit 
Ausnahme derjenigen aus lebens- und 
veTteidigungswichtigen Betrieben gern. 
§ 30 des Entwurfs zum Schutzbaugesetz 
bei Gefahr feindlicher Angriffe aus dem 
Betrieb in ihre Wohnstätten zu entlas
sen sind. Diese Bestimmung hat zur 
Folge, daß die Betriebe bei Funktionie
ren des öffenUich.en Wam- und AJann
systems ohne Belegschaft wären und so
mit die eigent1iche Aufgabe der Werk
selbstschutzkräfte, nämJich Bergung und 
Rettung von Menschenleben, ent.tallen 
würde. 
Die Aufgabe der WS-Kräfte würde nur 
in den Ausnahmefällen zur Wirkung 
kommen, wenn die Belegschaft in ih
rem Werk durch einen überraSchungs
angriff festgehalten oder wenn das 
Wam- und Alarmsystem nicht ord
nungsgemäß funktionieren würde. 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich 
aus der Fassung der Vorschrift gemäß 
§ 21 des Selbstschutzgesetzes, derzu
folge die Teilnahme an dem gemein
schaftlichen Betriebsselbstschutz sich 
"aus dem Dienst- oder Arbeitsverhält
nis" ergibt und nicht als eine öffent
lich-rechtliche Verpflich.tung fixiert ist. 
Dieser Fassung des Selbstschutzgeset-
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zes müssen folgende Bedenken entge
gengehalten werden: Die der eigentli
chen Natur nach öffentlich-rechtliche 
Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers 
beim Betriebsselbstschutz wird im Ge
setz als privatrechtliche Pflicht aus dem 
Arbeitsvertrag konstituiert; der Arbeit
geber soU die Einhaltung der Betriebs
selbstsdlutzpflicht des Arbeitnehmers 
mit den Mitteln des Arbeitsredlts über
wachen. Die eigene Betriebsselbst
schutzpflicht des Arbeitgebers behält 
dagegen ihren öffentlich-rechtlichen 
Charakter. Das kann für den Arbeitge
ber zu ernsten Interessenkollisionen 
führen. Gegen den privatrechtlichen 
Charakter der Verpflidltung der Arbeit
nehmer bestehen Bedenken. Dem Be
triebsinhaber stände gegenüber Arbeit
nehmern, die sidl weigern, am Betriebs
selbstsdlutz teilzunehmen, nur das Mit
tel der Entlassung zur Verfügung, das 
im Einzelfall für den Arbeitgeber un
zumutbar sein kann; was soll der Be
triebs inhaber tun, wenn eine Vielzahl 
von Arbeitnehmern sich weigert? Es 
kann nicht von ihm erwartet werden, 
daß er sie alle entläßt. In solchen Fäl
len könnte die Einleitung eines Buß
geldverfahrens oder Verwaltungs
zwangsverfahrens eine geeignete Hand
habe sein. Beide Verfahren setzen vor
aus, daß die Teilnahme am Betriebs
selbstschutz für den Arbeitnehmer auch 
als öffentlich-rechtliche Pflicht gesetz
lich fixiert wird. Es ist daher erforder
lich, daß entgegen der jetzigen Rege
lung diese Verpflichtung als öfientIich
rechtliche ausgestattet wird. 
Bisher besteht für Betriebsangehörige, 
welche im Werkselbstschutz ihrer Be
triebe Verwendung finden sollen, insbe
sondere für Führungs- und Unterfüh
rerpersonal, keine gesetzliche Rege
lung, um sie vom Wehrdienst unab
kömmlich zu stellen, wie es gemäß 
§ 13a des Wehrpftichtgesetzes z. B. für 
Grubenwehren, anerkannte Werkfeuer
wehren, die nach Landesrecht öffentli
chen FeuersdlUtz ausüben, sowie für 
Angehörige des zivilen Bevölkerungs
schutzes, wie LSHD, THW und DRK
Angehörige, vorgesehen ist. Hier ist 
eine baldige gesetzlicl1.e Regelung in der 
Weise unbedingt erforderlich, daß An
gehörige des Werkselbstschutzes unter 
Einbeziehung in die Bestimmung des 
§ 13a des WehrPlIichtgesetzes eben
talls uk gestellt werden können. Es ist 
nicht zumutbar, daß Betriebe mit viel 

Aufwand an Kosten und Arbeit Be
triebsangehörige in 50stündiger Ausbil
dung mühsam schulen und ausrüsten, 
um sie dann an die Streitkrärte zu ver
lieren. Das gleiche gilt hinsichtlich Er
fassung und Bereitstellung für Bedarfs
t.räger im Bereich der zivilen Verteidi
gung (LSHD, Polizei, Zivilkräfte für die 
Bundeswehr, öffentliche Verwaltung auf 
allen Ebenen), welche nach Erlaß des 
Zivildienstgesetzes die Möglichkeit ha
ben, aus den Betrieben der gewerbli
chen Wirtschaft Kräfte für Maßnahmen 
des Zivilschutzes sicherstellen zu las
sen. Es muß auch hier durch eine klare 
gesetzliche Regelung dafür gesorgt wer
den, daß clie Betriebe ihrerseits eben
falls das Recht haben, durch Bereithal
tungsanträge an die zuständige Behörde 
zum mindesten ihre Führungs- und 
Schlüssel kräfte sowohl für betriebliche 
Funktionen als auch für den Werk(Be
triebs)selbstschutz sicherstellen zu las
sen. 
Mit Recht zielen die im Selbstschutz
gesetz enthaltenen Maßnahmen aus
schließlich auf den Menschenschutz ab 
und schreiben Maßnahmen für den 
Sachschutz nur insoweit vor, wie die 
Menschenrettung durch z. B. brennende 
Gebäude gehindert wird. Andererseits 
wird es das Ziel jedes Unternehmers 
sein, in einer kriegerischen Auseinan
dersetzung die Substanz und Funktions
fähigkeit seines Betriebes in dem Um
fange zu erhalten, wie es unter kriegs
bedingten Umständen nur möglich und 
mit finanziell vertretbarem Aufwand 
erreichbar ist. Die zur Erreichung dieses 
Zieles anwendbaren Mittel können in 
aller Regel wegen des unvertretbar ho
hen finanziellen Aufwandes nicht bau
licher Art sein, sondern es wird sich 
hierbei um betriebsorganisatorische 
Maßnahmen wie Einrichtung eines 
schlagkräftigen Instandsetzungsdien
stes, verstärkte Maßnahmen zum ab
wehrenden und vorbeugenden Brand
schutz, Dezentralisierungs- und Verla
gerungsmaunahmen von Maschinen, 
Anlageteilen, Dokumenten betriebs
wichtiger Art usw. handeln. Da diese 
eng begrenzten Sachscl1utzmaßnahmen 
im Selbstschutzgesetz nicht vorgeschrie
ben sind, handelt es sich bei cliesen 
Maßnahmen um freiwillige Initiativen 
der Unternehmensleitungen, welche ab
solut in ihrem eigenen Interesse liegen. 
Aber auch die öffentliche Hand sollte 
diese Bestrebungen nachdrücklich för-

dem, denn es ist von erstrangiger staats
und wirtschaftspolitisdler Bedeutung 
für einen Industriestaat, daß auch im 
Verteidigungsfall mi t allen nur möglichen 
Mitteln die weitgehende Erhaltung der 
Arbeitsplätze angestrebt und gefördert 
wird. 
Obwohl sich der BDI und andere Spit
zenverbände der gewerblichen Wirt
schaft seit einigen Jahren darum be
mühen, eine Entscheidung hinsichtlich 
der Bestimmung solcher Betriebe her
beizutühren, welche zur Versorgung der 
Streitkräfte und der Zivilbevölkerung 
ihre Funktion ganz oder teilweise auch 
im Verteidigungsfall aufrechterhalten 
müssen, konnte eine Klärung bzw. Ent
scheidung in dieser Frage bisher nicht 
erreicl1t werden. Hiermit im Zusammen
hang steht auch die Klärung der Frage, 
welche Betriebe mit Eintritt des Ernst
falles ihre Produktion einzustellen und 
Konservierungsmaßnahmen durchzu
führen haben. Die Beantwortung die
ser Fragen ist im Zusammenhang mit 
der Aufstellung von WS-Kräften von 
wesentlicher Bedeutung, da sogenannte 
Konservierungsbetriebe mit einer sehr 
geringen Scl1utz- und Uberwacilungsbe
legschaft (Notbelegscl1aft) voraussicht
lich keine Werkselbstschutzmaßnahmen 
im Sinne der Vorschrift des § 24 des 
Selbstschutzgesetzes durchzuführen 
brauchen, da ihre Notbelegschaft unter
halb der gemäß Rech.tsverordnung fest
gelegten Mindestgrenze liegen würde. 
In Verbindung mit den sidl aus dem 
§ 24 und der aus ihr resultierenden RV 
ergebenden Aufgaben ist auch eine kur
ze Erläuterung der aus den Vorschriften 
der §§ 21-23 entstehenden Folgen not
wendig. Die §§ 21-23 besagen, daß Be
triebe mit einer Betriebsangehörigen
zahl von 10 bzw. 15 an aufwärts unter 
der verantwortlichen Leitung des Be
triebsinhabers oder des von ihm be
stimmten Stellvertreters einen gemein
schafUichen Betriebsselbstschutz, der 
alle Werksangehörigen umfaßt, einzu
richten und in 10stündiger Ausbildung 
auf seine besonderen Betriebsselbst
schutzaufgaben vorzubereiten haben. 
Außerdem haben clie Betriebe auf eige
ne Kosten Beschaffungen an Ausrüstun
gen, Arznei- und Verbandmitteln, Le
bensmitteln, Trinkwasser mit Behältern 
für sämtliche Angehörigen ih
res Betriebes durchzuführen. Diese Be-
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Das ist ja nun nichts Neues für Sie. 
Im Gegenteil. Sie kennen olle diese 
Wagen aus der täglichen Praxis. 

Den VW -Kombi ols Mannschafts· 
wogen, den VW-Kostenwagen als 
Feuerläschfahrzeug TSF (T), den VW 
1200 und den VW 1500 als Brand· 
meisterwogen. 

Das sind Dienstwagen, die olle noch 
dem gleichen Prinzip konstruiert und 
gebaut sind-

Dienstwagen. 
und die auch .sonst vieles gemeinsam 
haben : 

Den luftgekühlten, sparsamen Heck
motor, der niemals kocht oder ein
friert - der weder Kühler noch Was
serpumpe, weder Kühlwasserschläuche 
noch Frostschutzmittel braucht. 

Die Einzelrad-Aufhängung und die 
Drehstobfederung. 

Die Robustheit, die saubere Verar
beitung, die Anspruchslosigkeit und die 

lange lebensdauer, für die oll. Volk .. 
wagen bekannt sind. 

Diese praktischen und zuverlassi
gen Wogen, die Sie ja - wie gesagt
aus täglicher Erfahrung im Dienstbe. 
trieb kennen - sie hoben nur einen 
einzigen Nachteil: Mon darf sie nicht 
privat fohren. 



Darum haben wir diese Wagen 
auch anders gebaut. Im Prinzip genau· 
so. Im Detail aber anders. - Also : 

Farbe nach Wahl und Geschmack. 
Keine Schläuche. Keine Kübelspritzen. 
Kein Martinshorn. 

Alles das, was Sie wirklich brau· 
ehen, ist natürlich geblieben: 

Beim VW-Kombi der große Fahr· 
gastraum für sieben oder neun Pe rso· 
nen. Vielleicht könnten Sie diesen 

Privatwagen. 
Wagen gut gebrauchen, weil Sie eine 
campingfreudige Familie hoben. (Donn 
kaufen Sie sich einen Camping-Einbau· 
satz noch hinzu.) 

Beim VW-Kastenwagen der 4,8cbm 
große l aderaum für eine ganze Tonne 
Nutzlast. Denn vielleicht haben Sie 
ein Geschäft nebenbei und wollen wirt· 
schaftlich transportieren. 

Beim Volkswagen 1200 alles das, 
was ihn fast sprichwörtlich bekannt ge· 

macht hat : seine unverwustliche Natur 
und sein kröftiges, ausdauerndes Herz. 

Beim Volkswagen 1500 die schlichte 
Eleganz der linie und die nervige Kraft 
des starken Motors. 

Bei allen die Wirtschaftlichkeit. 
Denn es sind Volkswagen. Einer wie 
der andere. 

Und sie haben den bestechenden 
Vorteil :Man braucht sie nicht dienstlich 
zu fahren. 



links : EIne gute lösung : Helm mit Kreuz In eIner anderen 
Farbe als die Helme der Kollegen lassen sofort den aus
gebildeten Sanitäter erkennen. Rechts: Sonderausbildung 
der Werkfeuerwehr an Atemschutz- und C01-löschgeräten. 

stimmungen gelten auch für die nach 
§ 24 des Selbstschutzgesetzes werk
selbstschutzpflichtigen Betriebe. 

Diese in den §§ 21-23 enthaltene Be
schaffungsauflage führt nach Auffas
sung des BDI und der anderen Wirt
schaftsverbände zu erheblichen Bela
stungen, welche nicht besonders sinn
voll erscheinen, wenn man berücksich
tigt, daß nach den Bestimmungen des 
Schutzbaugesetzes nur für eine kleine 
Minderzahl von Betriebsangehörigen je 
Betrieb pflichtgemäß Schutzräume zu 
erstellen sind. Der BDI ist der Auffas
sung, daß die Vorschrift der §§ 21-23 in 
sinnvoller Anpassung an die entspre
chenden Vorschriften des Schutzbauge
setzes dahin geändert werden sollte, daß 
nur für diejenigen Betriebsangehörigen 
Beschaffungen der vorgeschriebenen 
Art durchgeführt werden sollten, wel
che in ihrem Betrieb auch über einen 
Schutzraum verfügen. 

Bei der gründlichen Prüfung der der 
zivilen Verteidigungsbereitschaft der 
Bundesrepublik dienenden Gesetzent
würfe, besonders der Vorschriften des 
Selbstschutz- und Schutzbaugesetzes, ist 
unverkennbar, daß die in ihnen enthal
tenen Sicherungsbestimmungen für den 
Verteidigungsfall im wesentlichen auf 
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Schutzmaßnahmen gegen nukleare Waf
fen abzielen. 
Zur Zeit der Entstehung der Gesetze 
vor ca. 3-4 Jahren war das damals ent
wickelte Kriegsbild mit der These, daß 
jeder größere bewaffnete Konflikt, in 
den Mittel- und Westeuropa einbezogen 
ist, zwangsläufig zu einem massiven 
atomaren Schlagabtausch führen müsse, 
mit Recht die für derartige zivile Ver
teidigungsmaßnahmen entscheidende 
Ausgangslage. Kriegsbilder unterliegen 
aber in dem Maße stetigem Wandel wie 
die Waffentechnik fortschreitet und d ie 
politischen Konstellationen im Welt
maßstab sich ändern. Eben jener Wan
del auf dem Gebiet der Waffen und po
litischen Entwicklung ist eingetreten 
und weiter im Fluß. Die bei der Sowjet
union und bei den Vereinigten Staaten 
vorhandenen Nuklearwaffen und Rake
tenarsenale mit supermortaler Wirkung 
haben beiderseits zu der Erkenntnis ge
führt, daß ein künftiger Krieg mit ato
maren Mitteln mit mathematischer Si
cherheit auch dann zur totalen Vernich
tung aller lebenden und materiellen 
Substanz des eigenen Landes führen 
muß, wenn die Zerstörung des Gegner
landes gelungen ist. Diese Lage in Ver
bindung mit gewissen politischen, welt
anschaulichen und wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten innerhalb beider 
Machtblöcke hat einerseits die latente 
Kriegsgefahr zur Zeit wesentlich einge
schränkt, hatte aber andererseits in 
Verbindung mit der schnellen Weiter
entwicklung der Waffentechnik und den 
Ergebnissen aus Wissenschaft und For
schung zur Folge, daß sich das Gewicht 
der Haupteinsatzmittel von den Nuk
learwaffen auf chemische, biologische 
und konventionelle Kampfmittel sowie 
auf die anderer Kampfführung verla
gert hat. Das kann und soll niebt bedeu
ten, daß der Einsatz von Nuklearwaffen 
in einem zukünftigen Kriege etwa aus
geschlossen werden kann. Die techni
sche Möglichkeit hierzu wird immer be
stehen. Nur die Wahrscheinlichkeit zu 
ihrer Anwendung, vor allem mit gro
ßen Kalibern im Megatonnenbereich, ist 
wesentlich zurückgetreten. 
Die aus dieser Erkenntnis zu ziehende 
Schlußfolgerung ist die, daß eine künf
tige kriegerische Auseinandersetzung 
wesentlich länger dauern könnte als 
eine nur oder vorwiegend mit atomaren 
Kampfmitteln ausgetragene, und daß 
damit das Versorgungsproblem für die 
Streitkräfte und die Zivilbevölkerung 
ein wesentlich stärkeres Gewicht er
hält. Da sich eine über eine längere Zeit
dauer erstreckende Versorgung nicht 
nur auf vorbereitete Läger stützen kann, 
sondern zum mindesten teilweise von 
der für die Erzeugung von Versorgungs
gütern, Waffen, Geräten und Munition 
zuständigen Industrie getragen sein 
muß, wird eine weit über die Norm frie
densmäßiger Lagerhaltung hinausge
hende Bevorratung an Rohstoffen, Halb
zeug, Hilfsmitteln usw. stattfinden müs
sen, deren Finanzierung mit Hilfe staat
licher Subventionen sichergestellt wer
den müßte. 
Voraussetzung für die Aufrechterhal
tung der Funktion eines gegenüber der 
früheren Konzeption erheblich größe
ren Anteils an der Versorgung dienen
den Industriebetrieben ist die Absiche
rung dieser lebens- und verteidigungs
wichtigen Werke durch erhöhte Schutz
maßnahmen. Da umfassende bauliche 
Maßnahmen, wie sie in etwa für die 
Betriebe gern. § 31 des Schutzbauge
setzes ins Auge gefaßt sind, aus Grun
den des überhöhten Finanzbedarfs und 
der nicht ausreichenden Baukapazität 
ausscheiden, kämen hierfür nur erhöhte 
Werkselbstschutzmaßnahmen und der 
der Substanz und Arbeitsplatzerhaltung 
dienende Maßnahmen mit betriebsorga
nisatorischen Mitteln in Frage. Hierzu 
gehören Verlagerung von Maschinen, 
Anlageteilen, Anschluß an das Warn
netz, begrenzter baulicher Sachschutz 
bei Herzstücken und Engpässen, ver
stärkter Ausbau und Schulung des In
standsetzungsdienstes usw. Die nach 
§ 31 des Entwurfs zum Schutzbauge
setz vorgesehenen baulichen Maßnah
men zur Sicherung der hier genannten 
lebens- und verteidigungswichtigen Be
triebe sind für die Masse dieser Erzeu
gerfirmen aus finanziellen Gründen 
nicht durchführbar. 
Bei der Tätigkeit des BDI-Al'beitskrei
ses war die Lösung des Problems na
turgemäß mit den größten Schwierig
keiten verbunden, welches sich aus der 
Vielfalt und den unterschiedlichen Ge
gebenheiten nicht nur der Firmen im 
industriellen Bereich, sondern auch im 



Bereich der gesamten gewerblichen 
Wirtschaft, der Behörden, Krankenhäu
ser, Schulen usw. ergab. Die an erster 
Stelle zu lösende zentrale Frage war 
die Festsetzung eines Bemessungs
schlüsseis für die Stärke derart, daß er 
der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der 
Betriebe weitgehend angepaßt war. Der 
Arbeitskreis glaubte eine gute Lösung 
hierfür nicht dadurch finden zu können, 
daß er die Stärkebemessung linear ein
heitlich und damit starr mit einer ge
wissen Prozentzahl bezogen auf die je
weilige Belegschaft oder Schicht fest
setzte. Er glaubte vielmehr, das Pro
blem in Anpassung an die jeweiligen 
unterschiedlichen Gegebenheiten jedes 
einzelnen Betriebes besser dadurch lö
sen zu können, daß er, ausgehend von 
einer einheitlich festgesetzten, nicht un
terschreitbaren Mindesteinheit pro Be
legschaft, es jeweils dem einzelnen Be
trieb selber überließ, in Auswertung 
einer systematischen Werkbeschreibung 
solche Verstärkungsfaktoren bei einzel
nen Fachdiensten festzusetzen, welche 
der besonderen Gefahrenlage des jewei
ligen Betriebes am besten angepaßt 
sind. Von der Stärke in Verbindung mit 
den Ergebnissen der Werkbeschreibung 
hängen zwangsläufig Art und Umfang 
der Ausrüstung, die Zahl der insgesamt 
durchzuführenden Ausbildungsstunden 
auf der Grundlage der vorgeschriebenen 
50stündigen Schulungszeit und damit 
die vom Betrieb zu tragenden Ge
samtkosten ab. Bezüglich der Kosten
belastung ließ sich der Arbeitskreis na
turgemäß von dem Gedanken leiten, 
solche Grundsätze zu erarbeiten, wel
che bei einem Mindestmaß von Auf
wendungen finanzieller und organisato
rischer Art ein Höchstmaß an Tauglich
keit der Werkselbstschutzkräfte ver
bürgen. 
Ein weiterer richtungweisender Ge
sichtspunkt war, solche Grundlagen für 
den Werkselbstschutz zu schaffen, wel
che in bezug auf Organisation, Ausrü
stung, Ausbildung und Einsatzgrund
sä tze am Schadensort so weitgehend 
wie möglich dem Modell des Zivilschut
zes der öffentlichen Hand angepaßt sind. 
Hiervon ausgehend hat der Arbeitskreis 
die bisher für den LSHD bestehenden 
Ausrüstungsnachweisungen sowie die 
Lehrstoffpläne für die Ausbildung in 
dem Umfang und in dem Ausmaß über
nommen, wie es ,für die betriebliche 
Praxis zweckmäßig erschien. Hierbei 
ließ sich der AK von dem Gedanken 
leiten, daß nur durch auf diese Art ge-

schaffene weitgehende Annäherung des 
öffentlichen Zivilschutzdienstes und des 
Betriebs{Werk)selbstschutzes ein ge
meinsamer Einsatz in möglichen Groß
schadensfällen erfolgversprechend ist. 
Auch wird durch diese Praxis die Mög
lichkeit der Schulung von Führungs
und Unterführerkräften des Werk
(Betriebs)selbstschutzes auf Ausbil
dungseinrichtungen der öffentlichen 
Hand (LSHD, BLSV) wesentlich erleich
tert. Naturgemäß findet dieses Verfah
ren eine Grenze dort, wo die Bedingun
gen der betrieblichen Praxis dem ent
gegenstehen. 
Ausgehend davon, daß in unserem tech
nischen Zeitalter Großunglücks- und 
Katastrophenfälle rein friedensmäßiger 
Art, wie die Praxis beweist, in den Be
trieben immer wieder vorkommen, soll
te dieses neu zu schaffende Instrument 
organisatorisch und ausbildungsmäßig 
gleichzeitig so gestaltet werden, daß 
eine Verwendung für friedensmäßige 
Unglücksfälle und Naturkatastrophen 
jederzeit gewährleistet ist. 
Zahlen- und kostenmäßig wirken sich 
die gemäß § 24 des Selbstschutzgeset
zes auf die Industrie zukommenden 
Maßnahmen folgendermaßen aus: Aus
gehend von den statistischen Erhebun
gen aus dem J ahre 1963 sowie von der 
Mindestzahl von 200 Betriebsangehöri
gen, von der ab Werkselbstschuiz ver
bindlich vorgeschrieben wird, werden 
insgesamt ca. 7300 Betriebe der bundes
deutschen Industrie betroffen. In diese 
Zahlen sind nicht diejenigen Betriebe 
eingeschlossen, welche als lebens- und 
verteidigungswichtige Werke trotz einer 
geringeren Belegschaftszahl (200) Werk
selbstschutzmaßnahmen im Sinne des 
§ 24 durchzuführen haben. 
Ausgehend von den 2. Empfehlungen 
bezüglich Stärkebemessungen gemäß 
Anlage 2 der Druckschrift Nr. 72 (2. 
Empfehlungen) werden bei den oben 
genannten ca. 7300 Betrieben insgesamt 
ca. 275 000 Betriebsangehörige für den 
Werkselbstschutz erfaßt werden müs
sen, wenn man nur die nicht unter
schreitbaren Mindeststärken zugrunde 
legt. Unter Berücksichtigung der Kor
rekturfaktoren gemäß Tabelle I- IV zu 
Anlage 2 der Druckschrüt Nr. 72 (,,2. 
Empfehlungen") würde die Zahl grob 
geschätzt (genaue Werte lassen sich 
hier nicht ermitteln) auf 400 00Q--450 000 
Werkselbstschutzkräfte anwachsen. Da 
man von diesen Werten ausgehend et
wa 10-15% Führungs- bis Unterfüh-

rerkräfte, welche besonders gründli
cher Schulung bedürfen, in Rechnung 
stellen muß, käme man auf insgesamt 
35000-50000 Unterführer und Führer. 
Die in Verbindung mit Durchführtmg 
der Werkselbstschutzmaßnahmen auf
zuwendenden finanziellen Mittel setzen 
sich folgendermaßen zusammen: 

1. für Lohnfortzahlung während der ge
setzlich vorgeschriebenen Ausbildungs
zeit innerhalb der betrieblichen Arbeits
zeit mit allen den betreffenden Be
triebsangehörigen zukommenden Zu
schlägen usw. 

2. Beschaffung der Ausrüstung. 
Der AK hat an Gesamtkosten ausge
hend von der obigen Berechnungs
grundlage ermittelt, daß die Belastun
gen für die werkselbstschutzpfiichtigen 
Industriebetriebe der Bundesrepublik 
insgesamt ca. eine 3/. Milliarde betragen 
würden. 
Da sich der Arbeitskreis darüber klar 
war, daß die Tauglichkeit der 2. und 3. 
Empfehlungen sowie Änderungs- und 
Ergänzungsvorschläge sich am besten 
eI'VJeisen lassen, wenn systematische 
Erprobungsmaßnahmen zu ihrer über
prüfung in der betrieblichen Praxis, und 
zwar bei möglichst zahlreichen Betrie
ben mit verschiedenen Gegebenheiten, 
durchgeführt werden, hat der BOI ver
anlaßt, daß bei einer Reihe von Betrie
ben derartige Üherprüfungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Diese werden in ab
sehbarer Zeit anlaufen. Diese Initiative 
hat die Billigung und Unterstützung der 
Bundesregierung gefunden, was dazu 
geführt hat, daß einige Erprobungsbe
triebe mit der Bundesregierung, vertre
ten durch das BWMin, Verträge ab
schließen werden, durch welche die 
Bundesregierung die vollen Kosten für 
die Maßnahmen übernehmen wird, wäh
rend die Firmen die nach vertraglich 
vorgesdrriebenen Gesichtspunkten zu 
erstellenden Erfahrungsberichte der 
Bundesregierung zur Verwertung für 
die zu erstellenden amtlichen Richtli
nien für WS-Maßnahmen zu überlassen 
haben. 
Diese in ihrer Art völlig neuartigen Er
probungsverträge sind in über einjäh
riger Zusammenarbeit und zahlreichen 
Verhandlungen zwischen dem BOI und 
den beteiligten Firmen einerseits und 
dem BWMin sowie dem verantwortlidJ. 
mitzeichnenden Bundesfinanzministeri
um, BMI und BzB im Februar 1965 zum 
erfolgreicI:en Abschluß gekommen. 

Für Selbstschutz, 
zivilen Bevölkerungsschutz 
und 
Katastropheneinsatz 
liefern wir Dosisleistungsmesser nach B.z.B.-Vorschrift und StAN: 

• Dosisleistungsmesser mit kleinem Zubehör 
• Dosisleistungsmesser mit groBem Zubehör. 

Bitte besuchen Sie uns auf der Hannovermesse, Halle10, Stand 254 

GRAETZ RAYTRONIK-GmbH, 599 Altena,Tel.: 821 Verm., FS.: 08229352 



Wiees 
damals 

war 

Nach beinahe siebenjähriger Tätigkeit im zivilen Luftschutz 
folgte ich am 1. 4. 1939 einem Angebot der damaligen 

tt Werklurtschutz-Bercichsverlrauensstelle Württemberg-Ho
henzollern" der Reimsgruppe Industrie in Stuttgart und 
übernahm den dort erstmalig zu besetzenden Posten des 
Ausbildungsleiters. 
Verglichen an der im wesentlichen gleichbleibenden Arbeit 
auf dem Gebiet des Selbstschutzes der Bevölkerung bot der 
Werkluftschutz schon damals außerordentlich vielschichtige 
Probleme. Waren einerseits schon die Größe, Struktur und 
Bauart der Betriebe sehr verschieden, so verlangten anderer
seits vor allem die Art der Fertigung und häufig damit ver
bundene besondere Gefahrenquellen entsprechende Berück
sichtigung sowohl bei der Organisation als auch bei Aus~ 
rüstung und Ausbildung. 
1m Rahmen der Reichsgruppe Industrie war eine Betreuungs
organisation mit einer Werkluftschutz-Zentralstelle in Berlin 
und mit Werkluftschutz-Bereichs-, Bezirks- und Ortsvertrau
enssteIlen (später in Bereichs-, Bezirks- und Ortsstellen um
benannt) im ganzen Reichsgebiet einheil1ich aufgebaut wor
den. Innerhalb dieser Betreuungsorganisation wurde etwa ab 
Anfang 1939 eine eigene Ausbildungsorganisation für den 

Werkluftschutz 1939/1945 
Erinnerungen und Betrachtunge 
von Walter Mackle 

Werkluftschutz ins Leben gerufen, an deren Spitze eine WLS
Zentralschule in Berlin stand. 
Die Organisation des Werkluftschutzes in Großbetrieben 
lehnte sidl im wesentlichen an diejenige des damaligen öffent
lichen Sicherhcits- und Hilfsdienstes (SHD) - später LS
Polizei genannt - an. Dem von der Betriebsleitung zu bcnen
nenden Werkluftschutzlciter stand ein Stellvertreter mit ei
nem Stab von Mitarbeitern (Führungsgehilfen, Fernsprecher, 
Melder) zur Seite. Die Werkluftschutzkräfte waren in Fach
dienste eingeteilt, bestehend aus: Werk-Feuerlöschdienst, 
Werksanitätsdienst, Werkgasspür- und Entgiftungsdienst, 
Werk-Bergungs- und Instandsetzungsdienst und je nach 
Größe und Art des Wcrkes speziellen Fachtrupps. Ein Werk
Ordnungsdienst sorgte für richtiges Verhalten der Belegschaft 
und möglichst reibungsloses Funktionieren der gesamten Or
ganisation bei Alarm, Angriff und Entwarnung. Dieser in 
Großbetrieben perfekte Aufbau vereinfachte sich naturgemäß 
nach unten. Wenn in mittleren Betrieben die genannten 
Fachdienste sid1 in Form kleinerer Einsatztrupps darstellten, 
so gab es in kJeinsten Betrieben nur noch einen kombinierten 
Werklurtschutztrupp. der alle anfallenden Aufgaben wahr
zunehmen hatte. Sinngemäß wurden die festen Einrichtungen 

Unten : Zerstörungen In einem Werklultschutz
Betrieb. In dieser Maschinenhalle detonierte 
eine Sprengbombe mit verheerender Wirkung. 

Vorführung von Stabbrandbomben in einem 
WLS-Betrleb . Oben : Zeitansage '10m Aufschlag 
an; hier : lS Sekunden. Unlen : Ablöschen des 
Brandes mit Sprühstrahl nach 4S Sekunden. 

Oben: Dieses Bild zeigt die Wirkung des Luft
drucks einer detonierten schweren Sprengbom
b. auf die SUrnwand einer großen Lultschifthalle. 



So sah es nach einem Sprengbombentreffer aus. Die Trafostation 
war durch eine SO cm starke Sp litterschutzwand gesichert und 
blieb unzerstört. Der Schutzsland tur die Brandwache (rechts 
Im Vordergrund) hielt stand, die Insassen blieben unverletzt. 

wie Schutzräume. Sanitätsstellen U.a. nach unten ebenfalls 
immer einfacher. 
In bezug auf die Ausbildung der WLS-Kräfte gab die WLS
Zentralstelle der RI. mit ihrer Zentralschule lediglich grund
sätzliche Richtlinien. Deren Durchführung und die Gestaltung 
der Ausbildung blieb den WLS-Bereichsstellen überlassen. 
Wenn ich diesen Komplex anhand meiner Erfahrung aus 
Württemberg-Hohenzollern anspreche. so kann doch eine 
sinngemäße Handhabung in den anderen WLS-Bereichen an
genommen werden. Die mit den für die Ausbildung verant
wortlichen Kräften mehrmals jährlich durchgeführten Ar
beitstagungen und Sonder-Lehrgänge an der WLS-Zentral
schule und an der Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz 
sorgten für die nötige Koordinierung. 
Die Werkluftschutzleiter wurden in Grund- und Ergänzungs
lehrgängen in Stuttgart für ihre Führungsaufgaben zentral 
geschult, wobei praktische Anschauung durch Werksbegehun
gen eine wichtige Rolle spielten. Dabei wurde bei Planung 
und Gestaltung der Lehrgänge zwischen großen, mittleren und 
kleineren WLS-Betrieben unterschieden und der Teil
nehmerkreis entsprechend gewählt. 
Die Ausbildung der Fachführer wie der Gruppen- und 
Truppführer der verschiedenen Sparten wurde in geeig
neten Industriebetrieben an bestimmten Schwerpunktorten 
von Lehrkräften der WLS-Bereichsschule mit Unterstützung 
geeigneter Führungs- und Ausbildungskräfte aus den Wer
ken durchgeführt. Hier wurde zwischen einer einheitlichen 
Grundausbildung und der nach Fachdiensten getrennten 
Fachausbildung unterschieden. 
Die Fachausbildung in den einzelnen Sparten war fast nur 
auf praktische Ausbildung an den einschlägigen Geräten und 
Einrichtungen abgestellt. Im Laufe des Krieges nahm hierbei 
die Vorführung und praktische Bekämpfung der gegnerischen 
Brandabwurfmittel einen immer breiteren Raum ein. Kurz 
nach Auftreten neuer Brandbombentypen standen hierfür 
genügend Blindgänger zur Verfügung; entsprechende Vor
schriften über Handhabung und Vorsichtsmaßnahmen wurden 
jeweils kurzfristig an alle WLS-Dienststellen gegeben. Durch 
Feindangriffe entstandene Ruinen und Trümmerobjekte ga
ben Obungsmöglichkeiten für Bergung und Instandsetzung, 
geeignete Räume wurden als "Brandräume" für Lösch
übungen an z. T. heftigen Bränden zur Verfügung gestellt. 
In mehr oder weniger gut ausgebauten Werksanitätsstellen 
wurden die Führungskräfte des Werksanitätsdienstes in allen 
Praktiken der Ersten Hilfe einschließlich der Körperent
giftung und der Subcutan-Injektion von Lobelin bei Kampf
stofIvergiftung ausgebildet. Hierfür standen für die WLS-Be
reichsschule ehrenamtlich tätige Ärzte zur Verfügung. 
Auch bei der praktischen Fachausbildung wurde in Planung, 
Lehrplangestaltung und Auswahl der als Ausbildungsobjekte 
in Betracht zu ziehenden Betriebe, wie auch in der Heran
ziehung der Teilnehmer wiederum nach Groß-, Mittel- und 
Kleinbetrieben unterschieden. So wurde erreicht. daß die zu 
einer Ausbildung zusammengezogenen Fach-, Gruppen- oder 
Truppführer jeweils unter Verhältnissen arbeiten konnten, 
die nach Umfang und Möglichkeiten etwa denjenigen ihrer 
Betriebsgröße entsprachen. Dieses Verfahren hat sich gut 
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bewährt. Wenn so die Männer aus großen Werkfeuerwehren 
in einem entsprechenden Großbetrieb an den auch für sie in 
Betracht kommenden Großgeräten übten und auch vor ent
sprechende Führungsaufgaben gestellt wurden. hielt sich 
die Ausbildung der Löschtruppführer kleinerer Betriebe nach 
Gerät und Aufgabe in den ihnen gegebenen Grenzen. Wurde 
die praktische Körperentgiftung für Sanitätsdienstführer 
großer Betriebe in der bestens ausgebauten Werkrettungs
stelle eines Großbetriebes mit Duschräumen und Bädern 
geübt, so lernten die Teilnehmer aus kleineren Betrieben die 
entsprechenden Behelfsmaßnahmen mit Gießkannen und 
Bottichen. 
Die Ausbildung der Einsatzkräfte wurde durch den Werk
luftschutzleiter und seine auf die vorgenannte Weise ausge
bildeten Fach- und Unterführer im eigenen Betrieb durch
geführt. Sie wurde damit von vornherein ganz auf die ört
lichen Verhältnisse des Werkes abgestellt. In größeren übun
gen wurde das Zusammenwirken mehrerer Werke in nach
barlicher Hilfe sowie mit dem Selbstschutz und dem SHD 
dargestellt. 
Je härter der Bombenkrieg wurde, desto härter mußte auch 
die Ausbildung werden. desto mehr Erfahrung zeigten aber 
auch die Teilnehmer aus den Werken. Die Tatsache. daß in 
vielen Fällen zunächst die Wohngebiete unserer Städte ange
griffen und die nicht mitten drin liegenden Werke lange Zeit 
verschont blieben, brachte es mit sich. daß viele Werkluft
schutzkräfte- und einheiten sich Erfahrungen in Hilfsein
sätzen zur Unterstützung des SHD und des Selbstschutzes 
erwarben. die sie hernach. als ihre Betriebe systematisch 
angegriffen wurden, gut verwerten konnten. Die Zusammen
arbeit des Werkluftschutzes mit den übrigen Sparten des da
maligen zivilen Luftschutzes war durchweg gut. Nicht ange
griffene Werke stellten ihre Kräfte und Geräte stets un
eigennützig in den Dienst am Nächsten. Ebenso wurde ihnen 
von außen jede mögliche Hilfe gewährt. wenn sie selber in 
Bedrängnis gerieten. 
Wie immer ein künftiger Werkselbstschutz aussehen mag, er 
wird in mancher Hinsicht auf praktische Erfahrungen des 
zweiten Weltkrieges zurückgreifen können. Vor allem wird 
auch die neue Planung auf diesem Gebiet des Zivilschutzes 
immer davon ausgehen müssen, daß letztlich der Erfolg allen 
Bemühens nur im harmonischen Zusammenwirken aller 
Kräfte und Einrichtungen gefunden wird. 
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+ Kraft 

Stromerzeuger 
von 0,8 bis 5 kVA mit 
Benzin- und Dieselmotor 
Kabeltrommein 
Scheinwerfer 
Rundumkennleuchten 
Batterie-Handscheinwerfer 
Batterie-Handleuchten 
Batterie-Ladegeräte 

EISEMANN GMBH STUTTGART 

~--------------~ 
Bitte ausschneiden 

An Eisemann GmbH, Stuttgart W, Postfach 2950 
Senden Sie mir unverbindlich Prospekte Uber 

Name : ................ ...... ........ Wohnort: .......... ....................... ~ 

Straße: .......... .......................................... ...... ...................... R 



Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Industrie
und Handels tages ve rölrentlichen w ir nachstehend zwei 
Kapitel aus dem Tätigkeitsbericht für 1964. 

(Die Redaktion) 

Zivilschutz 
Das Selbstschulzgesetz und das Schutzbaugesetz werden eine 
Reihe von einschneidenden Bestimmungen über den Selbst
schutz in den Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ent
halten. SdlOn das 1. Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung (1. ZBG) sieht in § 6 die Beratung der 
Bundesbehörden und der Industriebetriebe durch eine Orga
nisation der gewerblichen Wirtsdlart unter Mitwirkung von 
Vertretern der Arbeitnehmerverbände auf dem Gebiet der 
Planung, Vorbereitung und Durdtführung des Industrie-Luft
schutzes vor. Der § 62 des Entwurfs zum Sclbstsdlutzgesetz 
weitet diesen Auftrag aut dJe gesamte gewerbliche Wlrt
schalt aus. Um die Betriebe über die durchzuführenden Maß
nahmen so sachkundig und so wenig aufwendig wie möglich 
zu beraten, haben der DIHT und der BOI noch Ende 1963 ein 
Abkommen über die künftige Zusammenarbeit in Fragen des 
Selbstschulzgesetzcs und des Schutzbaugeselzes getrofTen. 
Die Mitgliedsverbände der Luftschutzarbeitsgemeinschaft der 
gewerblichen Wirtschaft (LAGW) sind diescm Abkommen 
beigetreten. Es sieht u. 3. vor, daß zur Beratung der Betriebe 
im Wege dcr Selbstverwaltung der gewerblichen Wirtschalt 
in den Bezirken der Industrie- und Handelskammern Selbst
schutzberatungsstellen gebildet werden, die von den in der 
LAGW zusammengeschlossenen Verbänden und von den Ar
beitnehmervereinigungen getragen werden, also von den Or
ganisationen, die dem bisherigen "Beratenden Gremium" im 
BWM angehört haben. Nachdem in den Vorbesprechungen, 
an denen auch die beiden Bundesministerien für Inneres und 
für Wirtschaft beteiligt waren. im wesentlichen Einverneh
men über das einzuschlagende Verfahren und über eine 
Mustersatzung erzielt werden konnte. sind noch vor der 
Verabschiedung der Gesetze auf freiwilliger Basis die ersten 
Selbstschutzbcratungsstellen gegründet worden. 

Diese Umstände ennöglichten es dem OIHT, dem Ausschuß 
für Inneres vorzuschlagen, den § 62 des Selbstschutzgcsctzes 
auf diese, den ta tsächlichen Bedürfnissen angepaßte Regclung 
derart abzustimmen, daß 
1. für die Beratung der Bundesbehörden ein aus Organisa
tionen der gewerblichen Wirtschaft und Vcrtretern der Ar
beitnehmerverbände bestehender Beirat, 
2. tür die Beratung der gewerblichen Betriebe bezirkliche 
Selbstschutzberatungsstellen gebildet werden können , 
Auch im Berichtsjahr wurden die Informations tagungen für 
zukünftige Betriebsselbstschutzleiter aus Groß- und Mittel
betrieben sowie Bearbeiter von Betriebsselbstschutzangelegen
heiten aus Organisationen der gewerblichen Wirtschaft 
beim Bundesamt für Zivilen Bevölkerungsschutz (BZB) und 
für künftige Betriebsselbstschutzleiter aus Klein- und Mittel
betrieben aut den LandesschuJen des BundesluItschutzver
bandes CSLSV) fortgesetzt. Die Veransta ltungen erfreuten sich 
durchwegs eines rcgen Zuspruchs, ein Zeichen, daß die Unter
nehmen die unumgänglidl gewordenen Vorkehrungen für den 
Selbstschutz redllzeitig in ihre Planungen einbeziehcn wol
len. Die Inanspruchnahme dieser behördlichen Ausbildungs
möglichkeiten muß der gewerblichen Wirtschaft auch künftig 
erhalten bleiben. Die Errichtung wirtschaftseigener Aus
bildungsstätten sollte aus verschiedenen Gründen tunlichst 
vennieden werden, Abgesehen von dem finanziellen Auf
wand, der Bescha ffung geeigneter Baulichkeiten, würde die 
personelle Besetzung mit den nötigen Fachkräften auf kaum 
zu überwindende Schwierigkeiten stoßen. W nn die Wirt
schart aus verständlichen Gründen Wert darauf legt, da ß s ie 
in der Durchführung von Selbs tsdlUtz.maßnahmen von ihrer 
eigenen Selbstverwaltung beraten und unterstützt wird, so 
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sollte ihr die Mitbenutzung der behördlichen Ausbildungs
einrichtungen, die sons t allen Trägern des Selbstschutzes 
ofTenstehen, nicht versagt werden. 
Reges Interesse haben auch die von einem Arbeitskreis des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BOI) erarbeiteten 
Vorschläge über Stärke, Gliederung, Ausrüstung und Ausbil
dung von Werkselbstschutzkräften und die Anleitung für 
eine Werkbeschreibung, genannt 2. und 3. Empfehlung, ge
funden. Das BZB hat in seiner Stellungnahme hierzu eine 
erhebliche Heraufsetzung der personellen Stärke der Werk
selbstsdlutzeinheiten gefordert. Auch der DlHT hat von zwei 
namhaften Experten, dem Leiter der Schule der Bundes
anstalt Technisdles Hilfswerk und einem früheren Luft
schutzleiter eines großen Unternehmens, Gutadlten hierzu 
eingeholt. Diese Stellungnahme kommt im wesentlichen zu 
demselben Ergebnis wie die "Vorschläge". Diesen heiden 
gründlichen Untersuchungen wird sich aum das BZB nimt 
verschließen können. Inzwisdten hat das BWM mit Unter
nehmen verschiedener Wirtschaftszweige Erprobungsverträ
ge abgeschlossen, um die Empfehlungen auf ihre Durchführ
barkeit zu erproben. Damit sol1 erreicht werden, daß diese 
Vorschläge den praktischen Anforderungen tatsächlich ange
paßt sind. Der Bund stellt hierfür die notwendigen Mittel 
zur Verfügung. 
Die bisherige Regelung ist nicht nur unbefriedigend, sondern 
auch lückenhaft. Allein auf dem militärischen Sektor herrscht 
noch Unklarheit, ob ein durch übungen geförderter Wehr
pflichtiger, der auch in seinem Zivilbenlf eine hochwertige 
Arbeitskraft ist, nötiger von den Streitkräften oder dringen
der in einem für die Bundeswehr verteidigungswichtigen 
Betrieb gebraucht wird. Nachdem der DIHT wiederholt die 
zuständigen Ressorts darauf hingewiesen hat, daß die Allge
meinen Verwaltungsvorschriften für den Ausgleich des per
sonellen Kräftebedarfs nach § 13 Abs. 1 und die Verordnung 
über die für Dienstleistungen im zivilen Bevölkerungsschutz 
vorgesehenen Wehrpflichtigen zu § 13 a Abs. 2 des Wehr
pflichtgesetzes nicht ausreichen, hat er dieserhalb eine Ein
gabe an den Ausschuß für Inneres gerichtet. Die bisherigen 
Bestimmungen Jassen auch dann den Bedarf der Wirtsdlaft, 
soweit er zur Erfüllung im öfTentlichen Interesse liegender 
Aufgaben gerechtfertigt ist, unberücksichtigt. 
Wenn das für die Zivilverteidigung zuständige Bundesressort 
die Notwendigkeit betont, die Voraussetzungen dafür zu 
schafTen, daß in einem Spannungsfall und sogar nach einem 
erfolgten Angriff die lebens- und verteidigungswichtige Pro
duktion und die Verteilung solcher Güter durch Industrie, 
Handel und Gewerbe nicht zum Erliegen kommen, dann 
müssen auch der gewerblichen Wirtschaft die erforderlichen 
Kräfte hierfür freiges tellt bzw. Uk-gestellt werden. Das gilt 
sowohl für Spezialkräfte, die für die Aufrechterhaltung der 
Betriebe einschließlich der Instandsetzungsbetriebe unent
behrlich sind, als auch für die Helfer des Werkselbstschutzes. 
Der durch den Parlamentarischen Abend im vergangenen 
Jahr angebahnte Kontakt mit den Abgeordneten aller Par
teien, die Mitglieder der für die Notstandsgesetzgebung zu
ständigen Ausschüsse sind, wurde fortgesetzt und vertiert. 
Nach dem Gespräch mit Vertretern der SPD-Fraktion fand 
ein Meinungsaustausdl mit Vertretern der FDP- und CDU
Fraktion statt. Ferner waren die in den Eingaben des DIHT 
zu den Notstandsgesetzentwürfen vorgebramlen Anliegen 
häufig Gegenstand von Erörterungen mit einzelnen Abge
ordneten. So war es möglich, daß überlegungen der Wirt
schalt zum Aufbau einer zivilen Verteidigung und Formu
lierungshilfe Eingang in die einschlägige Gesetzgebung ge
funden haben. 
Im Verfolg seiner Besprechungen mit den Abgeordneten des 
Bundestages wurde der DIHT gebeten, sich in einer gegen 
Ende des Jahres vorgesehenen öffentlichen Sitzung des Aus
schusses für Inneres zur Aufbringung und Verteilung der 
durch den Schutzraumbau entstehenden Kosten als Sadlver-



ständiger zu äußern. Hierbei wird Gelegenheit sein, vor allem 
die volkswirtschaftliche Gesamtbelastung durdl die aus den 
Notstandsgesetzen erwachsenden Maßnahmen aufzuzeigen 
und die gesamten Kosten in das Gefüge der öffentlichen und 
privaten Haushalte in einem Ausmaß einzuordnen, das einen 
gesunden wirtschaftlichen Ablauf nicht gefährden kann. 
Die Kontakte mit der Bundeswehr sind durch gemeinsame 
Veranstaltungen zwischen den Kammern und den Bundes
wehrsteIlen vertieft und weiter ausgebaut worden. Besondere 
Beachtung fand ein Referat des Hauptgeschäftsführers des 
DIHT über "Wirtschaftliche Aspekte der Verteidigung", das 
bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer 
zu Koblenz in Anwesenheit der Offiziere und Beamten der 
dortigen KommandosteIlen und Bundeswehrbehörden gehal
ten wurde. 
Zur Aufklärung über die Probleme der Zivilverteidigung in 
Kreisen der Wirtschaft hat der DIHT im Berichtsjahr durch 
mehrere eigene Publikationen wesentlich beigetragen. Im 
Einvernehmen mit den zuständigen Bundesminis terien ließ 
er überdies die schwedische Broschüre "Wirtschaftliche Ver
teidigung in Smweden" übersetzen und verbreiten. 
Der seit 1956 bestehende Arbeitskreis des DIHT für vertei
digungswirtsmaftliche Fragen trat im Berichtsjahr nicht zu
sammen. Er hat aus seiner Mitte den kleineren Arbeitskreis 
der Notstandsreferenten der Länderarbeitsgemeinschaften 
der Industrie- und Handelskammern gebildet, der seit In
gangkommen der parlamentarischen Behandlung der Not
standsgesetzgebung im Berichtsjahr etwa alle sechs Wochen 
zusammenkam. Soweit erforderlich, waren zu seinen Sit
zungen Sadtverständige aus den zuständigen Bundesressorts 
zugezogen. 
Eine vierköpfige Delegation dieser beiden Arbeitskreise hatte 
Gelegenheit, während der Stabsrahmenübung "Fallex 64" 
einigen besonders informativen Ubungsabschnitten beizu
wohnen. 
Die Umwandlung des Arbeitskreises des DIHT für verteidi
gungswirtschaftliche Fragen in einen Fachausschuß ent
sprechend den Bestimmungen der Satzung des DIHT wurde 
für das Jahr 1965 in Aussicht genommen. 

Wirtschaftliche Landesverteidigung 
Wegen der großen Bedeutung der Sicherstellungsgesetze für 
die gesamte Wirtschaft, den Bestand unserer freiheitlichen 
Wirtsdtaftsordnung und die unternehmerische Entscheidungs
freiheit - die Gesetze werden nicht nur in einem Verteidi
gungsfall, sondern in gewissem Umfang auch schon im Rah
men der Vorsorge für Zwecke der Verteidigung während 
ganz normaler Zeiten und auch in Krisenzeiten wirksam -
hat der DIHT die Gesetzentwürfe sorgfältig im Hinblick auf 
die Wahrung der Verfassung und rechtsstaatlidler Gesidlts
punkte geprüft. In Gesprädlen mit den Parteien wurde da
rauf hingewiesen, daß die Sicherstellungsgesetze unmißver
ständlidl erkennen lassen müßten, in weldlem Umfang und 
unter welchen Voraussetzungen der Regierung Vollmachten 
eingeräumt werden: 1. im Falle von Versorgungslcrisen und 
2. für Zwecke der Verteidigung, und zwar unterschieden nach 
a) Ermächtigungen für einen Verteidigungsfall selbst und 
b) Ermächtigungen zu Vorsorgemaßnahmen für Zwecke der 
Verteidigung bereits während normaler Zeiten. 
Die Anwendung des Notstandsrechts muß als Ausnahme
recht auf das unerläßliche Mindestmaß beschränkt werden. 
Es erscheint wenig glücklich, daß das auf den Verteidigungs
(all abstellende Notstandsrecht überhaupt Vorsdlriften über 
Versorgungskrisen enthält. Vollmachten für den Fall von Ver
sorgungslcrisen sind nur für besonders eilbedürftige Maß
nahmen vertretbar und auch nur zeitlich befristet, bis mit 
den üblichen Mitteln der Wirtschaftspolitik und der allge
meinen Gesetzgebung Abhilfe geschaffen werden kann. Hier
für genügt nach Auffassung des DIHT ein bloßes Verord
nungsrecht der Bundesregierung, in dessen Rahmen die Bun-
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... Die künftigen BetrIebsselbstschutz
leiter aus Killn- und Mittelbetrieben 
werden In den Landesschulen des 
BLSV für ihr. Aufgaben vorbereItel. 

In allen Unternehmen, die eine Werk
feuerwehr aufgebaul haben, ist be
reits ein entscheidender Schrill zum 
Belrleblselbslschutz vollzogen wor
den. 



desländer die erforderlichen Maßnahmen als eigene Ange
legenheiten durchführen. Allgemeine gesetzliche Ermächti
gungen über Vorsorgemaßnahmen für den Fall von Versor
gungskrisen erscheinen nicht notwendig. Die Ermächtigungen 
zu der Vorsorge für Zwecke der Verteidigung, die während 
nonnaler Zeiten wirksam werden, müssen erschöpfend auf
gezählt werden. Sie brauchen nicht mehr als die Auskunfts
pflicht, Buchführungs- und Meldepflicht sowie VorratshaItung 
zu umfassen. Die Vorschriften über die Vorratshaltung sind 
durch verbindliche Finanzierungsvorschriften zu ergänzen, 
die sicherstellen, daß von den ErmächtigW1gen nur sparsam 
Gebrauch gemacht wird. Das Verordnungsrecht der Bundes
regierung in einem Verteidigungsfall ist aus verständlichen 
Gründen nahezu unbegrenzt. Hier bedarf es aber zumindest 
der Mitbeteiligung und Mitverantwortung des Parlaments. 
Die Feststellung des Eintritts des Verteidigungsfalles, insbe
sondere auch des drohenden Verteidigungsfalles (Spannungs
fall), und damit die Anwendbarkeit dieser weitgehenden 
Vollmachten muß im verfassungsändernden Gesetz geregelt 
werden. Darüber hinaus muß dem Parlament das Recht 
vorbehalten werden, daß es nicht nur die Feststellung der 
Anwendbarkeit der Sicherstellungsgesetze, sondern auch ein
zelne Rechtsverordnungen auf Grund der Sicherstellungs
gesetze mit sofortiger Wirkung auiheben oder die Aufhebung 
verlangen kann. Dieses Aufhebungsrecht darf nicht, wie nadl 
§ 1 Abs. 2 Bundesleistungsgesetz, Bundestag und Bundesrat 
an gemeinsame Beschlüsse binden, sondern es muß alternativ 
von Bundestag und Bundesrat ausgeübt werden ... 
[m Gegensatz zu den Gesetzentwürfen im Bereich des Zivil
schutzes sind die Sicherstellungsgesetze Ermächtigungsge
setze, die in der Hauptsache erst im Notstand selbst wirksam 
werden. Dennoch erscheint eine baldige gesetzliche Klärung 
aus mehreren Gründen angezeigt. Zunächst bedarf es über
haupt der politisch-parlamentarischen Entscheidung, ob Vor
sorge auf wirtschaftlichem Gebiet getroffen werden soll oder 
nid'lt. Die Bundesregierung kann zwar einzelne Maßnahmen 
auf wirtschaftlichem Gebiet auch im Rahmen ihrer normalen 
Verwaltungstätigkeit ohne die Sicherstellungsgesetze an
streben. Sie braucht aber einen gesetzlich fixierten Rahmen, 
auf den sie langfristige Planungen abstellen kann. Die Bun
desregierung bevorratet seit J~hren Arzneimittel. Es sind 
auch. - außerhalb der Marktordnungsvorräte - einige Nah-

rungsmittelvorräte vorhanden. In einigen Bereichen der In
dustrie, des Bauhauptgewerbes, des Großhandels und der 
Ernährungswirtschaft sind Firmenbefragungen durchgeführt 
worden, um erstes Ausgangsmaterial auf wirtschaftlichem 
Gebiet zu gewinnen. Diese Erhebungen nahmen in Erman
gelung einer besseren Rechtsgrundlage die Bundesländer aut 
Grund der Auskunftspflichtverordnung von 1923 vor. Bisher 
handelt es sich um wenig bedeutende Einzelmaßnahmen. Es 
fehlt eine klare Konzeption sowie eine ausreichende Koor
dinierung und Führung der beteiligten Referate in den ver
schiedenen Ressorts. Diese Unsicherheit beruht auch auf dem 
Fehlen ausreichender Rechtsgrundlagen. 
Die Verwaltungszuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden bei diesen besonderen Aufgaben sind zu regeln, 
desgleichen die Mitwirkung der sachverständigen Stellen der 
Wirtschaft. Bezüglich letzerem kommt es auf eine Bindung 
der Behörden an, damit diese die sachverständigen Stellen 
der Wirtschaft rechtzeitig und ausreichend beratend be
teiligen. Im Übrigen wünschen die Behörden eine Ermäch
tigung, um den Wirtschaftsorganisationen exekutive Auf
gaben übertragen zu können. Dringend notwendig erscheint 
die Ablösung der für einen ganz anderen Fall konzipierten 
Auskunftspflichtverordnung von 1923. Nicht zuletzt müssen 
die Sicherstellungsgesetze Klarheit hinsichtlich des Umfanges 
und der Verteilung der finanziellen Lasten schaffen Die ge
setzlichen Ermächtigungen brauchen aber ein Mindestmaß 
nicht zu überschreiten. Es kommt lediglich darauf an, eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen für Maßnahmen, die heute 
als Vorsorge erforderlich sind, und den Rahmen für lang
fristige Planungen der Sicherstellung während eines Ver
teidigungsfalles abzustecken. 
Das Bundesministerium des Innern ist mit der Koordinierung 
der Notstandsgesetzgebung beauftra gt, aber auch unmittel
bar zuständig und federführend für das verfassur:gsändernde 
Gesetz und die Gesetze auf dem Gebiet des Zivilschutzes. 
Das bestimmt das Schwergewicht seiner Tätigkeit. Da das 
Bundesministerium des Innern von seiner allgemeinen Auf
gabenstellung her kaum zur Führung der Notstandsaufgaben 
auf wirtschaftlichem Gebiet prädestiniert ist, bedarf die 
Durchführung der Notsta ndsmaßnahmen im Interesse der 
Maßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet einer anderen Zu
ständigkeit für die Koordinierung. 
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Den 
industriellen Fortschritt 

sichern 

Ocr J a hresbericht 1964 des Bundesverbandes d er Deutsch en 
Industri e (BOI) betaUt sich u. 3 . a uch mit de m T h em a " Ziv il 
vertc idigungH

• Mit freundlich er Genehmig ung des BOI geben 
wir nachfolgend einen Auszug a us d iesem Berich t wieder. 

(Die Itcd aktion) 

Zivilverteidigung 
Der BDI h.ü seit jeher die zivile Verteidigung als einen ent
scheidenden Teil der Gesamlvcrlcidigung betrachtet und sie 
damit gleichwertig neben die militärisdlc Verteidigung ge
s teilt. Eine militärische Verte idigung ohne ausreichenden 
Schutz des Volkes und ohne angemessene Sicherung von Wirt
schartsgütern ist ohne Sinn. Der Wille, einen Angreifer ab
zuwehren, muß glaubha(t sein. Er ist es nicht, wenn cin Volk 
nicht bereit is t, sich nuch im zivilen Bereich vor den Aus
wirkungen einer bewaffneten Auseinandersetzung zu schützen. 
Aus diesem Grunde hat der BOI eine Notstandsgesetzgebung 
s tets als s taa tspolitische Pflicht bejaht. Er erkennt überein
s timmend mi t der Bundesregierung und a llen Parteien des 
Bundestages die Notwendigkeit an, insbesondere das Selbst
schutz- und das Schutzbaugesetz - die den zuständigen Aus
schüssen des Bundestages vorliegen - unverl.üglich zu ver
abschieden. 

Selbstschutz- und SChutzbaugesetz 
Im Januar 1964 brachte der BOI in einem Schreiben an den 
Berichtersta tter des lnnenausschusscs des Bundestages seine 
Stellungnahme vom Januar 1963 in Erinnerung und unter
strich noch einmal seine folgenden Hauptanliegen : 
• Es muß eine vernünftige Kostenregelung gefunden werden, 
die sich im Rahmen des wirtsdlaftlich Tragbaren häl t. Zu
sätzliche Aufwendungen für Aufgaben der zivi1en Verteidi
gung dürfen die Ertragslage der Betriebe nicht derart herab
mindern, daß ihre WeUbewerbsfähigkeit leidet. 
• Finanziell (insbesondere verbilligte Kredite und Zuschüsse) 
und steuerlich (Sofortabschreibungen und Befreiung der vor
gesehenen Einrichtungen bei den vermögensabhängigen Steu
ern) sollten fühlbare Erleichterungen geschalTen werden. 

• Selbstschutz- und Schutzbaugesetz können nur im engsten 
Zusammenhang gesehen werden. Viel!ach s ind jedoch Forde
rungen des Selbstschutzgesetzes nicht ausreichend mit denen 
des Schutzbaugesetzes abgestimmt. Durchführungsmaßnahmen 
des einen Gesetzes müssen daher noch in Einklang mit denen 
des anderen gebracht werden. 
• Die Teilnahme des Belegschaftsmitgliedes am Betriebs
selbstschutz (§ 21 [1]) muß zu einer öffentlich-rechtlichen Ver
pflichtung gemacht werden. Andernfalls hat de r Arbeitgeber 
als verantwortlicher Betriebssclbstschutzleiter bei der der
zeitigen und wohl auch künftigen Arbeitsmarktlage keine 
aus reichende Handhabe, seine Belegschaftsmitglieder zu ihren 
Verp(Jjchtungen anzuhalten. 
• An Stelle der in jedem einzelnen Falle vom Bundesamt für 
zivilen Bevölkerungsschutz zu erteilenden Genehmigung für 
den Vertrieb von Selbstschutzgegenständen (§ 50) sollte eine 
Regelung auf Grundlage freiwilliger Gütevereinbarungen in 
Verbindung mit Gütesicherung durch ein Gütezeichen treten. 
Es besteh t übereinstimmung, daß der Schulzbau Grundlage 
und Voraussetzung für a lle zivilen Verteid igungsmaßnahmen 
ist. Ober die Art und Weise der praktischen Durchführung 
bestehen jedocll noch unte rschiedliche Aulfassungen. Ins
besondere teilen sich d ie Meinungen in der Frage, ob in Orten 
über 50000 Einwohnern verstärkte Schutzräume zu erstellen 
sind. Da d ie Entscheidung erhebliclle Folgen bezüglich der 
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Kosten, der Baukapazität und der psychologischen Auswir
kung auf die Bevölkerung hat, bedarf sie gewissenhafter 
Prüfung. 
Der BOI nißt dem frei willigen Schutzraumbau im Altbau
bestand eine besondere Bedeutung zu. Er ver tritt die Mei
nung, daß wenn der verstärkte Schutzraumbau in Orten über 
50000 Einwohnern bei den jetzigen Beratungen im Bundes
tag keine Aussidli haben sollte, i.1Ogenommen zu werden, 
wenigstens a lle Möglichkeiten zur Förderung der Erstellung 
von Grundschutzräumen a usgeschöpft werden soll ten. Aus 
diesem Grunde begrüßt der BDI - als notwendigen Anreiz 
für freiwillige Maßnahmen auch in der Industrie - den Än
derungsvorschlag des Bundesfi nanzministers zu § 18, nach 
welchem für freiwillig errichtete Schutzräume in bereits be
stehenden Gebäuden die gleichen steuerlichen Erleichterungen 
zur Anwendung kommen sollen, wie sie gemäß § 9 für neu 
errichtete Gebäude vorgesehen sind. 
Ein Arbeitskreis des BOI hat sich ferner im Zusammenhang 
mit den §§ 13, 15 des Gesetzentwur fes mit den baulichen Vor
schriften für die Errichtung von Hochbauten beschäftigt. Hier
nach sollen solche bautechnischen Maßnahmen ergriffen wer
den, die einen möglichst hohen Schutz gegen Brand, Einsturz 
und Trümmer gewähren. Die hierzu aus statischen Gründen 
notwendigen bautechnischen Auilagen ergeben bei Neubauten 
zu~ätzliche Kostenlasten. Nadldem der Wiederaufbau nach 
dem Kriege ohne derartige Vorschriften weitgehend durch
geführt ist, kommt dem an sich erwünschten Bestreben, bei 
neuen Hochbauten die Standfestigkeit zu erhöhen, für den 
noch oITenen Restbestand von etwa 10-15 vH des Gesamt
bauvolumens vom Standpunkt der Gesamtheit keine entschei
dende Bedeutung mehr zu. 

Mitwirkung der Wirtschaft 
bei der Durchführung der Zivilverteidigung 
Zur Mitwirkung bei der Durchführung aller Maßnahmen aur 
dem Gebiet der Zivilverteidigung wurden in der .,Luftschutz
arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gewerblichen 
Wirtschaft (LAGW)" nunmehr 17 SpiLzenverbände zusammen
gefaßt. In ihr is t die gesamte gewerbliche Wirtschaft ver
treten, mit Ausnahme der Reeder, fü r die wegen der beson
ders gelagerten Verhältnisse in der SeeschifTahrt eine beson
dere Lage bes teht. Vorsitz und Geschälts lührung liegen beim 
BDI. 
Die LAGW hat kürzlich einem gemeinsamen Vorschlag des 
BOI und des OIHT zugestimmt, für die beratende Mitwirkung 
gegenüber den Behörden beim BMWi e inen "Beirat" zu bilden. 
Für die Beratung der Betriebe sollen hingegen im Wege der 
Selbstverwaltung in den Kammerbezirken "Selbstschutzstellen 
der gewerblichen Wirtschaft" gebildet werden. Diese "Selbst
schutzsteIlen" sollen alle hauptbcteiligten Stellen der gewerb-
1ichen Wirtschaft umfassen. Eine N..itwirkung der Arbeitneh
merseite ist vorgesehen. Auf Grund der Erfahrungen in ein
zelnen Kammerbezirken sollen diese ,.Selbstschutzstellen" 
allmählich im gesamten Bundesgebiet errichtet werden. 

Durchgeführte und laufende Vorbereitungen 
des BOI für die Zivilverteidigung 
Die Anfang 1963 erschienene Druckschrift Nr. 64 des BOI 
"Erste Empfehlungen über planerisch-organisatorischc Vor
bereitungen in den Betrieben zur Herstellung der zivilen Ver
teidigungsbereitschaft" ha t ihren Zweck voll erfüllt. Die Nach
frage in der \Virtschaft war so groß, daß ein Nachdruck er
forder lich wurde und bis jetzt insgesamt 73 000 Stück verteilt 
worden sind. 
Oie Druckschrift hat wesentlich dazu beigetragen, die Wirt
schaft über die im Zusammenhang mit der Nots tandsgesetz
gebung auf sie zukommenden Aufgaben in ihrer ganzen Breite 
aufzuklären. 

Richtlinien für Aufstellung 
von Werkselbstschutzkräflen 
Der BOI-Arbeitsk reis "Rich tl inien für Stärke, Gliederung, 
Ausrüstung und Ausbildung von Werkselbstschutzeinheiten" 
hat nach fast einjähriger Arbeit in engster Fühlung mit der 
betr ieblichen Praxis einen 1. Entwurf solcher Richtlin ien vor
gelegt. Dieser Entwurf wird zur Zeit von einem kleinen sach
verstä nd igen Kreis behördlicher und wirtscha ftlicher Stellen 



überprüft. Hierbei spielt die Stärkebemessung sowie die Zahl 
und Art der Ausrüstung, die für die Kostenlast bedeutsam 
sind, eine wesentliche Rolle. Die so überarbeiteten Richtlinien, 
für die wiederum großes Interesse in der Wirtschaft erwartet 
wird, werden als Grundlage für die späteren Durchführungs
verordnungen dienen. 
Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe wurden auch die 
Kosten, die sich aus den Vorschriften des Selbstschutzgesetzes 
ergeben, bezogen auf Kopt/Belegschatt der Gesamtindustrie, 
geprüft. Das Ergebnis wurde dem BMI als Unterlage für die 
Beratungen im Innenausschuß des Bundestages zugeleitet. 
Grundlage für alle in einem Betrieb für die zivile Verteidi
gung zu treffenden Entschlüsse ist eine sorgfältige Bestands
aufnahme der baulichen, produktionsmäßigen, personellen, 
Versorgungs- pp. Gegebenheiten und ihre folgerichtige Aus
wertung. Hierfür erstellte der Arbeitskreis eine Anleitung für 
eine Werkbeschreibung und -analyse, die zeitlich gleichlaufend 
mit den "Richtlinien" veröffentlicht werden soll. 
Auf Anregung aus der Industrie wurde ferner mit der Arbeit 
an einer einheitlichen Anleitung für einen Zivilverteidigungs
plan (Modellplan) für den einzelnen Betrieb begonnen. Die 
Arbeit geht von bereits bestehenden Grundlagen aus, die vor 
drei Jahren als Forschungsauftrag des BMWi erstellt wurden. 

Ausbildung im Werkselbstschutz 
Seit Herbst 1962 veranstaltet der BDI beim Bundesamt für 
zivilen Bevölkerungsschutz mit Zustimmung des Bundesinnen
ministeriums Informationstagungen, Die bisher durchgeführ
ten 10 dreitägigen Lehrgänge umfaßten 550 Teilnehmer. 
Außerdem laufen auf Betreiben des BOI mit Zustimmung der 
Bundeshauptstelle des BLSV seit Sommer 1963 an dessen 
10 Landesschulen zweitägige Informationstagungen mit bisher 
insgesamt 300 Teilnehmern. Während die Tagungen beim 
Bundesamt vorwiegend für künftige Betriebsselbstschutzleiter 
aus Groß- und Mittelbetrieben sowie für Bearbeiter von 
zivilen Verteidigungsmaßnahmen bei Verbänden und Kam
mern vorgesehen sind, schulen die Lehrgänge bei den Landes
schulen des BLSV die Interessenten aus Kleinbetrieben. Seit 
Sommer 1963 hat der BOI die Teilnahme an diesen Veran
staltungen mit Zustimmung des BMI und BMWi auch Per
sönlichkeiten aus dem Bereich der gesamten übrigen gewerb
lichen Wirtschaft ennöglicht. Der Widerhall ist fast durchweg 
gut. .. 

" Erste-H ilfe" -Ausbildung 
Angeregt durch Vorschläge aus der Industrie, hat der BDI 
Vereinbarungen mit dem Präsidium des ORK, mit den Bun
desspitzen des Malteserhilfsdienstes, des Arbeitersamariter
bundes und der Johanniterunfallhilfe sowie mit dem Deut
schen Industrie- und Handelstag über die nach dem Entwurf 
des Selbstschutzgesetzes vorgeschriebene "Erste-Hilfe"-Aus
bildung getroffen. Diese Stellen sind bereit, in den Orten und 
Kreisen das erforderliche Ausbildungspersonal zur Durch
führung der 8 Doppelstunden umfassenden Schulung zu stel
len. Oer Deutsche Industrie- und Handelstag wird den Indu
strie- und Handelskammern empfehlen, die Vermittlung und 
Abstimmung in ihren Bezirken zu übernehmen, Diese Aus
bildung auf breitester Grundlage ist neben der aus dem 
Selbstschutzgesetz sich ergebenden Pflicht auch wichtig und 
nützlich zur Hilfe bei friedensmäßigen Katastrophenfällen, 

Fachdienstausbildung in Nordrheln-Westfalen 
Im Einvernehmen mit dem Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist es dem BOI gelungen, für einzelne 
als Unterführer und Führer von Werkselbstschutzeinheiten 
vorgesehene Betriebsangehörige die Teilnahme an Gruppen
und Zugführerlehrgängen des LSHD in Ausbildungsstätten 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. Diese Lehr
gänge an staatlichen Ausbildungsstätten sollen das Führungs
und Ausbildungspersonal der künftigen Werkselbstschutz
einheiten in die Lage versetzen, die Helfer der Werkselbst
schutzeinheiten ihres Betriebes selbst auszubilden. 

Herstellerverzeichnis 
Seit Ende des Jahres 1962 wurde auf Wunsch der Bundes
hauptstelle des BLSV unter Mitwirkung des BOI vom Verlag 
der Fachzeitschrift "Industrieschutz" die Herausgabe eines 
Verzeichnisses von Herstelleranschriften für Selbstschutz
gegenstände sowie Schutzraumeinrichtungs- und Ausrüstungs
stücke vorbereitet; sie ist nunmehr abgeschlossen. Das Ver
zeichnis wird einem Bedürfnis entsprechen, das sich nach Er
laß des Selbstschutz- und des Schutzbaugesetzes noch ganz 
erheblich auf das dann in seiner Gesamtheit selbstschutz
pflichtige Volk, auf die Behörden und die Betriebe der ge
werblichen Wirtschaft ausweiten dürfte. Nachträge und Neu
auflagen zur Ergänzung sind vorgesehen. 

UK-Stellung im Bereich der Industrie 
Während im rein Technischen Industrie und Wehrtechnik ein
ander befruchten, besteht - ausgelöst durch die angespannte 
Lage auf dem Arbeitsmarkt - hinsichtlich der technischen 
Fachkräfte eine gewisse zwangsläufige Konkurrenz, Die In
dustrie ist bereit, zusammen mit den zuständigen Stellen 
Wege zur Abhilfe zu suchen. Oer BOI hat daher auch im 
Berichtsjahr sein besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten 
zur UK-Stellung von Betriebsangehörigen für den Betriebs
selbstschutz (§ 24 des Selbstschutzgesetzes) gerichtet. Um den 
Betrieben die Möglichkeit der Zurückstellung von Betriebs
angehörigen vom Zivildienst zu geben, hat der BOI in seiner 
Stellungnahme zum Entwurf des Zivildienstgesetzes gefordert, 
daß Personen, die in ihrem Betrieb für Selbstschutzaufgaben 
vorgesehen sind, auf Antrag vom Zivildienst zurückgestellt 
werden. 
Ebenso wichtig ist aber auch die Frage der UK-Stellung vom 
Wehrdienst. Wenn schon § 24 des Selbstschutzgesetzes Betrie
ben einer bestimmten Größe und Wichtigkeit die Aufstellung, 
Ausbildung und Ausrüstung von Werkselbstschutzeinheiten 
auferlegt, so müssen diese Betriebe auch in die Lage versetzt 
werden, über das hierfür notwendige fachlich geschulte Per
sonal zu verfügen, Der BOI hat deshalb beantragt, für diesen 
Personenkreis eine sogenannte Gruppen-UK-Stellung nach 
§ 13 (3) des Wehrpflichtgesetzes zuzulassen. Die Werkselbst
schutzeinheiten haben im Bereiche der Industrie eine nicht 
minder wichtige Aufgabe zu bewältigen als die Zivilschutz
dienste im öffentlichen Bereich, Das Bundesministerium der 
Verteidigung hat den Kreiswehrersatzämtern bisher lediglich 
empfohlen, auf Vorschlag der vorschlagsberechtigten Behörden 
Wehrpflichtige über 25 J ahre für den Werkselbstschutz un
abkömmlich zu stellen, sofern sie nicht bereits einen Ein
berufungs- oder Bereitstellungsbescheid der Bundeswehr er
halten haben, 
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Werkbrandschutz 
und Werkfeuerwehr 

Beispiele aus der Praxis 

D er dritte Abschnitt des .. Entwurfs 
eines Gesetzes über den Selbst

schutz der Zivilbevölkerung'l behandelt 
den Selbstschutz in den Betrieben. So 
sieht der § 24, Abs. (1) vor, daß Betriebe, 
die wegen ihrer Größe, Aufgabe und 
Eigenart erhöhte Selbstschutzmaßnah
men erfordern, für bestimmte Aufgaben, 
insbesondere tür Brandbekämpfung, 
Bergung und Erste Hilfe, Sclbstschutz
pflidltige auszubilden, auszurüsten und 
die Einheiten (Werkselbstschutz) zusam
menzufassen haben. Beim Aufbau des 
Werkselbstschutzes wird man vielfach 
auf bereits bestehende Einrichtungen in 
den Bet rieben und auf deren Erfahrun
gen zurückgreifen können. Der folgende 
Beridlt gibt brauchbare Hinweise und 
Anregungen aus der Praxis. 

(Die Redaktion) 

Von Frltz '1lerling 

In vielen Großbetrieben gibt es Werk
feuerwehren, die auf Grund ihrer Aus
bildung und wegen ihrer häufigen Ein
sätze einer Berulsfeuerwehr gleichzu
stellen sind. Hinzu kommt oft noch, daß 
sie über eine Ausrüstung und Ausstat
tung an Fahrzeugen, Feuerlöschbooten 
usw. verfügen, die ihre Schlagkraft noch 
über die einer Berufsfeuerwehr stellen. 
Hier handelt es sich vielfach um "kaser
nierte" Löschzüge, deren Angehörige im 
12- oder24-Stunden-Turnus ihren Dienst 
versehen, während der normalen Ar
beitszeit in eigenen Werkstätten Geräte 
und Fahrzeuge instand halten, mit klei
nem Löschgerät Schweißarbeiten beauf
sichtigen oder z. B. bei Kessel- oder 
Grubenarbeiten Atemschutzgeräte ein
setzen. 
Anderswo arbeiten Angehörige freiwil-

Unten : Mit entsprechender Ausbildung kann der Feuerwehrmann auch als 
SanIlIter hellend eingreifen, so wie In vielen Städten der Unfallwagen 
bel den Feuerwehrwachen stationiert Isl. Unten rechts: Regelmäßige 
Obungen der Werkfeuerwehr erhChen die Vertrautheit mit allen Geräten. 

tiger Werkfeuerwehren, meis t zusam
mengefaßt, in mechanischen Werkstätten 
(Betriebshandwerker, Elektriker) in 
Dreier-Schichten, so daß ständig eine 
Anzahl von Feuerwehrleuten einsatzbe
reit ist. 
Wieder andere Werke verfügen über 
einen zahlenmäßig großen Werkschutz. 
dessen Angehörige gleichzeitig Feuer
wehrleute sind. Auch hier wird immer 
eine ausreichende Mannschaft vorhan
den sein. 
Von a11 diesen Werken mit Berufs- oder 
staatlich anerkannten Werk-Feuerweh
ren soU hier nicht die Rede sein, denn 
dort ist das Problem des Brandschutzes 
sicher hinreichend gelöst. 
Vielmehr geht es hier um den Brand
smutz der Klein- und Mittelbetriebe. 
der erfahrungsgemäß noch viel zu wün
schen übrig läßt. 
Bei der Frage, ob z. B. ein Betrieb mit 
50 oder 100 Menschen eine Werkfeuer
wehr einrichten soll, kommt es in aller
erster Linie darauf an, was im einzelnen 
Betrieb hergestellt wird und welche 
Brandgefahren sich hieraus ergeben. In 
Textilwerken oder Schuhfabriken, in 
der Möbelindustrie und Kunststoffferti
gung u. ä. ist die Brandgefahr naturge
mäß auch in kleineren Betrieben höher 
als z. B. in einem Werk der Metall-In
dustrie. Bei einem vollautomatisierten 
Betrieb ergeben sich wieder niedrigere 
Gefahrenmomente als in einem gutbe
suchten Kaufhaus, wo das Problem einer 
im Brandfalle auftretenden Panik an 
hervorragender Stelle stehen muß. Dann 
wieder kommt es auf die möglichen 
Schäden an, die durch einen Brand ent
stehen können. 
Bei dem Vorwurt eines mangelnden 
Feuerschutzes wird im Falle eines Bran
des die Versicherung zumindest in de r 
Bezahlung des entstandenen Schadens, 
Betriebsausfalles usw. sehr zurückhal
tend sein. 
Nicht zuletzt kommt es auf die Lage des 
Werkes an. Liegt z. B. eine Fabrik in
mitten einer Stadt, die über eine gut 
ausgerüstete Feuerwehr verfügt, so ist 
der Betrieb hierdurch erheblich besser 
geschützt als ein Werk auf dem flachen 
Lande, wo viele Angehörige der Orts
feuerwehr, falls überhaupt vorhanden, 
auswärts arbeiten. Sehr viele Fabriken, 



hauptsächlich neu erstandene oder 
Zweigwerke, haben sich heute in länd
lichen Gegenden niedergelassen und 
sind vielfach bezüglich des Brandschut
zes auf sich selbst angewiesen. 

Vorbeugen tut not 
Bevor man hier nun an die Aufstellung 
einer Feuerwehr oder auch nur eines 
Brandschutztrupps denkt, muß man 
überprüfen, ob die Feuerlöscheinrich
tungen, Feuerlöscher, Kübelspr itzen usw. 
in ausreichender Zahl vorhanden, an 
zweckmäßiger Stelle angebracht und in 
Ordnung sind. 
Wie oft ist es schon vorgekommen, daß 
Naßlöscher an ' elektrischen Anlagen 
hingen! Schon ein Mangel an Aufsicht 
kann solche Fehler verursachen. Da 
wurden mehrere Pulver-, Naß- und 
Schaumlöscher benutzt. Nach der Wie
derfüllung erhielt ein Lehrling den Auf
trag, die Löscher "da und da" wieder 
aufzuhängen. Das Ergebnis: siehe oben! 
In Verwaltungsgebäuden und Kon
struktionsbüros sehen wir vielfach 
Schaumlöscher. Diese erfüllen wohl im 
Brandfalle bestens ihren Zweck, aber 
haben Sie schon einmal Konstruktions
zeichnungen gesehen, auf denen der 
Löschschaum eingetrocknet ist? 
Hängen Sie Pulver-Löscher dorthin! Den 
Löschrückstand können Sie absaugen 
oder wegblasen! Löschen Sie z. B. hoch
empfindliche elektrische Geräte mit 
Schaum. Das Ergebnis ist ähnlich. Aber 
auch Pulver hinterläßt hier unerwünsdt
te Rückstände. Hier wären Kohlensäure
löscher besser am Platze! 
Ihr Feuerlöscher-Lieferant liefert Ihnen 
den einen Löschertyp so gerne wie den 
anderen. Lassen Sie sich vorher, mög
lichst persönlich, an Ort und Stelle be
raten! 
Die Aufklärung - bevor's brennt - ist 
äußerst wichtig. 
Braucht doch da ein Monteur einen Pul
verlöscher "nur ganz kurz", weil es beim 
Schweißen ein wenig gebrannt hat. Mit 
einem kurzen Pulverstoß löscht er die 
Flamme aus. Die Überlegung: nur ganz 
wenig Pulver "verschossen". Damit der 
Nächste auch löschen kann, wird der 
Löscher sogleich wieder aufgehängt. 
Und als er selbst am nächsten Tage wie-

der löschen mußte, machte es "pfft", und 
dann war's aus. Bis er mit dem nächsten 
Löscher, der 30 Meter weiter an einem 
Pfosten hing, zurückkam, konnte er 
wohl noch eine Ausbreitung des Feuers 
verhindern, aber das Gerät war un
brauchbar geworden. 
Hätte man ihm doch nur gesagt, daß 
man den Löscher innerhalb eines Zeit
raumes von etwa 6 Stunden wohl noch 
wiederverwenden kann, daß aber darü
ber hinaus sich das Druckgas verflüch
tigt! 
Jeder, der einen Feuerlöscher benutzen 
muß, sollte wissen, daß jeder Gebrauch 
eines Löschers an die zuständige Stelle 
gemeldet werden muß, damit durch 
diese überprüft wird, ob der Löscher 
noch weiter eingesetzt werden kann 
oder zur Überprüfung bzw. Neufüllung 
weggegeben werden muß. 
Wie halten wir es nun mit der Neufül
lung eines Feuerlöschers? 
Im Regelfalle wird ein leerer Feuer
löscher zum Kundendienst der Liefer
firma gesdlickt oder von diesem abge
holt. 
Nur in den seltensten Fällen befindet 
sidl ein solcher Kundendienst am Ort. 
Wichtig, ja oft lebensnotwendig ist je
doch, die Feuerlöscheinrichtung ständig 
einsatzbereit zu halten. Eine leere Lö
sdlerhaIterung kann nicht zum Löschen 
benutzt werden! Eine gewisse Löscher
reserve, nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch errechnet, kann hier gute 
Dienste leisten, denn es wird immer 
einige Tage dauern, bis Sie die gefüll
ten Löscher wieder zurückerhalten. 
Firmen mit einem großen Bedarf, bei
spielsweise in der Kunststoff-Fertigung, 
tüllen ihre verbrauchten Löscher selbst. 
Bei einem großen Anfall verbrauchter 
Löscher, besonders aber bei großen Ge
räten (50 kg, 250 kg) ist nur hierdurch 
eine ständige Einsatzbereitschaft ge
währleistet. Herstellerfirmen smulen 
gerne einen Gerätewart und liefern 
Füllungen, die sich lange lagern lassen. 
Die meisten Kleinbrände entstehen beim 
Schweißen. Oft jedoch kann nur ein 
schneller Einsatz von Feuerlösmern die 
Ausweitung zu einem größeren Brand 
verhindern. Während in Betrieben mit 
großer Brandgefahr, die fast alle über 
eine Werkfeuerwehr verfügen, keine 

Unten links: Die fahrbare Leller, für deren Länge die Höhe der Gebäude 
auf dem Werksgelände bestimmend Ist, wird oft die einzige Möglldlkell 
sein, Mensdlen aus oberen Stockwerken retten zu können. Unten redlts: 
Die Art der Hilfeleistung muß In Jedem Fall sdlrlftllch festgelegt werden. 
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Oben: Beim Transport Verletzter unter 
schwierigen Verhällnlssen bewährt sich 
das Bergungstuch. Unten: Die Hilfe 
ausgebildeter Sanlläter wird auch bel 
kleinen Verletzungen bel der alltägli
chen Arbeit dankbar empfunden werden. 

Schweißarbeit durchgeführt wird, bel 
der nicht ein Feuerwehrmann mit klei
nem Löschgerät (Feuerlöscher, Kübel
spritze) die Brandaufsicht hat, läßt sich 
im Klein- und Mittelbetrieb ein solcher 
Aufwand naturgemäß nicht durchfüh
ren. 
Ich entsinne mich eines Falles, bei dem 
in einem Vacuum-Ofen eine undichte 
Leitung geschweißt werden sollte. Die 
Wanne des Ofens war mit 01 bedeckt. 
Schon bei Beginn des Schweißens ent
zündete sich das Öl. Unter Einsatz eines 
Löschers wurden die Flammen rasch 
gelöscht, und die Schweißarbeiten gin
gen weiter. Dieser Vorgang, bei dem 
Pulverlöscher eingesetzt waren, wie
derholte sich noch fünfmal. Dann wur
den die Schweißarbeiten eingestellt, 
und erst jetzt erfolgte ein Anruf bei 
der Werkfeuerwehr. Da man mangels 
Mitteln das 01 nicht abpumpen konnte, 
bat man für den nächsten Tag um die 
Bereitstellung von mindestens 10 Feu
erlöschern, damit man die Arbe iten zu 
Ende führen könne. Nachdem sich der 
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Leiter der Werkfeuerwehr von seinem 
Schrecken erholt hatte - die Füllung 
von 6 verbrauchten Feuerlöschern ko
ste te immerhin 135,- DM - ließ er 
am nächsten Tag den Boden der Wanne 
mit der Füllung eines einzigen Schaum
löschers bedecken (Kosten 39,50 DM). 
Jetzt konnten die Sdlweißarbeiten in
nerhalb von 10 Minuten ausgeführt 
werden, ohne daß es wieder brannte. 

Hilfsmittel Organisation 
Einige organisatorische Ratschläge mö
gen den vorstehenden Ausführungen 
folgen: 
Im Büro des Verfassers hängt u. a. ein 
Werksplan, der auf eine Weichfaser
platte aufgezogen ist. Alle Feuerlöscher, 
die im Werksbereich installiert sind 
- in diesem Falle rund 200 - , wurden 
durdl Markiernadeln mit verschieden
farbigen Köpfen "eingezeidlOet". Zum 
Beispiel markiert ein blauer Nadelkopf 
mit 2 mm Durdlmesser einen Pulver
löscher mit 6 kg Inhalt, ein solcher von 
3 mm Durchmesser einen 12-kg-Pulver
löscher, ein 5-mm-Kopf ein fahrbares 
Gerät (50 kg). Schaumlöscher werden 
durch rote Nadelköpfe, Naßlöscher durch 
grüne, Kohlensäurelöscher durdl schwar
ze und Ceagol-Lösdler durch gelbe Na
delköpfe gekennzeichnet. 
Auch hier geben Größen unterschiede der 
Nildelköpfe über die Größen der Lö
scher Auskunft. Kübelspritzen sind 
durch DreiecksköpCe gekennzeichnet, 
und auch die Hydrantenlinie ist entspre
dlend markiert. Die Löschwasserent
nahme durch die vorhandene Tragkraft
spritze erfolgt a us einem Bachlauf bzw. 
aus einem Stausee. 
Mit einem Blick erkennt man die Be
stückung der Feuerlöschgeräte, kann 
leicht Markierungen auswechseln und 
bleibt immer auf dem laufenden. 
Die betrieblichen Hauptgefahrenstellen 
sind ebenfalls farblich markiert. Ich 
denke hierbei an Betriebsschreinerei, 
Lackiererei, Lack1ager, TreibstofI- und 
Oltanks usw. 
Damit gehen wir allmählich vom Werk
Brandsdlutz zur Werkfeuerwehr über. 
Bei der Ausdehnung eines \Verkes über 
rund 1,5 Kilometer war die Frage der 

Nam langer, mit großer Tapferkeit und 
Willensk raft ertrare ner Krankheit. ist. un
ser ge treuer Mitarbeiter 

FRANZ ROGOWSKI 
in der Namt zu m 7. April 1965 von un9 
gegan,en. 
Er trat am 1. September 1953 in die Dienste 
des DLSV e in. 1\o11t unermüdlichem Fleiß 
und großer Samkenntni s hat Fra nz Ilo 
go wskl die Fllm- und Bildst.e ll e d er Bun 
deshau ptst eIle Sdlrilt für Schritt aurgebaut 
und a:cleHel. An 2:ahlreichen Filmen des 
BLSV hat er mitgewirkt ; so verdanken u . a. 
di e Lehrfilme .. Die Kraltspritzensta ffelU

, 

.. Grundausbildung an den n eUungsgeräten 
des Selbstschutzes", "Die Rettungsstaffel", 
.,Oer Se lbs tschutzl. ug" se iner Kame rafüh
rung und Beratung Ihre Ents tehung. Auch 
nach überstandener schwerer Operation hat. 
Fraßz Rogowskl - bereits vom Tod ge
zeichnet - monate lang unter großer An
s trengung se ine Aufgaben wahrgenommen. 
In den Jahren seInes Wirkens im BLSV ist 
de r Verstorbene übe r d en Bereich de r Bun
deshauptsteIl e hinaus vielen h aupt- und 
ehrenamUlmen Mita rbeite rn bekannt ge
worden. Seine vo rbildliche Einsahbereit
schaft., seine saubere kameradschaftlidIe 
lIaltung und s te te Hilfsbere itschaft haben 
ihn überall beliebt gemacht. 
De r Tod dieses bewährten Mitarbe iters be
d eutet für den BLSV und seine Arbeit 
einen harten Verlust. Bel a llen, die ihn 
kannten, wird neben der Anerkennung sei
ne r Leistung das Andenken an Franz Ro
gowskl lebend ig bleiben als an e inen Mann, 
für den di e a lten Worte gelten: 

"leb baU' einen Kameraden, 
einen bessern find 'st du nlmt." Aufstellung einer Werkfeuerwehr von L _____________________ ..., 

vornherein selbstverständlidl gegeben. 
Zum Werk, das von den nächsten Orten 
2 bzw. 7 km entfernt liegt, gehört eine 
Anzahl von Werkswohnungen. Neben 
dem Werkschutzleiter, der gleichzeitig 
Leiter der Werkfeuerwehr ist, wohnen 
hier Werkschutzleute und Betriebshand
werker, die auch w;ihrend der Betriebs .. 
ruhe greifbar sein müssen. 
Diese Leute bilden den Kern der 'Werk
feuerwehr. Sie sind verpflichtet, Feuer
wehrdienst zu leisten. Aus ihnen wurde 
eine Löschgruppe gebildet, die aus dem 
Gruppenführer, je einem Maschinis ten 
und Melder, aus dem Angriffs-, Wasser
und Schlauchtrupp (je 2 Mann) besteht. 
Einige ältere Leute bilden die Feuer
wehr-Reserve. Aus weiteren Werks
angehörigen, die nur während der nor
malen Arbeitszeit anwesend sind, wur
den zwei weitere Löschgruppen gebildet. 
Diese Leute haben sich freiwillig zum 
Feuerwehrdienst gemeldet. Zu jeder 
Löschgruppe gehört auch ein Elektriker. 
Die erstgenannte Löschgruppe (ver
pflichtete Leute) ist komplett ausgerü
stet mit 

Schutzkombination 
Gummistiefeln 
Feuerschutzhelm mit Nackenleder 
Hakengurt 
Feuerwehrbei1 m. Tasdle u. Notnagel 
Fangleine im Fangleinenbeutel 
Rauchschutzmaske in Tragedose. 

Die Löschgruppenausrüstung besteht aus 
einerTragkraftspritze (TS 8/8) auf Fahr
gestell, einem Schlauchtransportwagen. 
ausreidtendem Schlauch material, einer 
fahrbaren Leiter (AL 18 - Anhänge
leiter 18 m), Stecklei ter, Hakenleiter. 
Sdtlauchbrücke, einem fahrbaren Luft
schaumgerät (200 Liter), einem Trock.en
löschgerät 50 kg und weiterem Zubehör. 
wie Ventil- und Arbeitsleinen, Vertei
lern, Sammelstücken, Standrohren, Ein
reißhaken usw. 
Der Transport erfolgt zur Zeit noch 
mittels Elektrokarren bzw. einem LKW 
als Vorspann. 
Ein Tragkraftspritzenfahrzeug, das zu
gleich eine Löschstaffel (6 Mann) auf
nehmen kann, ist vorgesehen und wird 



die Schlagkraft der Werk-Feuerwehr 
erhöhen. 
Bei einem Einsatz während der Arbeits
zeit steht die Mannschaft aller 3 Lösch
gruppen zur Verfügung. Die Ausrüstung 
der beiden Löschgruppen, die, wie er
wähnt, aus Freiwilligen besteht, er
streckt sich vorerst nur auf Feuerschutz
helme für jeden Mann. Schutzkombi
nationen sind vorgesehen. Die Ausrü
stung an Hakengurten usw. verteilt sich 
bei einem Einsatz während der Arbeits
zeit auf alle drei Löschgruppen. Dabei 
sind Angriffstrupps und Gruppenführer 
vollständig ausgerüstet. 
Die Ausbildung der Werkfeuerwehr 
erfolgte zum Teil für alle Gruppen 
gleichzeitig, zum Teil gruppenweise. Je
der Mann kennt seine Funktion durch 
eine "Stammrolle" für den Einsatz in
nerhalb der Gruppe. Darüber hinaus er
folgte und erfolgt noch die Ausbildung 
aller Leute für alle Funktionen. Einer 
gründlichen theoretischen Ausbildung 
am Gerät, Gerätekunde usw. folgte die 
praktische Ausbildung im Gruppenver
band. Zugrunde gelegt wurde die Aus
bildungsvorschrift für die Feuerwehr 
(A VF 1) für Gruppe und Staffel, die 
jedem Werkfeuerwehrführer empfohlen 
werden kann. Besonders lehrreich für 
die praktische Ausbildung finden wir 
die "Ausbildungsanleitung für den 
Feuerwehrdienst" von Heimberg/Fuchs, 
der ebenfalls die A VF 1 zugrunde liegt. 
Anders wie bei einer Berufsfeuerwehr, 
die täglich mehrere Stunden geschult 
werden kann, ist natürlich die Ausbil
dung einer Werkfeuerwehr. Nicht im
mer wird man alle Leute einer Gruppe 
zu einer bestimmten Zeit greilbar ha
ben. Deshalb müssen übungen und Aus
bildungsstunden rechtzeitig vorher in 
Zusammenarbeit mit den Betriebsleitern 
festgelegt werden. Ersatzkräfte sind 
unbedingt einzuplanen. 

Keine Spielerei 
Wichtig 1st vor allem, die Leute für ihre 
Aufgabe im Dienste der Gemeinschaft 
zu begeistern. Man muß sie davon über
zeugen, daß sie diese Aufgabe nicht nur 
für das Werk übernehmen, sondern für 
sich selbst, denn jeder Werk feuerwehr
mann schützt auch seinen Arbeitsplatz 
und erhält sich damit seine Arbeitsstelle. 
Darüber hinaus muß man den Gedan
ken der Werkfeuerwehr auch den übri
gen Betriebsangehörigen vermitteln, die 
hierfür kein Verständnis haben, und de
ren sind oft nicht wenige. Mancher 
Feuerwehrmann "sprang ab", weil man 
ihn verspottete, wenn er von einer 
übung mit nasser und schmutziger 
Kleidung zurückkam, währenddem seine 
Kollegen im Betrieb ihrer Arbeit nach
gingen. Die übung der Werkfeuerwehr 
darf nicht als Spielerei aufgefaßt wer
den. Sie ist meist anstrengender und 
aufopferungsvoller als die Arbeit, der 
der Werkfeuerwehrmann normalerweise 
nachgeht. Zusätzliche Zahlung gibt es 
hierfür nicht, und viele Ehefrauen 
schimpfen abends, wenn der frischge
waschene Arbeitsanzug schon wieder 
schmutzig ist. Dienst in der Feuerwehr 
ist Dienst an der Allgemeinheit, und 
nur Idealisten sind hierfür zu gebrau
chen. 
Die Ausbildung erstreckt sich von An
fang an auf das Ausrollen und Auslegen 

der Schläuche, das Kuppeln 
der Schlauchleitungen. den 
Anschluß des Verteilers, das 
Bereitmachen der Tragkraft
spritze usw. Diese Hand
habungen müssen immer wie
der geübt werden, selbst wenn 
es den Leuten manchmal 
langweilig wird; denn von 
der Schnelligkeit der Vor
bereitungsarbeiten hängt im 
Ernstfalle der Erfolg ab. Wie 
oft muß die Tragkraftspritze 
in Stellung gebracht werden, 
bis alles auf Anhieb klappt. 
Und wenn dann der Maschi
nist ruft: "Heute haben wir 
nur ... Minuten gebraucht!", 
dann sind auf einmal alle 
Leute stolz auf ihre Leistung 
und nehmen sich vor, beim 
nächsten Male noch schneller 
zu arbeiten. 

Gerätebänke 
zur sicheren Aufnahme der Geräte von 

Bis man sidl darauf be-
schränkt, sich mit einer mo-
natlichen übung zufrieden-
zugeben, wird viel Wasser 
aus Hydranten und Lösch
wasserstellen fließen. 
übungen sollten nach und 
nach alle Betriebsgebäude 
zum Ziele haben, denn nie-
mand kann wissen, wo es 

Brandschutztrupps 
Rettungstrupps 

Laienhelfertrupps 
Rettungsstaffeln 

Laienhelferstaffeln 

einmal brennen wird. Dann 
ist es gut, wenn jeder Feuer
wehrmann weiß, welche Ver
hältnisse er im Einzelfall vor
findet. 

ERBSCHLOE-WERK 
563 Remscheid-Lüttringhausen 

Das ist einer der Vorteile, die 
eine Werkfeuerwehr gegen-

Tel. 02123 (48247), Telex: 8513761 

über einer städtischen oder 
Ortsfeuerwehr hat. Eine 
solche Wehr wird immer 
wieder vor andere Aufgaben gestellt 
werden, die sie nicht vorher geübt hat. 

Erziehung zur Umsicht 
Mit der Zeit fühlt sich jeder Werkteuer
wehrmann, auch außer halb seines 
Feuerwehrdienstes als Feuerwehrmann. 
Er wird melden, wO ein Feuerlöscher 
defekt ist oder er wird seine Kollegen 
auf das Rauchverbot hinweisen. Er kann 
ihnen auch erklären, weshalb sie die 
Fluchtwege nicht verstellen dürfen, und 
er kann seinen Kollegen das vielleicht 
besser sagen und verständlich machen 
als ein Vorgesetzter . 
Und hier noch einige Tips: Lassen Sie 
gelegentlich einmal eine Feuerwehr
übung ausfallen und machen Sie mit 
den Leuten einen Betriebsrundgang, wo
bei Sie auf die verschiedenen Lösch
und Einsatzmöglichkeiten hinweisen 
können. Arbeiten Sie theoretische 
Brände aus, die Sie mit den Angriffs 
möglichkeiten skizzieren und sprechen 
Sie die Leute mit Rundschreiben an. 
Vor allem aber vergessen Sie nicht, jede 
übung - möglichst nach dem Ende der 
übung mündlidt, später vielleicht noch 
einmal schriftlich - einer Kritik zu un
terziehen, wobei jedem Werkfeuerwehr
mann gesagt wird, was richtig und was 
falsch war. Sparen Sie nicht mit Lob, 
wenn einmal irgend etwas besonders 
gut geklappt hat. Hierdurch fügen Sie 
Ihre Wehr zu einer Gemeinschaft zu
sammen. Geben Sie auch jedem einzel
nen Mann Gelegenheit, alle übungen, 
zum Beispiel das Löschen von der Leiter 
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und montieren 

Schutzraum
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aus, mitzumachen. Grundfalsch wäre 
es aber hier, einem Manne, der Sdtwin
deI gefühle zeigt, das Besteigen der Lei
ter zu befehlen. Der Mann ist, wenn er 
sich nicht auf die Leiter traut, beileibe 
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kein Feigling. Einen Absturz wollen 
und dürfen wir nicht riskieren. Sie 
selbst müssen wissen, was Sie dem ein
zelnen Mann zutrauen dürfen und was 
nicht. Verlangen Sie vor allem keine 
übung, die Sie nicht selbst vorgemacht 
haben. Wenn Sie auch im Einsatz oder 
bei der übung nicht an der Spitze der 
Löschgruppe vorgehen, so sollen die 
Leute doch wissen, daß Sie nicht an
ordnen, was Sie nicht selbst ausführen 
können. Sie selbst haben die Leitung an 
der gesamten BrandsteIle und die Ver
antwortung für den Löscheinsatz. Diese 
können Sie nicht tragen, wenn Sie sich 
selbst einsetzen und Ihre Leute, die für 
Wassernachschub usw. zur Verfügung 
stehen, allein und ohne Ihr Kommando 
lassen. 
Versuchen Sie auch, aus den übungen, 
abgesehen von dem Nutzen der Ausbil
dung Ihrer Leute, möglichst noch den 
Nutzen für den Betrieb selbst zu erzie
len. Vielleicht sollte einmal ein Gebäude 
oder eine Straße abgespritzt, eine An
lage gereinigt werden. Solche Aufgaben 
können Sie in eine übung einplanen. 
Uben Sie neben der Brandbekämpfung 
auch die Menschenrettung, die im Ernst
falle immer vorgeht. überlegen Sie, wie 
ggt. einzelne Betriebsteile ohne Panik 
geräumt werden können. 
Achten Sie immer auf das Freihalten 
der Fluchtwege. Jeder Ihrer Kontroll
gänge dient der Vorbereitung für den 
Ernstfall. 
J ahrelang kann man Geld in eine Werk
feuerwehr hineinstecken und sie auf 
den modernsten Stand bringen. Jahre
lang kann es nicht brennen, und dann 
hört man immer wieder, daß die Feuer
wehr nur Geld kostet und nichts ein
bringt. 
Kein Feuerwehrführer wird auf einen 
Brand hoffen, der ihn beweisen läßt, 
daß die aufgewandten Mittel gut ange
legt sind. Aber im Ernstfal1e, der heute, 
morgen oder nächste Woche eintreten 
kann, wird es sich beweisen, daß sich 
Mühe, Arbeit und Mittel gelohnt haben. 

Erste Hilfe Im Betrieb 
In vielen Betrieben finden wir eine 
Sanitätsstation oder wenigstens eine 
.. Erste-Hilfe-Stelle". In Kleinbetrieben 
befindet sich letztere meist in einer 
Werkstatt oder im Büro, vielfach ver
sieht auch der Pförtner dieses Amt. 
Sicher sind in den meisten F ällen die 
zuständigen Leute durch einen Erste
Hilfe-Kursus des Deutschen Roten Kreu
zes oder einer anderen einschlägigen 
Organisation ausgebildet, vielfach lin
den wir hier auch erfahrene Sanitäter, 
die ihren Platz verantwortungsvoll aus
füllen. 
In Großbetrieben kennen wir ärztliche 
Stationen, die mit allen Erfordernissen 
des modernen Rettungswesens vertraut 
und dementsprechend ausgerüstet sind. 
Neben Ärzten, vielCach sogar Fachärz
ten, sind hier Heilgehil!en und -gehil
finnen tätig, die nicht nur Erste Hilfe 
leisten, sondern auch Behandlungen, wie 
Bestrahlungen, medizinische Bäder usw., 
verabfolgen. 
Andere Betriebe beschränken sich auf 
einen Vertragsarzt, der täglich einige 
Stunden anwesend ist und den auf der 
Unfallstation anwesenden Kranken
schwestern die notwendigen Anweisun
gen gibt. 
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Eine zentrale Unfallstation mag ihre 
Vorteile haben, sie hat aber auch ihre 
Nachteile (lange Hin- und Rückwege). 
Man ist daher in den letzten Jahren 
vielfach dazu übergegangen, das be
triebliche Sanitätswesen zu dezentrali
sieren. 
In Zusammenarbeit mit dem DRK und 
den Berufsgenossenschaften werden in
teressierte Leute aus allen Betriebs
teilen in der Ersten Rille ausgebildet. 
Beiden Institutionen ist, zusammen mit 
dem Betrieb, an der Ausbildung recht 
vieler Leute sehr gelegen. 
Diese Heller, unter denen sich, beson
ders in Gebieten mit ländlicher oder 
kleinstädtischer Bevölkerung, auch oft 
ausgebildete Sanitäter, Angehörige des 
DRK, des Malteser-Hilfsdienstes u. a. 
befinden, verwalten einen in ihrer Ab
teilung aufgestellten Verbandkasten. 
Sie sind nicht anonym wie das Personal 
zentraler Verbandstellen, sie kennen oft 
schon die Leiden und kleinen Beschwer
den ihrer Arbeitskollegen und -kollegin
nen, sie besitzen deren Vertrauen und 
können auch oft belehrend auf die Be
triebsangehörigen einwirken. Vor allem 
aber werden Wege und Zeit gespart, 
was für den reibungslosen Ablauf der 
Produktion nicht unwidltig ist. 
Jeder UnlallheUer kann sich zudem auf 
die Fälle spezialisieren, die in seiner 
Abteilung am häufigsten auftreten und 
kann, in Zusammenarbeit mit dem Un
fallschutz-Beauftragten, hier manches 
tun, um künftige Unfälle gleicher Art 
zu verhüten. 

Aufgaben der Erste-Hilfe-Stellen 
Wie schon die Bezeichnung sagt, wird 
hier in erster Linie .. Erste Hilfe" bei 
Unfällen. plötzlichem Auftreten von 
Schmerzen usw. geleistet. Eine Behand
lung darüber hinaus ist immer Sache 
des Arztes. 
Kleine Wunden werden hier versorgt 
und mit PClasterschutz versehen, grö
ßere Wunden entsprechend behandelt. 
Ob der Durchgangsarzt aulgesucht wer
den muß, entscheidet der Unfallhelfer 
mit dem Beauftragten für Unfallschutz. 
Auch über den Verletztentransport muß 
sich der Unfallhelfer je nach Art und 
Größe der Verletzung klar sein, z. B. 
wenn bei schwereren Verletzungen nur 
ein liegender Transport möglich ist. 
Sehr wichtig ist auch die anschließende 
Eintragung im UnfalI-Hilfsstellen-Buch, 
mit dem ein Nachweis nicht nur über 
den Materia lverbrauch, sondern auch 
für spätere Rückfragen durch die Be
rufsgenossenschaft vorliegt. 
In jedem Betriebsteil, in dem s ich Un
fälle durch e lektrischen Strom ereignen 
können, sollte der Unfallhe1!er eine 
Sonderausbildungerfahren, die sich nimt 
zuletzt mit der Anwendung von Be
atmungsgeräten befaßt. 

Medikamenten-Ausgabe 
Im Betrieb zu verwendende Medika
mente sollten grundsätzlich nur rezept
freie Schmerz- und Beruhigungsmittel 
sein. 
Keinesfalls sollten rezeptpflichtige Mit
tel für bestimmte oder evtl. auftreten
de Fälle gelagert werden. 
Ein Bestand von zwei bis drei gängigen 
Schmerzmitteln, Tabletten gegen Erkäl
tungskrankheiten, Magen- und Kohle-

tabletten genügt vollauf. Baldriantrop
fen zur Beruhigung ergänzen die Medi
kamentenliste. Alles andere kann vom 
übel sein. Schon bei den .. harmlose
s ten" Kopfschmerzmitteln beginnt die 
Gefahr der überdosierung und damit 
die Verantwortung des Unfallhelfers. 
Verabreicht er einer Person gegen 
plötzUch au!t.retende Kopfschmerzen 
1-2 Tabletten, so ist wohl kaum etwas 
dagegen einzuwenden. Ist aber diese 
Person Dauerabnehmer und verlang1 
täglich mehrmals Schmerzmittel, so 
soUte nach dieser Feststellung veran
laßt werden, daß sie einen Arzt auf
sucht. Das gilt natürlich sinngemäß 
auch für Mittel gegen Magen- und son
stige Schmerzen. 
Oft ist jedoch ein ganzer BetriebsteU 
Großabnehmer für Tabletten, da fast 
aUe hier Beschöttigten mehr oder min
der an Kopfschmerzen leiden. Hier ist 
nun das richtige Mittel nicht die An
forderung größerer Tablettenmengen, 
sondern die Erforschung der möglichen 
Ursache der Beschwerden. Oft hat sidl 
herausgestellt, daß durch eine bessere 
Belüftung oder Lännabschirmung die 
Schmerzen schlagartig au!hörlen. Chro
nische Magenschmerzen, deren Ursache 
der Arzt nicht feststellen konnte, blie
ben beispielsweise nam einem Arbeits
platzwechsel aus. 
Mit a11 diesen Möglichkeiten muß sich 
der Unfallhelfer beschäftigen. 

Unfall-Meldestelle 
Für die Meldung von Unfällen pp. sollte 
ein eigener Telefonanschluß zur Verfü
gung stehen, der etwa im Pförtnerhaus, 
weil dieses ständig besetzt ist, installiert 
werden kann. Der Apparat muß durch 
eine Sperre so geschaltet sein, daß er 
wohl ankommende Meldungen an
nimmt, aber keine abgehenden Gesprä
che geführt werden können. 
Der Pförtner muß genau wissen, was 
er im Falle eines Unfalles zu veran
lassen hat, nämlich Benachrichtigung 
des Unfallwagens, des Krankenhauses, 
des Arztes und auch der Personalabtei
lung wegen des Unfallscheines. 
Und noch eins ist besonders wichtig: 
Vielleicht wartet auf den Verletzten, 
der jetzt ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde, heute abend in Sorge seine Fa
milie. Eine rücksichtsvolle Benachrichti
gung der Angehörigen, möglimst nicht 
per Telefon, ist die Mindesttürsorge. die 
wir dem Verletzten noch angedeihen 
lassen. 
Mit den obigen Ausführungen ist das 
Thema keinesfalls erschöpft. Sie mögen 
lediglim als Richtlinien dienen. Kein 
Betrieb gleicht dem anderen, und so 
sind die Bedürfnisse für jeden Betrieb 
anders gelagert. Die Maßnahmen für 
die .. Erste Hilfe" lassen sim jedoch 
überall durchführen. wenn sie auch hier 
und da mit einigen Schwierigkeiten ver
bunden sein mögen. Widltig ist vor al
lem, daß in jedem Falle, in jedem Be
triebe, alles getan wird, um zu vermei
den, daß ein UnfaUverletzter länger 
als unbedingt notwendig aut die .. Erste 
Hilfe" warten muß, daß diese richti. 
durchgeführt wird und daß eine relativ 
geringfügige Verletzung durch falsdle 
Maßnahmen keine schwerwiegenden 
Folgen nach sich ziehen kann. 



Landessl'e llen 
berichl'en 

BREMEN 

Auf gute KontaktpOege kom m t es an! 

In den Wintermonaten saßen die Helfer 
der AbsdmittsstelJe Bremen-Ost mit den 
H elfern des Bundcsluftschutzverbandes 
und des SelbstsdlUtzes von vier ihrer Tcil
abschnittsstellen mehrfach zusammen. Bei 
diesen Gesprächen am runden Tisch - ob 
nun in der Neuen Vahr, in Horn oder in 
Osterholz, überall - war es möglich, mit 
den Helfern persönlicher als bisher ihre 
Aufgaben zu erörtern und sie für eine 
weitere Ausbildung zu gewinnen. Erfreu
licherweise konnten aus diesem Kreis auch 
zahlreiche Helfer dafür gewonnen werden, 
im Rahmen des Sollstärkeplanes eine r Tcil
abschnittssteJ1e ein Sachgebiet zu überneh
men. Man war sich darüber ei ni g, daß diese 
Art der Kontaktpflege als gute und not
wend ige Grundlage für die weitere Tätig
keit in Bremen-Ost wertvoll ist. Dahe r sol 
len im Frühjahr und im Sommer dieses 
Jahres solche Gespräche in den einzelnen 
Wohngebieten der übrigen Te ilabschnitts
stellen folgen. 

NORDRHEIN -WESTFALEN 

Vorsdlau auf di e Zivilschutztage Bie lefe ld 

An den vorbereitenden Besprechungen für 
die Zivilschutztage beteiligten sich der 
regionale Aufstellungsstab, der Bundesver
band der Deutschen Industrie und die 
Basisorganisationen sowie die Bundes
hauptsteIle des BLSV. Als Termin wurde 
die Zeit vom 11. bis 16. Mai festgelegt. Für 
die Veranstaltungen ist das Vorgelände der 
Radrennbahn vorgesehen. Der Veranstalter 
ist die Stadt Bielefeld. Außerdem wirken 
folgende Organisationen mit: Arbeiter
samariterbund , Berufsfeuerwehr Bielefeld, 
Bundesluftschutzverband, Deutsches Rotes 
Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser
H ilfsdienst, örtlicher LSHD, Technisches 
Hilfswerk, überörtlicher LSHD sowie der 
Fachgroßhandel und die Bauindustrie. 
Das Programm enthält neben e iner re
präsentativen Eröffnungsveranstaltung am 
11. Mai Ausstellungen und übungen der 
beteiligten Verbände und Organisationen. 
Am 15. Mai nachmittags und a m 16. Mai 
vormittags ist eine Einsatzübung einer 
DRK-Hilfszugstaffel vorgesehen, am 16. 
Ma i n achmittags eine gemeinsame Sani
tätsübung der Hilfsorganisationen ASB, 
DRK, JUH und MHD. 
Täglich werden in einem Zelt Zivilschutz
filme gezeigt und finden auf dem Platz 
vor dem Ausstellungsgelände Platzkonzerte 
statt. 
An der Einsa tzübung der Hil fszugstaffel 
sind auch Hubschrauber des Bundesgrenz
schutzes betei ligt. Die e insch lägige Indu
strie zeigt Zivil schutzerzeugnisse ü berwie
gend für den Selbstschutz im Hause. 
Schutzraumbauten ergänzen die Ausstel-

lung. Eine Nürnberger Firma zeigt Mög
lichkeiten des Einsatzes eines neugeschaffe
nen Kraftkarrens (Kraka). 
Die beteiligten Basisorganisationen führen 
zum Teil Arbeitstagungen durch. Der Bun
desluftschutzverband ist mit fünf ArbeIts
tagungen Frauensachbearbeiterinnen, 
Sachbearbeiter VI, Dienststellenleiter und 
einem Fachlehrgang (Außenlehrgang der 
Landesschule) - vertreten. 
Im Rahmen einer Vortragsveranstaltung 
der Industrie- und Handelskammer spricht 
Herr Kohnert (BOI) über das Thema "Indu
strie und Zivilverteidigung". Der Bund 
Deutscher Ardlitekten fü r den Raum Biele
feld hat eine Veranstaltung mit Oberregie
rungsbaurat Dipl.-Ing. Klingmüller über 
das Thema "Schutzraumbau und Städte
planung" angesetzt. 
I n den Bielefeider Sdmlen soll für den 
Zivilschutz geworben werden; desgleichen 
ist vorgesehen, die "Weißen Jahrgänge" für 
den Zivilschutzdienst besonders anzuspre
chen. 
Der Bundesluftschutzverband ist mit der 
neu geSchaffenen Ausstellung "Unser Zivil 
schutz" und der Wanderausstellung "Die 
Frau im Selbstschutz" vertreten. Die Aus
stellungsbetreuung übernimmt für beide 
Ausstellungen die Landesstelle mit Helfe
rinnen und Helfern aus NRW. 
Die Plakatwerbung zeigt in Bielefeld und 
Umgebung die Plakate "Weltkugel" und 
"überleben". 
Auf dem Ausstellungsgelände finden täg
lich übungen eines Selbstschutz- Zuges oder 
einzelner Staffeln statt. Da rüber hinaus 
wird mit kleineren Schauübungen die Aus
bildungsarbeit des BLSV demonstriert. 
Nach Abschluß der Zivilschutztage in Biele
feld wird die neu geschaffene Ausstellung 
"Unser Zivilschutz" in anderen Orten von 
NRW gezeigt und steh t ab Mitte Juli d en 
übrigen Landesstellen zur Verfügung. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Se lbstschutz im Schulunterricht 

] n der Marli-Volksschule in Lübeck wurde 
zum ersten mal eine Selbstschutz-Grund
ausbildung innerhalb des Schulunterrichts 
durchgeführt. Die Frauensachbearbeiterin 
der BLSV-Ortsstelle Lübeck, Fräulein Hap
pach, ist an dieser Schule beschäftigt und 
ihrer Initia tive ist es zu verdanken, d aß 
die Ausbildung stattfinden konnte. 
Auf Wunsch von Rektor Stipp führten nach 
Absdiluß des Lehrgangs ei nige Schülerin
nen, die bereits a ls HeHerinnen im BLSV 
tätig sind, auf dem Schulhof Brandschutz
geräte des Selbstschutzes vor (Bild unten). 
Die Leistungen fanden vor dem kritischen 
Schülerpublikum und der Lehrerschaft 
volle Anerkennung. 
Die Schüler, die an der Grundausbildung 
teilgenommen hatten, meldeten sich ge
sd1 lossen als Helfer beim Bundesluftschutz
verband. Auch viele Schü!erinnen und 
Schüler, die die Vorführung gesehen haben, 
wollen als Helfer zum BLSV kommen. 
Ortsstellenleiter Neis bedankte sich bei 
dem Rektor der Schule für die Bereitschaft, 
die Schüler mit dem Gedanken des Selbst
schutzes vertraut zu machen. 

Anfang März wurde im Rahmen der stän
digen ZIvIlschutzausstellung der Bauschau 
Bann eine Sonderschau " Selbstschutz In 
landwirtschaftlichen Betrieben" eröffnet. Die 
Sonderschau zeigt neben Geräten und Aus
rüstungsgegenständen des Selbstschutzes 
sehr anschauliche lehrtafeln und Modelle. 

RHEINLAND-PFALZ 

Festlicher Helferabend in Ludwigshafen 
Die BLSV-Orlsstelle Ludwigshafen hatte 
am 6. März zu einem festlichen Helferabend 
in den Pfalzbnusaal eingeladen. Um ei ne 
freie Mittelflädle, die später als Tanzfläche 
diente, saßen die Gäste (450-500 Personen) 
in Gruppen an Einzeltischen. Die K apelle 
"The Lonelies" hatte auf der Bühne Platz 
genommen. 
Im Vorraum wurde eine kleine Selbst
Schutz- Ausstellung gezeigt, die mit ein igen 
wirkungsvollen Bildern und den wichtig
:;ten Selbstschutz-Geräten sehr geschickt 
gesta ltet war. 
Ortsstellenleiter Hinterbcrger begrüßte die 
Anwesenden, unter denen sich der Ver
treter des Leiters des Amtes für Zivil
schutz, Erwin Folz, in Vertretung des Lan
desstellenleiters Hauptsachgebietsleiter Or. 
Fleischer, die Bezi rksstellenleiter Veyhel
ma nn (pfalz) und Hainecker (Nord baden) 
sowie Leiter und Helfer der Orts- und 
Kre isstellen Speyer, Kaiserslautern und 
Mannheim befanden. Vertreter der ver
schiedenen Hilfsorganisationen waren eben
falls der Einladung des BLSV gefolgt. 
Nach der Begrüßung umriß Hinterberger 
den Sinn und Zweck des Abends a ls Ge
meinschaftsveranstaltung der Helferschafl 
und gleichzeitige Werbung für die Arbeit 
des BLSV und des Selbstschutzes. Nach 
dem Ortsstellenleiter sprach Or. Fleischer 
und überbrachte die Grüße des Landes
steIlenleiters. Anschließend hielt der Stän
jige Vertreter des Geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes, Walter Mackle, das 
Hauptreferat des Abends. Er gab einen 
kurzen Rückblick und einen Ausblick: auf 
die gegenwärtigen und künftigen Auf
gaben, wobei er die Bedeutung der Ge
meinschaftspflege im BLSV hervorhob und 
damit auf diesen Abend des frohen Bei
sammenseins überleitete, 
Nachdem d er Vertreter der Stadt noch 
herzliche Worte für den BLSV und seine 
Helferinnen und Helfer gefunden hatte, 
begann der zweite Teil des Abends mit 
Tanz und Tombola. 
Bei der Verlosung konnten rd . 100 prak
ti sche Gegenstände für d ie Selbstschutz
Ausrüstung gewonnen werden. Einschlä
gige Fi rmen und die Stadtverwaltung hat
te n eine Reihe von Sachwerten gestiftet. 
In den Ablauf dieses gut vorbereiteten 
Abends brachten Tombola und Tanz Freude 
und Belebung. Der repräsentative H elfer
abend dürfte dazu beigetragen haben, das 
Ansehen d es BLSV in Ludwigshafen wei
ter zu heben. 
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Immer erreichbar! 

Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und 
Luftschutz sind immer erreichbar mit 

dem drahtlosen Meldesystem 491 von 
TELEFUNKEN. 

Sie können es auch sein, denn das 
Grundgeräl, der Meldeempfänger ist nicht 
größer als ein Transistorradio. Auch so 
handlich und wartungsfrei. 

Unsere Druckschriften unterrichten Sie über 
die vielen Anwendungsmöglichkeiten dieses Gerätes . 

• Bilte besuchen Sie uns auf der Hannover-Messe 1965 
Sie finden uns in Halle 13 Stand 106. 


